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TEIL 1 
Im ersten Teil der Begründung werden zunächst grundlegende Funktionen und Auf-

gaben  des Instruments Flächennutzungsplan (FNP) beschrieben (Kapitel 1). Der FNP 

stellt die beabsichtigte städtebauliche Entwicklung unserer Stadt dar. Ausführlich wird 

die hier neu eingeführte Darstellungssystematik der Entfeinerung  vorgestellt. Es 

wird erläutert, weshalb Flächen erst ab einer Größe von 2 Hektar dargestellt werden. 

Kapitel 2 nimmt die Chancen aber auch die Herausforderungen  in den Blick, mit de-

nen sich die Flächennutzungsplanung aktuell und künftig auseinandersetzen muss. 

Wie wirken sich der Struktur- und Klimawandel auf die Stadtentwicklung aus?      

Und wie entwickelt sich die Duisburger Bevölkerung? Diesen und weiteren Fragen  

widmet sich Kapitel 2.   

In Kapitel 3 erfolgt ein Rückblick auf das gesamte Stadtentwicklungsprojekt Duis-

burg2027 , dessen Bestandteile die inhaltliche Grundlage für den FNP bilden und das 

mit der Neuaufstellung des FNPs seinen Abschluss findet. 
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1.1 Anlass der Planung 

Der Rat der Stadt Duisburg hat am 11.06.2007 die 

Verwaltung mit der Neuaufstellung des Flächennut-

zungsplans (kurz FNP) sowie mit der Einleitung eines 

Prozesses der nachhaltigen Stadtentwicklung, d. h. ei-

ner gesamtstädtischen, strategischen Planung mit ei-

nem Zeithorizont von 15 bis 20 Jahren, beauftragt. 

Der momentan immer noch gültige FNP datiert aus 

dem Jahr 1986. Dass eine Planung von vor beinahe 40 

Jahren den Anforderungen von heute nicht mehr ge-

recht werden kann, liegt auf der Hand. Der aufwän-

dige und partizipativ angelegte Prozess der FNP-Neu-

aufstellung ist weitgehend abgeschlossen. Der hier 

vorgelegte FNP legt gemäß des Ratsauftrags aus dem 

Jahr 2007 die städtebaulichen Leitlinien für die nächs-

ten 15 bis 20 Jahre fest. Er bildet damit den letzten 

Baustein eines über zehn Jahre andauernden Pla-

nungsprozesses, bei dem im Rahmen des Stadtent-

wicklungsprojektes Duisburg2027 sowohl die Bürge-

rinnen und Bürger als auch die Fachverwaltung und 

Politik im Vorfeld umfassend in eine inhaltlich-strate-

gische Diskussion über die Ziele einer nachhaltigen 

Stadtentwicklung eingebunden wurden (siehe hierzu 

Teil 1, Kapitel 3). Die Überführung dieses politisch be-

schlossenen (informellen) Zielkonzepts in die Darstel-

lungskategorien eines (formellen) Bauleitplans erfor-

derte anschließend eine räumlich differenzierte Aus-

arbeitung der Zielsetzungen für das gesamte Stadtge-

biet unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorga-

ben und übergeordneter Planungen wie dem LEP 

NRW und dem neuen Regionalplan Ruhr, die parallel 

zum FNP-Prozess ebenfalls neu aufgestellt wurden. 

 
1
 gemäß § 1 Abs. 3 BauGB 

Die Stadt Duisburg ist verpflichtet, Bauleitpläne auf-

zustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche 

Entwicklung und Ordnung erforderlich ist.
1
 Der bis-

lang geltende FNP übernimmt diese Steuerungsfunk-

tion nicht mehr in vollem Umfang. Deutlich wird dies 

insbesondere durch eine Vielzahl an FNP-Änderungs-

verfahren. Regelmäßig waren in der Vergangenheit 

für viele Stadtentwicklungsprojekte FNP-Änderungs-

verfahren parallel zum Bebauungsplanverfahren er-

forderlich. Diese nur nachvollziehende ­ projektbezo-

gene ­ Bauleitplanung kann kein Ersatz für ein ge-

samtstädtisches, in sich abgewogenes städtebauliches 

Konzept sein, das den Rahmen für eine aktive Steue-

rung der zukünftigen Stadtentwicklung vorgibt. Ein 

rein einzelfallbezogenes Vorgehen führt schnell zu ei-

ner intransparenten und auch inkonsistenten Bauleit-

planung im Hintergrund. Um auf die zukünftigen Her-

ausforderungen und die damit verbundenen Flächen-

ansprüche vorbereitet zu sein, bedarf es einer lang-

fristigen Strategie und eines gesamtstädtischen Plans 

für die städtebauliche Entwicklung des Duisburger 

Stadtgebietes.  

1.2 Bedeutung, Funktion und  

 Rechtscharakter 

Bcp DLN qrcjjr dāp b_q ecq_krc Qr_brec`gcr  bgc qgaf

aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung 

ergebende Art der Bodennutzung nach den voraus-

sehbaren Bedürfnissen der Gemeinde in den Grund-

xāeclª &¹ 3 @_sE@' b_p, Bcp Nj_lsleqfmpgxmlr `cċ

trägt rund 15 bis 20 Jahre. Dabei stellt der FNP keine 

verbindliche Rechtsnorm dar, d. h. er wird nicht als 

kommunale Satzung beschlossen, sondern als verwal-

1 Der Flächennutzungsplan -      

  Grundlagen und Aufgaben 
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tungsinternes Planwerk. Der FNP ist somit nur behör-

denverbindlich; es können aus ihm keine Ansprüche, 

z. B. auf eine Baugenehmigung, hergeleitet werden.
2
 

Erst die Bebauungspläne regeln die Bebaubarkeit ein-

zelner Grundstücke und sind für jedermann rechtsver-

bindlich.
3
  

Mit dem FNP bekundet die Gemeinde ihren pla-

nerischen Willen für die gesamtstädtische städ-

tebauliche Entwicklung und zeigt auf, für wel-

che Flächen sie eine bauliche Entwicklung an-

strebt und welche Flächen von einer Bebauung 

freizuhalten sind.  Zugleich benennt sie die anzustre-

bende Art der Bodennutzung in den Grundzügen und 

legt die Verteilung der verschiedenen Nutzungsarten 

über das Stadtgebiet fest. Dabei ist im Rahmen der 

Abwägung ein gerechter Ausgleich zwischen den so-

zialen, wirtschaftlichen und ökologischen Bedürfnis-

sen und den gesetzlichen Zielen an eine nachhaltige, 

flächensparende Stadtentwicklung zu finden. Die Be-

dürfnisse zukünftiger Generationen sind zu berück-

sichtigen. Der FNP übernimmt damit eine Ent-

wicklungs - und Ordnungsfunktion  weit über die 

unmittelbare Zukunft hinaus.  

Darüber hinaus führt der FNP alle flächenbezogenen 

Planungen im Stadtgebiet in einem umfassenden Bo-

dennutzungskonzept zusammen. Er übernimmt eine 

Bündelungs- und Koordinierungsfunktion der städte-

baulichen Zielvorgaben, in dem er sowohl übergeord-

nete Vorgaben (z. B. Ziele der Raumordnung, vorran-

gige Fachplanungen) aufgreift als auch die kommu-

nalen Zielvorstellungen für eine nachhaltige und ge-

ordnete städtebauliche Entwicklung zusammenführt 

(siehe hierzu Teil 1, Kapitel 3). Innerhalb des vertikal 

gegliederten deutschen Planungssystems stellt der 

FNP den Zusammenhang zwischen den übergeordne-

ten Planungen und der verbindlichen Bauleitplanung, 

den Bebauungsplänen für einzelne Teilräume der 

Stadt, her (siehe Abbildung 1). 

 
2
 Nur in besonderen Fällen, in denen Darstellungen gemäß § 35 Abs. 3 Satz 3 
BauGB für die Steuerung von privilegierten Vorhaben im Außenbereich aufge-
nommen werden, kann auch er unmittelbare rechtliche Außenwirkung entfalten. 
Im vorliegenden FNP wird davon kein Gebrauch gemacht. 
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Zu den übergeordneten Planungen zählen der Lan-

desentwicklungsplan (LEP) NRW und der Regionalplan 

Ruhr. Die Darstellungen des FNPs sind an die im LEP 

und Regionalplan verankerten Ziele der Raumord-

nung anzupassen.
4
 Die Ziele der Raumordnung sind 

in der Bauleitplanung zu beachten. Sie unterliegen 

nicht der Abwägung, können aber durch die Darstel-

lungen des FNPs räumlich und inhaltlich konkretisiert 

werden. Im Gegenzug muss der von der Gemeinde 

beschlossene FNP bei der Aufstellung von übergeord-

neten Planungen berücksichtigt werden.  

Auch öffentliche Planungsträger, die als Träger öf-

fentlicher Belange im FNP-Verfahren beteiligt wurden, 

haben ihre Planungen grundsätzlich anzupassen.
5
 

Eine Anpassungspflicht kann nur vermieden werden, 

wenn sie dem FNP bis zum Beschluss widersprechen. 

Der FNP ist zudem mit den benachbarten Gemeinden 

abzustimmen.
6
 

Als Entwicklungsrahmen für die verbindliche Bauleit-

planung sorgt der FNP dafür, dass sich die kleinräumi-

gen städtebaulichen Planungen in ein gesamtstädti-

sches Ordnungssystem einfügen. Bebauungspläne 

3
 Für die Genehmigung von Vorhaben im Innenbereich gemäß § 34 BauGB sowie 
innerhalb des Geltungsbereichs eines Bebauungsplans gemäß § 30 BauGB ist der 
FNP nicht heranzuziehen.  
4
 Die Anpassungspflicht ergibt sich aus § 1 Abs. 4 BauGB. 

5
 gemäß § 7 BauGB 

6
 gemäß § 2 Abs. 2 BauGB 

Abbildung 1: Grundprinzipien des deutschen Planungssystems am 
Beispiel Duisburg (eigene Darstellung)  
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sind aus dem FNP zu entwickeln.
7
 Dieser lässt aber 

wegen seiner geringen Detailschärfe Spielräume of-

fen, die durch die konkreten Bebauungspläne gestal-

tet werden können. Die vorliegende Begründung 

dient dazu, die Grundzüge der beabsichtigen städte-

baulichen Entwicklung deutlich zu machen und die 

Gestaltungsspielräume für die Bebauungsplanung 

aufzuzeigen. Dies erfolgt insbesondere auch im Hin-

blick auf Nutzungen, die aufgrund ihrer geringen Flä-

chengröße nicht mehr im FNP dargestellt werden, die 

aber durchaus mit der planerischen Grundkonzeption 

im Einklang stehen. Nur durch eine gewisse Darstel-

lungsunschärfe kann der FNP seine Funktion als vor-

bereitender Bauleitplan ausfüllen, ohne zugleich für 

jeden Einzelfall eine planerische Lösung darzustellen, 

die ausschließlich auf Ebene der Bebauungsplanung 

gefunden werden muss. 

1.3 Darstellungssystematik   

 und Methodik 

Der FNP besteht aus einer Planzeichnung und einer 

Begründung sowie einem gesonderten Umweltbe-

richt. Die Planzeichnung umfasst einen Hauptplan so-

wie mehrere Beipläne für nachrichtliche Übernahmen. 

Es gibt Beipläne für Bodenschutzgebiete, Denkmal-

schutz, Elektrizität, Ferntransportleitungen, Fern-

wärme und Gas, Verbandsgrünflächen, Hochwasser-

schutz sowie Wasser und Abwasser. In diesen Beiplä-

nen sind die im Titel der Beipläne genannten Themen 

ausgelagert, um die Lesbarkeit des Hauptplans zu ver-

bessern. Die Fülle der Informationen hätte den Haupt-

plan sonst unübersichtlich gemacht. 

Die Planzeichnung des FNPs wird auf Grundlage des 

amtlichen Stadtplans im Maßstab 1:20.000 darge-

stellt. Dieser Maßstab ist gut geeignet, um die Grund-

züge der Planung für das gesamte Stadtgebiet darzu-

stellen. Auch mit dem amtlichen Stadtplan als Karten-

hintergrund ist der Plan leichter lesbar. Der Stadtplan 

bildet die wesentlichen Stadtstrukturen vereinfacht 

 
7 
gemäß § 8 Abs. 2 BauGB;

 
Für aus dem FNP entwickelte Bebauungspläne erüb-

rigt sich auch eine Begründung des Flächenbedarfs oder der betrachteten Stand-
ortalternativen. 

bzw. generalisiert ab. Dies bedeutet, dass u. a. Ge-

bäude und Verkehrswege nicht maßstabsgetreu, son-

dern im Sinne der Lesbarkeit des Plans häufig größer 

dargestellt werden (siehe hierzu Abbildungen 2 und 3 

auf Seite 16). Die dargestellten überörtlichen und ört-

lichen Hauptverkehrsstraßen sind zudem beschriftet. 

Mit der gewählten Kartengrundlage wird eine dem 

FNP angemessene Genauigkeit erreicht, so dass die 

Verortung der FNP-Darstellungen anhand von präg-

nanten Bezugspunkten wie Gewässern, Straßen und 

Baustrukturen möglich ist, ohne flurstückgenaue Aus-

sagen zu treffen.  

Im Hinblick auf Planinhalte, die nach anderen gesetz-

lichen Vorschriften oder Planverfahren in anderer De-

tailgenauigkeit aufgenommen wurden, ist zu beach-

ten, dass auf Grundlage der FNP-Planzeichnung und 

des zugrunde liegenden Stadtplans keine Beurteilung 

erfolgen kann, ob eine konkrete Betroffenheit eines 

einzelnen Grundstücks bzw. Flurstücks vorliegt. Hier-

für sind die jeweiligen Konzepte, Satzungen, Rechts-

verordnungen, Planfeststellungsverfahren oder Ge-

nehmigungen heranzuziehen.
8
 

Die in den FNP aufgenommenen Inhalte sind einer-

seits durch gesetzliche Vorgaben
9
, andererseits durch 

die planerische Konzeption der Gemeinde bestimmt. 

Der hier vorgelegte FNP generalisiert seine Darstellung 

und arbeitet mit dem Prinzip der Entfeinerung  

(siehe Kapitel 1.3.2). So schafft der FNP einen er-

weiterten Entwicklungsrahmen für die verbind-

liche Bauleitplanung  und ermöglicht flexible Anpas-

sungen entsprechend der örtlichen Bedürfnisse und 

sich verändernder Rahmenbedingungen. Es wird ein 

möglichst reduzierter Darstellungsumfang sowie eine 

geringere Darstellungsgenauigkeit angestrebt, um 

dem Charakter des FNPs als vorbereitendem Bauleit-

plan zu entsprechen, der sich auf die Grundzüge der 

angestrebten städtebaulichen Entwicklung be-

schränkt. Alle genannten Darstellungsprinzipien wir-

ken zusammen für eine bessere Lesbarkeit des Plans. 

8
 Dies betrifft insbesondere die nachrichtlichen Übernahmen, Vermerke und Kenn-
zeichnungen sowie die dargestellten zentralen Versorgungsbereiche. 
9
 § 5 Abs. 2 Nr. 1 bis 10 BauGB, dessen Auflistung nicht abschließend ist 
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1.3.1 Darstellungskategorien 

Im FNP stellt die Stadt Duisburg ihre städtebaulichen 

Entwicklungsziele für ihr Stadtgebiet in den Grundzü-

gen dar. Dabei orientiert sie sich an den Kategorien 

der Baunutzungsverordnung (BauNVO)
10

 und der 

Planzeichenverordnung (PlanZV). Folgende Darstel-

lungskategorien liegen dem FNP zugrunde: 

Á die Festlegung von Bauflächen  und  Baugebie-

ten, differenziert in  

Á Wohnbauflächen,  

Á gemischte Bauflächen,  

Á Sonderbauflächen,  

Á Gewerbe - und Industriegebiete,  

Á die Festlegung von übergeordneten Grünflä-

chen und Grünverbindungen  innerhalb des 

Siedlungsraums,   

Á die Gliederung des landschaftsbezogenen Frei-

raums in Grünflächen  sowie in Flächen für 

Landwirtschaft und Wald , 

Á die Ausstattung des Gemeindegebiets mit über-

geordneten, gesamtstädtisch oder teilräumlich 

bedeutsamen Einrichtungen des Gemeinbe-

darfs  sowie mit Flächen oder Anlagen der Ver - 

und Entsorgung , 

Á die Darstellung der für die Anbindung der Ort-

steile untereinander und an das übergeordnete 

Verkehrsnetz wichtige n örtliche n Hauptver-

kehrszüge , 

Á die angestrebte Zentrenhierarchie , unterteilt 

in Haupt-, Neben- und Nahversorgungszentren, 

sowie die ihnen jeweils zugeordneten zentrale n 

Versorgungsbereiche . 

Grundsätzlich wird auf FNP-Ebene die allgemeine Art 

der baulichen Nutzung durch die Darstellung von 

Bauflächen festgelegt. Bei den gewerblichen Bauflä-

chen besteht aus Gründen des vorsorgenden Immissi-

onsschutzes bereits auf gesamtstädtischer Ebene ein 

 
10
 gemäß § 1 Abs. 1 und 2 BauNVO 

detaillierter Regelungsbedarf. Es erfolgt eine Unter-

scheidung zwischen Gewerbe- und Industriegebieten.  

Als Sonderbauflächen werden die Nutzungen darge-

stellt, die sich wesentlich von den anderen Bauflächen 

und Baugebieten unterscheiden. Ihre jeweilige 

Zweckbestimmung (z. B. Hafen, Universität, Klinik, 

großflächiger Einzelhandelsbetrieb) wird durch eine 

Beschriftung im Plan kenntlich gemacht. Bei den Son-

derbauflächen für großflächige Einzelhandelsbetriebe 

erfolgt zusätzlich noch eine Festlegung ihres jeweili-

gen Sortimentsschwerpunkts (siehe Teil 2, Kapitel 

3.2).  

Der FNP beinhaltet zudem zwei von der Darstellung 

ausgenommene Flächen (siehe Teil 2, Kapitel 10.1.2). 

(Redaktionell geändert aufgrund der Verfügung der 

Bezirksregierung Düsseldorf vom 25.08.2025.) 
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1.3.2 Darstellungsschwelle und Entfeinerung 

Für den hier vorgelegten FNP haben wir 2 Hektar als 

Darstellungsschwelle  definiert. Dies bedeutet, dass 

Flächen kleiner als 2 Hektar nur im Ausnahmefall dar-

gestellt werden. Unter Berücksichtigung der Größe 

des Duisburger Stadtgebietes von rund 230 Quadrat-

kilometern haben Flächen kleiner als 2 Hektar erfah-

rungsgemäß keine Bedeutung für die städtebauliche 

Entwicklung und Ordnung der Gesamtstadt. 

Im Zuge der Entfeinerung werden daher Flächen so-

wie Einrichtungen und Anlagen kleiner als 2  Hektar , 

wie bspw. Gemeinbedarfsflächen, Ver- und Entsor-

gungsflächen, kleinere Bauflächen und Baugebiete, 

Grün- und Waldflächen, i. d. R. nicht mehr gesondert 

dargestellt. Sie gehen  stattdessen in der Darstel-

lung der strukturbestimmenden umgebenden 

Nutzung auf  (siehe Abbildung 3). 

Mit dem Prinzip der Entfeinerung orientieren wir uns 

an der Vorgehensweise anderer Kommunen. So defi-

niert die Stadt Dortmund als Kommune ähnlicher 

Größenordnung (rund 280 Quadratkilometer Stadt-

fläche) in ihrem FNP von 2004 ebenfalls 2 Hektar als 

Darstellungsschwelle. Auch Berlin (rund 890 Quadrat-

kilometer Stadtfläche) befolgt in seinem FNP von 

2020 eine Generalisierung und stellt Bauflächen i. d. 

R. ab einer Größe von 3 Hektar dar. Die Stadt Neuss 

folgt ebenfalls dem Prinzip einer generalisierten Dar-

stellung. Entsprechend der geringeren Stadtgröße 

von ca. 100 Quadratkilometern liegt die Darstellungs-

schwelle im FNP von 2021 dort bei 0,5 Hektar.  

 

 

 

 

 

 

  

Abbildung 2 und 3: Ausschnitt aus dem FNP 1986 (oben) bzw. aus 
dem neuen FNP (unten) im Bereich Vierlinden (eigene Darstellung). 
Die im FNP 1986 dargestellten Gemeinbedarfsnutzungen (u. a. 
Schule, Kindergarten, Kirche) werden im neuen FNP zugunsten der 
strukturbestimmenden Wohnbauflächen entfeinert. Eine Gegen-
überstellung der Abbildungen verdeutlicht zudem die in Kapitel 1.3 
beschriebene Überzeichnung von Gebäudestrukturen und Verkehrs-
wegen. Während der FNP 1986 Baukörper gemäß ihrer tatsächli-
chen Maße räumlich genau verortet, werden im neuen FNP Gebäu-
destrukturen zusammengefasst und generalisiert dargestellt. Am 
Beispiel der Bahnhofstraße wird zudem die Überzeichnung von Ver-
kehrswegen deutlich: Im FNP 1986 wird die Straße entsprechend ih-
rer tatsächlichen Breite dargestellt. Im neuen FNP erfolgt auf Basis 
des amtlichen Stadtplans eine generalisierte Darstellung. Die darge-
stellte Straßenbreite entspricht nicht der realen Straßenbreite. 
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Für die Ermittlung der 2 Hektar-Flächengröße werden 

funktional zusammengehörende Flächen bzw. Nut-

zungen zusammengefasst, auch wenn sie durch dar-

gestellte Verkehrsflächen getrennt sind. Dies betrifft 

bspw. die als gemischte Bauflächen dargestellten 

Handelslagen in den zentralen Versorgungsbereichen. 

Flächen oder Einrichtungen mit unterschiedlichen 

Funktionen werden hingegen getrennt betrachtet. 

Dies betrifft insbesondere verschiedenartige Gemein-

bedarfseinrichtungen (z. B. Bildungs- und Kulturein-

richtungen) in unmittelbarer Nachbarschaft; diese 

werden nur flächig dargestellt, wenn sie im Einzelfall 

aufgrund ihrer prägenden Wirkung nicht der umge-

benden Nutzung zugeordnet werden können. 

Die 2-Hektar-Darstellungsschwelle ist als Schwellen-

wert zu verstehen. In folgenden Ausnahmefällen wird 

die 2-Hektar-Darstellungsschwelle ignoriert: 

Á Flächen von übergeordneter, gesamtstädtischer 

oder teilräumlicher Bedeutung  

Einrichtungen des Gemeinbedarfs sowie Anlagen 

der Ver- und Entsorgung mit übergeordneter, 

gesamtstädtischer oder teilräumlicher Bedeu-

tung, die einen Einzugs- oder Wirkungsbereich 

über die angrenzenden Wohn- und Gewerbebe-

reiche hinaus haben, stellen eine Ausnahme dar. 

Sie werden mittels eines Planzeichens ihrer je-

weiligen Zweckbestimmung dargestellt (siehe 

beispielhaft Abbildung 4). Für die verbindliche 

Bauleitplanung ist zu beachten, dass das Planzei-

chen stellvertretend für eine Flächendarstellung 

steht.  

Á Großflächige Einzelhandelsstandorte  

An die Darstellung von Sonderbauflächen für 

großflächige Einzelhandelsbetriebe werden be-

sondere gesetzliche Anforderungen gestellt. Da-

her werden großflächige Einzelhandelsbetriebe 

dann als Sonderbauflächen dargestellt, wenn sie 

außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche lie-

gen und einen Sonderstandort im Sinne des Ein-

zelhandels- und Zentrenkonzepts (EHZK) darstel-

len, der einer bauleitplanerischen Steuerung be-

darf (siehe beispielhaft Abbildung 5; siehe Teil 2, 

Kapitel 3.2).   

Abbildung 4: Planausschnitt Ruhrort (eigene Darstellung). Überge-
ordnet, gesamtstädtisch und teilräumlich bedeutsame Gemeinbe-
darfseinrichtungen werden aufgrund der geringen Flächengröße 
(unter 2 Hektar) mittels Planzeichen dargestellt. In Ruhrort betrifft 
dies u. a. die Aletta-Haniel-Gesamtschule, das Amtsgericht Duis-
burg-Ruhrort sowie das Museumsschiff Oscar Huber. 

Abbildung 5: Planausschnitt Röttgersbach (eigene Darstellung). Au-
ßerhalb eines zentralen Versorgungsbereichs liegender und als Son-
derbaufläche dargestellter großflächiger Nahversorger an der Zie-
gelhorststraße.  
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Á Insellagen 

Bestehende Nutzungen in Insellagen werden bei 

einer Flächengröße unter 2 Hektar dargestellt, 

wenn sie aufgrund ihrer räumlichen Lage einer 

anderen Nutzungsart nicht sinnvoll zugeordnet 

werden können (siehe beispielhaft Abbildung 6).  

Á Innerstädtische Grünverbindungen  

Grünverbindungen sowie angrenzende Grünflä-

chen werden innerhalb des Siedlungsraums dar-

gestellt, wenn sie der Vernetzung von Wohn-

siedlungsbereichen mit innerstädtischen Grünflä-

chen und / oder des landschaftsbezogenen Frei-

raums dienen oder eine Pufferfunktion zwischen 

verschiedenen Nutzungsarten übernehmen. Bei 

sehr schmalen Zuschnitten werden Grünverbin-

dungen aus Gründen der Lesbarkeit des Plans in 

einer symbolischen Breite, welche von der realen 

Breite abweicht, dargestellt. Dies gilt insbeson-

dere für bestehende oder geplante Fuß- und 

Radwege, die unabhängig vom motorisierten 

Verkehr geführt werden und in Grünstrukturen 

eingebettet sind (siehe beispielhaft Abbildung 7). 

Á Lage außerhalb des Siedlungsraums
11

  

Außerhalb des Siedlungsraums werden Flächen 

und Anlagen der Ver- und Entsorgung, Flächen 

und Einrichtungen des Gemeinbedarfs, Flächen 

für Sport- und Spielanlagen sowie Grünflächen 

(z. B. Freizeitgärten) unterhalb 2 Hektar mittels 

ihrer Planzeichen dargestellt (siehe beispielhaft 

Abbildung 8). Ein Planzeichen steht auch hier 

stellvertretend für eine Flächendarstellung. Dar-

über hinaus werden außerhalb des Siedlungs-

raums Sonderbauflächen für freiraumorientierte 

Nutzungen auch unterhalb 2 Hektar dargestellt, 

wenn diese planerisch gesichert werden sollen, 

sie aber nicht zu den privilegierten Nutzungen
12

 

gehören. Dazu zählen bspw. Reitsportanlagen, 

wenn diese keine Privilegierung als landwirt-

schaftlicher Betrieb erfahren. 

  

 
11
 Dazu zählen auch größere Grün- und Freiflächen im Siedlungszusammenhang. 

12
 gemäß § 35 Abs. 1 BauGB 

Abbildung 6: Planausschnitt Alt-Walsum  
(eigene Darstellung). Beispiel für ein Gewerbegebiet in Insellage an 
der Schulstraße in Alt-Walsum. 

Abbildung 7: Planausschnitt Alt-Hamborn (eigene Darstellung). Bei-
spiel für eine innerstädtische Grünverbindung teils in symbolischer 
Breite mit Pufferfunktion zwischen Wohnsiedlungsbereichen, ge-
werblich-industrieller Nutzung und Autobahn im Bereich An der Ab-
tei, Bremenstraße und Buschstraße. 

Abbildung 8: Planausschnitt Serm  
(eigene Darstellung). Mittels Planzeichen dargestellter Friedhof  
außerhalb des Siedlungsraums. 
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1.3.3 Hinweise zum Entwicklungsgebot 

Aus der Einführung einer Darstellungsschwelle im FNP 

ergibt sich ein erweiterter Entwicklungsspielraum für 

die verbindliche Bauleitplanung. Es wird daher im Fol-

genden erläutert, in welchem Rahmen eine Konkreti-

sierung auf Ebene der Bebauungspläne aus den Dar-

stellungen des FNPs möglich erscheint. Die Entwick-

lung eines Bebauungsplans aus dem FNP ­ insbeson-

dere bei einer ggf. abweichenden Konkretisierung ­ 

bedarf immer einer inhaltlichen Begründung bezogen 

auf die jeweilige Örtlichkeit und das angestrebte Pla-

nungsziel. Die in der FNP-Begründung aufgeführten 

Erläuterungen zum Entwicklungsrahmen können nur 

Hinweise geben, welche Argumente für eine Verein-

barkeit mit dem Entwicklungsgebot sprechen kön-

nen.  

Die Festsetzungen von Bebauungsplänen entsprechen 

dem Entwicklungsgebot
13

, wenn sie die Darstellun-

gen des FNPs konkreter ausgestalten bzw. verdeutli-

chen. Dies kann auch zu einer von den Darstellungen 

des FNPs abweichenden Festsetzung für kleinere, 

stadtstrukturell nicht bedeutsame Flächen im Bebau-

ungsplan führen. Eine solche Abweichung ist jedoch 

nur zulässig, wenn die Grundkonzeption des FNPs ge-

wahrt bleibt und sich die Abweichung aus dem Über-

gang in eine konkretere Planstufe rechtfertigen lässt. 

Es ist zu prüfen, welches Gewicht einer planerischen 

Abweichung im Rahmen der Gesamtkonzeption des 

FNPs zukommt. Dabei ist zum einen maßgeblich, ob 

der FNP seine Bedeutung als kommunales Steue-

rungsinstrument der städtebaulichen Entwicklung 

 gk Epmåcl slb E_lxclª &@TcpuE* Sprcgj tmk

26.02.1999 ­ 4 CN 6.98) behält. Zum anderen ist 

auch die Größenordnung, in der die Festsetzung eines 

Bebauungsplans von den Darstellungen des FNPs ab-

weicht, entscheidend.  

 
13
 gemäß § 8 Abs. 2 BauGB 

Folgende Hinweise sind bei der Aufstellung von Be-

bauungsplänen zu berücksichtigen: 

Aus den im FNP dargestellten Bauflächen können ne-

ben den in der BauNVO zugeordneten Baugebieten in 

untergeordnetem Umfang auch andere Baugebiete 

sowie Grün- und Waldflächen, Flächen für den Ge-

meinbedarf, Flächen für die Ver- und Entsorgung und 

Flächen für Sport- und Spielanlagen ableitbar sein, 

wenn die planerische Grundkonzeption sowie der 

Charakter der Baufläche insgesamt gewahrt bleiben 

und die Anforderungen des Immissionsschutzes bzw. 

das Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme dem 

nicht entgegenstehen. Dies ist insbesondere für Flä-

chen unterhalb der Darstellungsschwelle von 2 Hektar 

und bei einem kleinräumigen Einzugs- bzw. Versor-

gungsgebiet anzunehmen. So können innerhalb der 

dargestellten Bauflächen kleinere Bereiche als ein 

Baugebiet festgesetzt werden, das nicht den jeweils 

zugeordneten Baugebieten gemäß BauNVO ent-

spricht. Bei gemischten Bauflächen kann ­ entspre-

chend dem Planungsziel Mischung unterschiedlicher 

Nutzungen ­ auch eine Aufteilung der Flächen in 

Wohngebiete sowie Gewerbegebiete (jeweils unter-

halb der 2-Hektar-Darstellungsschwelle) den Pla-

nungsgrundzügen entsprechen. Bei einer von der 

FNP-Darstellung abweichenden Festsetzung ist unter 

Berücksichtigung der jeweiligen Örtlichkeit und dem 

angestrebten Planungsziel im Bebauungsplan darzu-

legen, dass eine Vereinbarkeit mit dem Entwicklungs-

gebot gegeben ist. 

Wenn aufgrund eines engen funktionalen und räum-

lichen Zusammenhangs mit der jeweils dargestellten 

Hauptnutzung die Grundzüge der Planung nicht be-

rührt werden, kann für folgende abweichende Fest-

setzungen für Flächen unterhalb der Darstellungs-

schwelle von 2 Hektar eine Vereinbarkeit in Abhän-

gigkeit von der jeweiligen Örtlichkeit und den Pla-

nungszielen dargelegt werden:  
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Á Wohnbauflächen 

Festsetzung von Mischgebieten und urbanen Ge-

bieten, sonstigen Sondergebieten (ausgenom-

men Sondergebiete für den großflächigen Einzel-

handel
14

), Flächen für den Gemeinbedarf und für 

Sport- und Spielanlagen, Flächen für die Ver- 

und Entsorgung (jeweils denkbar für Einrichtun-

gen / Anlagen mit einem kleinräumigen Einzugs-

/ Versorgungsbereich), Grün- und Waldflächen 

sowie untergeordnete Verkehrsflächen  

Á Gemischte Bauflächen 

Festsetzung von allgemeinen und besonderen 

Wohngebieten, Gewerbegebieten, sonstigen 

Sondergebieten (ausgenommen Sondergebiete 

für den großflächigen Einzelhandel
15

), Flächen 

für den Gemeinbedarf und für Sport- und Spiel-

anlagen, Flächen für die Ver- und Entsorgung 

(jeweils denkbar für Einrichtungen / Anlagen mit 

einem kleinräumigen Einzugs-/ Versorgungsbe-

reich), Grün- und Waldflächen sowie unterge-

ordnete Verkehrsflächen  

Á Gemischte Bauflächen innerhalb von zentralen 

Versorgungsbereichen
16

 

Festsetzung von allgemeinen und besonderen 

Wohngebieten, sonstigen Sondergebieten
17

 (ein-

schließlich Sondergebiete für großflächige Einzel-

handelsbetriebe
18

), Flächen für den Gemeinbe-

darf und für Sport- und Spielanlagen, Flächen für 

die Ver- und Entsorgung (jeweils denkbar für 

Einrichtungen / Anlagen mit einem kleinräumi-

gen Einzugs- / Versorgungsbereich), Grün- und 

Waldflächen sowie untergeordnete Verkehrsflä-

chen  

Á Gewerbegebiete 

Für die dargestellten Gewerbegebiete ist der Ent-

wicklungsrahmen aufgrund der größeren Dar-

stellungsschärfe (Baugebiet anstelle von Bauflä-

che) eingeschränkter auszulegen. Hier erschei-

nen je nach Örtlichkeit folgende abweichende 

 
14
 siehe hierzu auch Teil 2, Kapitel 3.2 

15
 siehe hierzu auch Teil 2, Kapitel 3.2 

16
 siehe hierzu auch Teil 2, Kapitel 3 

Festsetzungen für Flächen unterhalb von 2 Hek-

tar mit dem Entwicklungsgebot vereinbar: Fest-

setzung von Flächen für die Ver- und Entsor-

gung, untergeordneten Verkehrsflächen sowie 

von Grün- und Waldflächen  

Á Industriegebiete 

Festsetzung von Gewerbegebieten, Flächen für 

die Ver- und Entsorgung, untergeordneten Ver-

kehrsflächen sowie von Grün- und Waldflächen 

Á Sonderbauflächen 

Auch hier ist der Entwicklungsrahmen durch die 

festgelegte Zweckbestimmung eingeschränkter 

auszulegen. Planerisches Ziel ist die Wahrung der 

jeweils dargestellten Nutzungsspezifika. Eine ab-

weichende Festsetzung ist daher bspw. denkbar, 

wenn dies mit der im FNP festgelegten Zweckbe-

stimmung vereinbar ist (z. B. Festsetzung einer 

Gemeinbedarfsfläche Krankenhaus aus einer im 

FNP dargestellten Sonderbaufläche Klinik). Wei-

tere Nutzungen, die die durch Zweckbestim-

mung benannte Hauptnutzung funktional ergän-

zen und der städtebaulichen Integration dieser 

Nutzungen in das Umfeld dienen, können eben-

falls mit dem Entwicklungsgebot vereinbar sein. 

Bspw. kann ein Geschäftshaus mit großflächi-

gem Einzelhandelsbetrieb und darüber liegenden 

Büros aus einer dargestellten Sonderbaufläche 

für den großflächigen Einzelhandel ableitbar sein 

(siehe Teil 2, Kapitel 3.2).  

I. d. R. ist anzunehmen, dass folgende Festset-

zungen für Flächen unterhalb von 2 Hektar im 

Rahmen des Entwicklungsgebots liegen können:  

Festsetzung von Flächen für die Ver- und Entsor-

gung, von untergeordneten Verkehrsflächen so-

wie von Grün- und Waldflächen.  

17
 gemäß § 11 BauNVO 

18
 Hierbei sind die die Ansiedlungsleitsätze des Einzelhandel- und Zentrenkon-

zepts und der LEP NRW zu beachten. 
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Á Grünflächen, Grünverbindungen, Flächen für die 

Landwirtschaft und Flächen für Wald 

Aus dargestellten Grünflächen, Grünverbindun-

gen, Flächen für die Landwirtschaft und Waldflä-

chen können i. d. R. keine Baugebiete oder an-

dere bauliche Nutzungen auf Ebene der Bebau-

ungsplanung abgeleitet werden. Einzelne bauli-

che Anlagen, die zur grundlegenden Ausstat-

tung des jeweils angegebenen Nutzungszwecks 

gehören (z. B. Lauben und Vereinshaus in Dauer-

kleingartenanlagen) sowie im Außenbereich pri-

vilegierte Nutzungen
19

 werden hierdurch nicht 

ausgeschlossen.  

Über die planungsrechtliche Sicherung vorhan-

dener baulicher Anlagen auf Flächen kleiner 2 

Hektar in dargestellten Grünflächen und Grün-

verbindungen ist auf Ebene der verbindlichen 

Bauleitplanung zu entscheiden.  

Bei dargestellten Flächen für die Landwirtschaft 

oder für Wald ist zu beachten, dass auch die Ab-

leitung jeweils anderer Freiflächennutzungen wie 

Grün-, Wald- oder Landwirtschaftsfläche auch 

unterhalb der 2-Hektar-Darstellungsschwelle im 

Hinblick auf das übergeordnete Ziel des Erhalts 

von landwirtschaftlichen Flächen bzw. Waldflä-

chen nur nach eingehender Prüfung und Be-

gründung als Ausnahme möglich erscheint. 

Aufgrund der maßstabsbedingten Darstellungsun-

schärfe und des verwendeten Kartenhintergrunds ver-

bleibt ein Interpretationsspielraum bei der Verortung 

der Grenzen benachbarter Nutzungsdarstellungen in 

der topografischen Realität. Die genauen Grenzver-

läufe sind ­ so weit nicht an topografisch eindeutig 

bestimmbaren Gegebenheiten wie Flussverläufen 

oder Verkehrstrassen orientiert ­ in der jeweiligen 

Örtlichkeit zu interpretieren.  

 
19
 gemäß § 35 BauGB 

20
 Gemäß § 34 BauGB bestimmt sich die Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb des 

Siedlungszusammenhangs und außerhalb des Geltungsbereichs eines Bebauungs-
plans allein nach der Eigenart der näheren Umgebung, der gesicherten Erschlie-
ßung und der Wahrung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse. Zudem darf das 
Ortsbild nicht beeinträchtigt werden. Die Darstellungen des FNPs bleiben jedoch 
unberücksichtigt, solange kein Erfordernis für die Aufstellung eines Bebauungs-
plans gegeben ist. 

I. d. R. verbirgt sich hinter dem Verzicht auf die Dar-

stellung von Flächen kleiner als 2 Hektar keine geän-

derte Planungsabsicht. Innerhalb des Siedlungszu-

sammenhangs hat die vorgenommene Entfeinerung 

planungsrechtlich für bestehende Nutzungen keine 

unmittelbaren Auswirkungen. Soll die vorhandene 

Nutzung mittels eines Bebauungsplans gesichert wer-

den, so kann eine von der FNP-Darstellung abwei-

chende Festsetzung mit dem Entwicklungsgebot ver-

einbar sein. Dies ist insbesondere für bestehende ­ 

nicht mehr dargestellte ­ kleinere Grünflächen im 

Siedlungsraum anzunehmen. Besteht ein Erweite-

rungs- oder Änderungsbedarf, so ist dieser auf 

Grundlage geltender Bebauungspläne oder ­ wenn 

kein Bebauungsplan vorliegt ­ am Rahmen des beste-

henden städtebaulichen Umfelds zu prüfen
20

. Die 

FNP-Darstellung bleibt zunächst unberücksichtigt. Ist 

die Aufstellung oder Änderung eines Bebauungsplans 

erforderlich, so ist anhand der hier dargelegten Maß-

stäbe zu prüfen, ob eine von der FNP-Darstellung ab-

weichende Festsetzung weiterhin dem Entwicklungs-

gebot entsprechen kann
21

.  

Liegt die planerische Zielsetzung bei der Aufstellung 

von Bebauungsplänen nicht innerhalb des Entwick-

lungsrahmens
22

 und bleibt die Grundkonzeption des 

FNPs nicht gewahrt, ist eine FNP-Änderung erforder-

lich. 

21
 Der Gesetzgeber hat zudem mit dem § 13a BauGB zur Stärkung der Innenent-

wicklung die Möglichkeit eröffnet, Bebauungspläne für kleinere Flächen im Sied-
lungsraum in einem beschleunigten Verfahren aufzustellen. Diese Möglichkeit 
kann für viele der nicht mehr gesondert dargestellten Flächen angewendet wer-
den. Dabei kann zum einen auf eine ausführliche Prüfung der Umweltauswirkun-
gen verzichtet werden. Zum anderen erfolgt eine FNP-Berichtigung nachträglich. 
22
 gemäß § 8 Abs. 2 BauGB  



Flächennutzungsplan Duisburg 

22 
 

1.3.4 Kennzeichnungen, nachrichtliche  

 Übernahmen und Vermerke 

Kennzeichnungen dienen der Hinweis- und Warn-

funktion auf bestehende und mögliche Gefährdun-

gen, die bei einer Nutzung bzw. Bebauung der Fläche 

zu beachten sind. Beispiele für solche Kennzeichnun-

gen sind Flächen, unter denen der Bergbau umgeht.  

Nachrichtliche Übernahmen dienen als Hinweis auf 

Planungen und sonstige Nutzungsregelungen nach 

anderen gesetzlichen Vorschriften. Sie bilden keinen 

inhaltlichen Bestandteil des FNPs und unterliegen 

demzufolge auch nicht der Abwägung.
23

 Die Pla-

nungskonzeption der Gemeinde ist an diese nach-

richtlichen Übernahmen anzupassen. Beispiele für 

nachrichtliche Übernahmen sind Bau- und Boden-

denkmäler, Naturschutzgebiete, Überschwemmungs-

gebiete oder Autobahnen. 

Vermerke haben einen ähnlichen Zweck wie die nach-

richtlichen Übernahmen, dienen jedoch der Mittei-

lung über in Aussicht genommene Planungen nach 

anderen gesetzlichen Vorschriften zur Sicherung die-

ser zukünftigen Planungen. Es besteht noch keine An-

passungspflicht der Gemeinde hinsichtlich ihrer Pla-

nungskonzeption.  

1.3.5 Verfahrensablauf 

Der Rat der Stadt hat ­ wie erwähnt ­ am 11.06.2007 

beschlossen, den FNP für das gesamte Stadtgebiet der 

Stadt Duisburg neu aufzustellen. Die Bekanntma-

chung erfolgte am 12.11.2007 im Amtsblatt der Stadt 

Duisburg.  

Die Beteiligung der Behörden
24

 zur Festlegung des 

Untersuchungsrahmens und Detaillierungsgrads der 

Umweltprüfung (Scoping) fand vom 22.12.2014 bis 

zum 27.02.2015 mit einem Erörterungstermin am 

10.02.2015 statt. 

 
23
 Zu den nachrichtlichen Übernahmen gehören auch Flächen für Bahnanlagen, 

für die eine Freistellung von Bahnbetriebszwecken aussteht. Der FNP bildet das 
planerische Ziel für den Fall einer erfolgten Freistellung ab (siehe auch Teil 2, Ka-
pitel 11.2.17). 
24
 gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

25
 gemäß § 34 Abs. 1 Landesplanungsgesetz (LPlG) 

Die Anfrage zur Anpassung der Bauleitplanung an die 

Ziele der Raumordnung
25

 wurde am 09.08.2016 ge-

stellt. Ein Erörterungstermin fand am 02.11.2016 

statt. Die Stellungnahme der Regionalplanungsbe-

hörde wurde am 14.11.2016 vorgelegt.  

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung zum FNP-

Vorentwurf
26

 wurde im Zeitraum vom 03.04.2017 bis 

31.05.2017 durchgeführt. Es fanden Bürgerveranstal-

tungen in allen sieben Duisburger Stadtbezirken so-

wie eine Online-Beteiligung statt. Vom 03.04.2017 

bis zum 31.07.2017 erfolgte die frühzeitige Beteili-

gung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 

Belange
27

. 

Die erneute Anfrage zur Anpassung der Bauleitpla-

nung an die Ziele der Raumordnung
28

 wurde am 

07.02.2023 erstellt. Die Offenlage des FNP-Entwurfs
29

 

erfolgte im Zeitraum vom 28.08.2023 bis zum 

29.10.2023. Parallel dazu fand im selben Zeitraum die 

Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öf-

fentlicher Belange
30

 statt. Der FNP-Entwurf wurde er-

neut in der Zeit vom 01.07.2024 bis zum 29.07.2024 

offengelegt. Auch hier erfolgte parallel im selben Zeit-

raum die Beteiligung der Behörden und sonstiger Trä-

ger öffentlicher Belange.
31

 Die Regionalplanungsbe-

hörde hat mit Schreiben vom 16.07.2024 die Verein-

barkeit des FNP mit den Zielen der Raumordnung fest-

gestellt. Am 24.02.2025 hat der Rat der Stadt Duis-

burg den Feststellungsbeschluss getroffen. Am 

25.08.2025 hat die Bezirksregierung Düsseldorf ge-

mäß § 6 BauGB die Genehmigung des Flächennut-

zungsplans unter Auflagen erteilt. Diese werden 

nachfolgend aufgeführt: 

1. In der Begründung zum Flächennutzungsplan ist 

an geeigneter Stelle das Symbol für soziale Einrich-

tungen für die bestehende Rehabilitationseinrichtung 

 Gl bcp Bpsafrª lêfcp xs cpjêsrcpl, 

26
 gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

27
 gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

28 gemäß § 34 Abs. 5 LPlG 
29
 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

30 gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
31
 gemäß § 4a Abs. 3 BauGB i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB 
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2. Die Aussage in Teil 1 Kapitel 1.3.1 der Begrün-

dung ist in Bezug auf die Anzahl der Weißflächen re-

daktionell anzupassen.  

3. Der 2. Absatz in der Begründung, Teil 2, Kapitel 

1.3.2 ist um den Begriff Kerngebiet redaktionell zu 

ergänzen. 

2, Bcp ?`qaflgrr  ßddclrjgafc N_pinjêrxc kgr ecq_krċ

qrêbrgqafcp @cbcsrsleª gl Rcgj 0 I_ngrcj 4,0,0 bcp

Begründung ist in Bezug auf das Planzeichen P (öf-

fentliche Parkfläche gem. Ziffer 6.3 Planzeichenver-

ordnung (PlanzeichenVO) gemäß Ihrem Textvor-

schlag vom 24.07.2025 um eine neue Fußnote re-

daktionell zu ergänzen. Ebenso ist die Fußnote 121 

um einen redaktionellen Hinweis auf das Gerichtsur-

teil des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Nordrhein-

Westfalen vom 04.07.2012 (Az. 1 0 D 29/11.NE) ge-

mäß Ihrem Textvorschlag vom 24.07.2025 zu ergän-

zen. 

5. Die Begründung ist in Teil 2 Kapitel 8.1 der Be-

gründung auf Seite 151 im zweiten Absatz hinter 

dem dritten Satz um allgemeine Ausführungen zum 

Landschaftspark Duisburg-Nord redaktionell zu er-

gänzen.  

6. In Teil 2 Kapitel 8.2.1 der Begründung ist im letz-

ten Satz das Entwicklungsziel 2.4 des Landesent-

wicklungsplanes des Landes Nordrhein-Westfalen 

(LEP NRW) redaktionell zu streichen.  

7. In Teil 2 Kapitel 9.3 der Begründung ist in Bezug 

auf schutzbedürftige Nutzungen im Wirkbereich von 

Störfallbetrieben in bestehenden Gemengelagen 

eine neue Fußnote gemäß Ihrem Textvorschlag vom 

24.07.2025 redaktionell zu ergänzen.  

8. Das Kapitel 11.2.12 in Teil 2 der Begründung so-

wie die Planzeichnung und der Beiplan 7 ­ Hochwas-

serschutz - sind zur Klarstellung über den Stand der 

aktuellen Datenlage zu den Abgrenzungen der 

Deichschutzzonen redaktionell zu ergänzen.  

9. In der Begründung ist in Teil 2 Kapitel 3.2.2 zur 

Klarstellung eine redaktionelle Ergänzung als Fuß-

note in der Tabelle 23 - Zweckbestimmungen für 

 
32
 gemäß § 2 Abs. 4 BauGB 

Sonderbauflächen für den großflächigen Einzelhan-

del - xs  LTª &L_ftcpqmpesle' eckêå Gfpck Rcvrċ

vorschlag vom 31.07.2025 vorzunehmen.  

10. In der Begründung ist in Teil 2 Kapitel 3.2.2 zur 

Klarstellung eine Fußnote in der Tabelle 23 (Zweck-

bestimmungen für Sonderbauflächen für den groß-

djêafgecl Cglxcjf_lbcj' xs  Rgcp`cb_pdqk_pirª slb

 Xmmk_pirª eckêå Gfpck Rcvrtmpqafj_e tmk

31.07.2025 redaktionell zu ergänzen.  

11. In der Begründung ist in Teil 2 Kapitel 3.2.2 zur 

Klarstellung auf Seite 124 der zweite Absatz in Be-

zug auf bestandsorientierte Planungen im Bereich 

großflächiger Einzelhandel gemäß Ihrem Textvor-

schlag vom 31.07.2025 redaktionell zu ergänzen. 

12. Auf der Planurkunde des Hauptplans ist die Er-

läuterung zum Thema Altlasten anstatt unter der 

ä`cpqafpgdr  Fglucgqcª gl bcp Nj_lxcgafclcpjêsrcċ

psle slrcp bcp ä`cpqafpgdr  Icllxcgaflslecl &¹ 3

?`q, 1 @_sE@'ª cglxsrp_ecl, C`clqm gqr cglc clrċ

sprechende Eintragung in der Planzeichenerläute-

rung im Beiplan 5 ­ Bodenschutzgebiete ­ sowie 

eine redaktionelle Überarbeitung des Themenblocks 

Altlasten in der Begründung zum Flächennutzungs-

plan vorzunehmen. 

Sämtliche Entwicklungsflächen, die im Hauptplan mit 

der überlagernden Schraffur für Flächen für Bahnan-

lagen mit ausstehender Freistellung von Bahnbe-

triebsflächen versehen sind, sind von der Genehmi-

gung ausgenommen.  

Umweltprüfung 

Im Rahmen der FNP-Neuaufstellung ist eine Umwelt-

prüfung durchzuführen und ein Umweltbericht (siehe 

Teil 3) zu erstellen
32

, in dem die voraussichtlichen er-

heblichen Auswirkungen der Planung auf die ver-

schiedenen Umweltbelange und geprüften Planungs-

alternativen dargelegt werden.  

Die Umweltprüfung ist Bestandteil des Bauleitplanver-

fahrens und nimmt an allen Verfahrens- bzw. Beteili-

gungsschritten teil. Die Ergebnisse der Umweltprü-
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fung werden in einem Umweltbericht als gesonder-

tem Teil der Begründung beschrieben und bewertet. 

Die Ergebnisse der Umweltprüfung sind noch nicht 

mit anderen Belangen abgewogen. Der Umweltbe-

richt dient vielmehr dazu, über die umweltbezogenen 

Auswirkungen der Planung zu informieren und diese 

so aufzubereiten, dass sie sachgerecht in die Abwä-

gung einfließen können.  

Der Untersuchungsumfang und Detaillierungsgrad 

der Umweltprüfung zum FNP wird durch die Ge-

meinde festgelegt. Zur Festlegung des Untersu-

chungsumfangs und zur Ermittlung der verfügbaren 

Umweltinformationen wurden die für Umweltbe-

lange zuständigen Behörden und sonstigen Träger öf-

fentlicher Belange frühzeitig im Rahmen des soge-

nannten Scopings beteiligt. Die abgegebenen Hin-

weise und Stellungnahmen wurden ausgewertet und 

bei der Festlegung des Untersuchungsrahmens be-

rücksichtigt.  

Der festgelegte Untersuchungsumfang und Detaillie-

rungsgrad der Umweltprüfung wird im Umweltbe-

richt zum FNP dargelegt (siehe Teil 3). Zudem werden 

die vorhandenen Umweltinformationen sowie die 

Vorgehensweise zur Ermittlung und Bewertung der 

voraussichtlichen Umweltauswirkungen auf die ver-

schiedenen Schutzgüter erläutert. Betrachtet werden 

sowohl standortbezogene als auch gesamtstädtische 

Umweltauswirkungen. 

Für die standortbezogene Umweltprüfung werden die 

zu erwartenden Umweltauswirkungen für die im 

Zuge des Planungsprozesses identifizierten Entwick-

lungsflächen (Wohnbau-, Gewerbe-, Freizeit-, Grün- 

oder Waldflächen) in Form von Flächensteckbriefen 

schutzgutbezogen aufbereitet, wenn damit voraus-

sichtlich erhebliche Umweltauswirkungen verbunden 

sein können. Auch neue Flächen für die Verkehrsinf-

rastruktur, deren Planung im Rahmen eines kommu-

nalen Bauleitplanverfahrens erfolgt, werden einer 

standortbezogenen Umweltprüfung unterzogen
33

. 

Des Weiteren werden auch Flächen, die im geltenden 

 
33
 Geplante Verkehrsflächen, die im Rahmen von Planfeststellungsverfahren bear-

beitet werden, werden hingegen nachrichtlich vermerkt und unterliegen damit 
nicht der Umweltprüfung zum FNP.   

FNP 1986 bereits als Baufläche dargestellt sind, für die 

aber noch kein verbindliches Planungsrecht (Bebau-

ungsplan) geschaffen wurde, einer standortbezoge-

nen Umweltprüfung unterzogen. Im Abgleich mit 

dem geltenden FNP bzw. der Realnutzung handelt es 

sich um geänderte bzw. bestätigte planerische Zielset-

zungen, die noch nicht umgesetzt wurden. All diese 

Flächen, die einer standortbezogenen Umweltprü-

fung unterzogen werden, werden im Folgenden als 

Entwicklungsflächen bzw. Prüfflächen bezeichnet. 

Diese Entwicklungs- und Prüfflächen werden im 

neuen FNP entsprechend der planerischen Zielsetzung 

­ bspw. als Wohnbauflächen ­ dargestellt.  

Neben den Entwicklungsflächen werden im Umwelt-

bericht auch sogenannte Alternativflächen einer 

standortbezogenen Umweltprüfung unterzogen. Die 

Alternativenprüfung ist gemäß Gesetz über die Um-

weltverträglichkeitsprüfung (UVPG) zwingender Be-

standteil von Bauleitplanverfahren bzw. strategischer 

Umweltprüfungen. Demnach sind Alternativen auszu-

wählen, deren Umweltauswirkungen in der gleichen 

Tiefe zu ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten 

sind wie die der ausgewählten Bauflächen.  

Ergebnis der standortbezogenen Umweltprüfung ist, 

dass die Alternativflächen überwiegend schlechter für 

eine städtebauliche Nutzung geeignet sind und als Er-

gebnis der Abwägung unter Berücksichtigung sämtli-

cher Belange folglich nicht als Baufläche im neuen 

FNP dargestellt werden.  

Im Sinne einer vollständigen Prozessdokumentation 

enthält der Umweltbericht sämtliche im Rahmen des 

FNP-Neuaufstellungsverfahrens geprüften Alternativ-

flächen. Als Alternativflächen werden auch solche Flä-

chen dokumentiert, die zwischenzeitlich im FNP-Vor-

entwurf oder im Rahmen der ersten Offenlage des 

FNP-Entwurfs als Bauflächen dargestellt, jedoch wie-

der zurückgenommen wurden. Dies bedeutet auch, 

dass Flächen, die zu Beginn des Planungsprozesses 

entsprechend einzelnen Zielen der Strategie für Woh-

nen und Arbeiten und gemäß den Teilräumlichen 
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Strategiekonzepten als Alternativen geprüft wurden, 

Teil der Alternativenprüfung sind.  

Durch die Einführung der Darstellungsschwelle von 

2 Hektar werden sehr viele kleinere Flächen in die um-

gebende Flächendarstellung miteinbezogen. Gegen-

über dem FNP 1986 führt dies ebenfalls zu einer ge-

änderten FNP-Darstellung, die jedoch der neuen Dar-

stellungssystematik und der Einführung einer Darstel-

lungsschwelle geschuldet ist. Dies stellt i. d. R. kein 

geändertes Planungsziel dar (siehe Kapitel 1.3.2). 

Demzufolge werden im Siedlungsbereich Flächen un-

ter 2 Hektar nicht anhand eines eigenen Flächensteck-

briefs in der Umweltprüfung untersucht. Sollte zu-

künftig die Aufstellung eines Bebauungsplans
34

 erfor-

derlich werden, ohne dass dies zugleich eine FNP-Än-

derung erfordern würde, so ist auf Ebene der verbind-

lichen Bauleitplanung zu prüfen, ob eine Umweltprü-

fung durchzuführen ist (Abschichtung). Für viele der 

entfeinerungsbedingten Darstellungsänderungen ge-

genüber dem FNP 1986 kann aufgrund der gewähl-

ten Darstellungsschwelle von 2 Hektar angenommen 

werden, dass die Voraussetzungen für einen Bebau-

ungsplan der Innenentwicklung vorliegen
35

. Kann ein 

beschleunigtes Bebauungsplanverfahren durchge-

führt werden, so darf auf eine Umweltprüfung ver-

zichtet werden. In besonderen Fällen ist ein solches 

Planverfahren jedoch ausgeschlossen bzw. nicht emp-

fehlenswert. Dies betrifft beispielweise Planungen für 

Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen, wie z. B. 

großflächige Einzelhandelsvorhaben
36

. Hier ist eine 

Umweltprüfung auf der nachfolgenden Planungs-

ebene durchzuführen. Für Flächen unter 2 Hektar in-

nerhalb angemessener Sicherheitsabstände zu Stör-

fallbetrieben, die sowohl gemäß FNP 1986 bzw. be-

dingt durch die geänderte Darstellungssystematik 

eine Ansiedlung schutzwürdiger Nutzungen im Sinne 

der Seveso-III-Richtlinie prinzipiell ermöglichen, wird 

 
34
 gemäß § 1 Abs. 3 BauGB 

35
 gemäß § 13a BauGB; Bei einem Bebauungsplan der Innentwicklung hat der 

Gesetzgeber zudem ein Abweichen von den Darstellungen des FNPs sowie eine 
nachträgliche Berichtigung des FNPs vorgesehen, wenn die geordnete städtebau-
liche Entwicklung des Gemeindegebiets nicht beeinträchtigt wird. 

die Durchführung einer Umweltprüfung auf der nach-

gelagerten Planungsebene empfohlen. 

Flächendarstellungen am Siedlungsrand, die mit einer 

geplanten Inanspruchnahme von Freiraum verbunden 

sind, werden auch unterhalb der Darstellungsschwelle 

von 2 Hektar als Entwicklungsflächen betrachtet und 

einer Umweltprüfung mit Flächensteckbrief unterzo-

gen, da es sich hier i. d. R. nicht mehr um Flächen der 

Innenentwicklung handelt und erhebliche Umwelt-

auswirkungen nicht ausgeschlossen werden können. 

Änderungen der FNP-Darstellung, die im Sinne einer 

nachträglichen FNP-Berichtigung der Anpassung an 

die aktuell vorhandene Nutzung dienen, werden kei-

ner Umweltprüfung unterzogen, da keine erheblichen 

Umweltauswirkungen ­ über die der bereits ausgeüb-

ten Nutzung hinaus ­ durch die berichtigte FNP-Dar-

stellung zu erwarten sind. 

Des Weiteren werden Flächen von einer Umweltprü-

fung im Rahmen des FNP-Verfahrens ausgenommen, 

für die bereits rechtskräftige Bebauungspläne aufge-

stellt sind und deren Festsetzungen nicht von den Dar-

stellungen des neuen FNPs abweichen. Wenn die zu-

künftige FNP-Darstellung von den Festsetzungen des 

Bebauungsplans erheblich abweicht, ist eine Umwelt-

prüfung vorgesehen. Bei derzeit in Aufstellung be-

findlichen Bebauungsplänen erfolgt ebenfalls eine 

Umweltprüfung, wenn nicht abzusehen ist, dass diese 

vor Abschluss des FNP-Verfahrens rechtskräftig wer-

den.  

Auch bei einer nachrichtlichen Übernahme von Fach-

planungen
37

, die aufgrund anderer Rechtsvorschrif-

ten in den FNP zu übernehmen sind, erfolgt keine Um-

weltprüfung im Rahmen des FNPs. Diese wird im je-

weiligen Planungsverfahren (z. B. Planfeststellungs-

verfahren nach Bundesfernstraßengesetz) durchge-

führt und obliegt dem zuständigen Planungsträger. 

 

36
 Planungen für großflächige Einzelhandelsbetriebe außerhalb der zentralen Ver-

sorgungsbereiche werden im Rahmen der FNP-Neuaufstellung als Sonderbauflä-
chen dargestellt und einer standortbezogenen Umweltprüfung unterzogen. 
37
 nach § 5 Abs. 4 und Abs. 4a BauGB 
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In eigener Sache 

Die Neuaufstellung des FNPs beeinflussten verschie-

dene gesellschaftliche und politische Entwicklungen. 

An erster Stelle ist hier das sich immer deutlicher her-

ausbildende Bewusstsein zu nennen ­ und hier lässt 

sich mit einigem Recht sogar von einem Paradigmen-

wechsel sprechen ­, dass die zentrale Ressource der 

Stadtentwicklung, die Fläche, nur begrenzt zur Verfü-

gung steht. Diesen gesellschaftlichen und politischen 

Bewusstseinswandel bringt der FNP zum Ausdruck, 

wenngleich er einen Kompromiss zwischen Bestands-

entwicklung, Flächenrecycling und behutsamer Sied-

lungserweiterung aushandelt. Der immer bewusstere 

Umgang mit den Flächenressourcen unserer Stadt 

wird auch im Abgleich mit dem FNP 1986 deutlich: 

Dieser umfasste mangels damaliger Alternativen teils 

großzügig bemessene Erweiterungsflächen, die aber 

innerhalb der letzten 35 Jahre teilweise nicht entwi-

ckelt worden sind. Eine zentrale Botschaft des neuen 

FNPs lautet: Wir entwickeln unsere Stadt dort, wo Flä-

chenpotenziale im Bestand bestehen. Neue Sied-

lungsbereiche sollen bevorzugt auf vorgenutzten Flä-

chen entstehen: Rund 61 Prozent der zur Bedarfsde-

ckung dargestellten Wohnbauflächen entfallen auf 

baulich vorgeprägte Flächen. Hierzu zählen brachge-

fallene Bahnanlagen, ehemals gewerblich genutzte 

Flächen sowie Standorte ehemaliger Sportanlagen, 

Krankenhäuser oder Supermärkte. Bei den zur Be-

darfsdeckung dargestellten Wirtschaftsflächen be-

trägt der Anteil vorgenutzter bzw. brachliegender Flä-

chen sogar über 85 Prozent.  

Eine auf Flächenrecycling fokussierte Stadtentwick-

lung wird nicht erst durch den neuen FNP ermöglicht. 

Der neue FNP schreibt eine bereits etablierte Stadtent-

wicklung im Sinne eines sparsamen Umgangs mit der 

Ressource Fläche fort. Im Hinblick auf den Grundsatz 

6.1-2 des Landesentwicklungsplans (LEP) NRW (Leit-

bild "flächensparende Siedlungsentwicklung"), der 

vorsieht den landesweiten Flächenverbrauch auf 5 

Hektar pro Tag zu begrenzen, ist festzustellen, dass in 

Duisburg die tägliche Zunahme an Siedlungs- und 

Verkehrsfläche im Mittel der Jahre 2018 bis 2022 ge-

mäß Auswertung des RVR bei 0,01 Hektar und damit 

deutlich unterhalb des für die Stadt Duisburg berech-

neten Zielwerts von 0,09 Hektar lag. Überschlägig 

und unter Abzug baulich bereits vorgenutzter Flächen 

würde die potenzielle Entwicklung aller im FNP neu 

dargestellten Bauflächen auf Freiflächen in Höhe von 

insgesamt rund 91 ha, verteilt auf einen Zeitraum von 

zehn Jahren, zu einer täglichen Zunahme der Sied-

lungs- und Verkehrsfläche in Höhe von unter 0,03 

Hektar führen.  

Das Dilemma der Ziel- und Nutzungskonflikte 

Jenseits sektoraler Planungen entstehen im Rahmen 

der integrierten Stadtentwicklung unvermeidbare 

Zielkonflikte. Diese wurden bereits zu Beginn des Pla-

nungsprozesses im Rahmen des Projektes Duis-

burg2027 und der Strategie für Wohnen und Arbei-

ten herausgearbeitet und formuliert. Dem FNP obliegt 

die Aufgabe, im Sinne einer städtebaulichen Ordnung 

eine planerische Entscheidung für oder gegen eine 

bestimmte Flächennutzung zu treffen und diese zu 

begründen. Schlussendlich ist der FNP das Ergebnis ei-

ner planerischen Abwägung sozialer, ökonomischer 

und ökologischer Belange, also die Aushandlung ei-

nes Kompromisses zwischen divergierenden Nut-

zungsinteressen. Die abschließende Entscheidung 

über einzelne Flächenentwicklungen und detaillierte 

Flächenabgrenzungen wird aber immer seitens der 

Politik auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung ge-

troffen (siehe hierzu auch Kapitel 1). 

2 Chancen und Herausforderungen der  

  Duisburger Flächennutzungsplanung 
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2.1 Der Duisburger Weg ­   

 Wie wir unsere Stadt gestalten 

Die im frühen 19. Jahrhundert begonnene Industriali-

sierung, die Zerstörungen und der anschließende 

Wiederaufbau der Stadt nach dem Zweiten Weltkrieg 

und diverse Eingemeindungen haben das Duisburger 

Stadtgebiet jeweils unterschiedlich beeinflusst und 

eine siedlungsstrukturell heterogene und polyzentrale 

Stadtgestalt ausgeprägt:  

Der Norden der Stadt wird entlang des Rheins und der 

Ruhr von den Anlagen des Hafens und der Stahlin-

dustrie dominiert. Werksbereiche und Wohnviertel 

treffen hier teils unmittelbar aufeinander. Die Stadt-

teile Hamborn, Marxloh und Mittelmeiderich zählen 

zu den am stärksten verdichteten Siedlungsbereichen 

Duisburgs. An der Mündung der Ruhr in den Rhein 

liegt der Hafenstadtteil Ruhrort mit dem größten Bin-

nenhafen der Welt. 

 

 

 

 

 

Südlich der Ruhr befinden sich die Innenstadt sowie 

die historische Altstadt. Zwischen Steinscher Gasse 

und Hauptbahnhof bildet die Königstraße das Ge-

schäftszentrum der Stadt.  

Östlich der Innenstadt liegen die urbanen Gründer-

zeitviertel Duissern und Neudorf samt Universität und 

Zoo. Südlich der Innenstadt befinden sich die hoch 

verdichteten Stadtteile Hochfeld und Wanheimerort 

sowie der Sportpark Duisburg und die Sechs-Seen-

Platte. Die weiteren Stadtteile in Richtung der Düssel-

dorfer Stadtgrenze zeigen sich zunehmend aufgelo-

ckert. Mündelheim und Serm im äußersten Süden der 

Stadt sind dörflich geprägt. Wie im Norden sind auch 

im Süden der Stadt weite Teile der Rheinuferbereiche 

­ wie bspw. in Hüttenheim ­ industriell überformt.  

Die Siedlungsbereiche westlich des Rheins präsentie-

ren sich ebenfalls heterogen, im Vergleich zur Ge-

Abbildung 9: Blick auf das Duisburger Stadtgebiet (Hans Blossey).  



Flächennutzungsplan Duisburg 

28 
 

samtstadt jedoch wesentlich aufgelockerter. Im Nord-

westen befindet sich der ländlich geprägte Stadtteil 

Baerl. Südlich angrenzend liegen Alt-Homberg und 

Hochheide mit einer Mischung aus Großwohnsiedlun-

gen, Geschosswohnungsbau und historischen Arbei-

tersiedlungen. In Homberg prägt das Werksgelände 

eines großen Chemieunternehmens am Rhein das 

Stadtbild. Im Stadtbezirk Rheinhausen finden sich 

Siedlungsbereiche mit verdichteter Blockrandbebau-

ung (Hochemmerich) ebenso wie großflächige Ge-

schosswohnsiedlungen der 1960er Jahre (Rheinhau-

sen-Mitte). Bergheim und Rumeln-Kaldenhausen sind 

gekennzeichnet durch aufgelockerte Wohnbebau-

ung, Friemersheim wiederum durch dörfliche Struktu-

ren.  

Der Strukturwandel und seine Auswirkungen auf 

die Stadtentwicklung 

In den 1980er Jahren setzte der Rückzug der Montan-

industrie in Duisburg ein. Arbeitsplätze gingen in gro-

ßem Umfang verloren. Industrieanlagen wurden auf-

gegeben, was das Stadtbild in erheblichem Ausmaß 

veränderte und Umstrukturierungsprozesse in Gang 

setzte. Für brachgefallene Industrieareale mussten 

neue Nutzungskonzepte entwickelt werden, wie es 

bspw. mit dem Hafenlogistik-Areal logport I auf dem 

Gelände des ehemaligen Kruppschen Hüttenwerks in 

Rheinhausen gelang. Wichtige Impulse für den städ-

tebaulichen Wandel Duisburgs lieferte zwischen 1989 

und 1999 die Internationale Bauausstellung (IBA) Em-

scher Park. Im Rahmen der IBA gelang die Entwick-

lung des Innenhafens und der Landschaftspark Duis-

burg-Nord entstand ­ ein international wahrgenom-

menes Projekt der Umgestaltung einer Industriebra-

che in eine Industriekulturlandschaft. Im Rahmen des 

Kulturhauptstadtjahres 2010 wurde die ebenfalls weit 

über die Grenzen Duisburgs hinaus bekannte Land-

marke Tiger & Turtle in Wanheim-Angerhausen er-

richtet. Neben diesen und weiteren Projekten des Flä-

chenrecyclings widmen sich seit über vier Jahrzehnten 

Programme der Städtebauförderung und Stadterneu-

erung der Schaffung attraktiver Stadtteile, der Wie-

derherstellung städtebaulicher Strukturen in den von 

Funktionsverlusten betroffenen Gebieten sowie der 

Stabilisierung und Aufwertung städtebaulich, wirt-

schaftlich und sozial benachteiligter und struktur-

schwacher Stadt- und Ortsteile, aktuell u. a. in 

Marxloh, Laar, Hochfeld und Hochheide. 

Brachflächenentwicklung als Motor der Stadtent-

wicklung 

Der neue FNP schreibt den eingeschlagenen Kurs der 

Duisburger Stadtentwicklung fort. Besonderes Au-

genmerk liegt dabei auf der Wiedernutzbarmachung 

und Wiedernutzung bereits baulich vorgeprägter Flä-

chen sowie auf einer Abmilderung bestehender Kon-

fliktlagen. Ein weiterer Schwerpunkt, der mit der Ent-

wicklung des Innenhafens und der Errichtung des 

RheinParks seinen Anfang genommen hat, ist die Öff-

nung der Stadt zum Wasser. Mit dem Projekt Rhein-

Ort entsteht ein gemischt genutztes neues Stadtquar-

tier, welches den Stadtteil Hochfeld mit dem Rhein-

Park und dem Rheinufer verbindet. Der RheinPark 

selbst wird einer der drei zentralen Standorte der In-

ternationalen Gartenausstellung (IGA) 2027 sein. Auf 

dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs Wedau 

entsteht unter dem Titel 6 Seen Wedau ein rund 60 

Hektar großes neues Wohnviertel, teils in direkter 

Wasserlage. Fortgesetzt wird die Entwicklung in die-

sem Bereich durch das nördlich angrenzende, rund 30 

Hektar große Gelände des ehemaligen Ausbesse-

rungswerks Wedau, welches zu einem Wissenschafts- 

und Technologiequartier entwickelt und zudem neuer 

Standort der Ingenieurwissenschaften der Universität 

Duisburg-Essen werden soll. Auch das 30 Hektar 

große Areal des alten Güterbahnhofs zwischen Dell-

viertel und Neudorf ermöglicht die Entwicklung eines 

neuen urbanen Mischquartiers samt großzügiger in-

nerstädtischer Parkanlage, welches unter dem Pro-

jektnamen Duisburger Dünen Wohnen, Arbeiten und 

Freizeit vereint und sich im Besonderen den Themen 

Smart City, Klimaschutz und nachhaltige Mobilität 

widmet. 

Aus der mit der Einstufung als landesbedeutsamer 

Hafen einhergehenden Funktion als Logistikdreh-

scheibe ergibt sich ein weiterer Schwerpunkt der 

Brachflächeninanspruchnahme für die erforderlichen 

Logistikflächen im Stadtgebiet. Hier sind neben 
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logport I auf dem früheren Krupp-Hüttenwerk in 

Rheinhausen, logport II auf der ehemaligen Hafenan-

lage der Metallhütte Duisburg, logport III auf dem 

ehemaligen Rangierbahnhof Duisburg-Hohenbud-

berg sowie als neueste Entwicklung logport VI auf 

dem Gelände der ehemaligen Papierfabrik Walsum 

GmbH zu nennen. Die Gesamtfläche der durch die o. 

g. Standorte wiedergenutzten Brachflächen umfasst 

355 Hektar. 

Transformation des Wirtschafts- und Energiestan-

dortes 

Der Wirtschaftsstandort Duisburg befindet sich ­ wie 

bereits nach dem Rückzug der Montanindustrie ­ er-

neut am Beginn eines umfassenden Transformations-

prozesses: 

Aktuell gewinnt das Thema Wasserstoff sowohl im 

Bereich Forschung als auch in der Wirtschaft zuneh-

mend an Bedeutung, was sich durch konkrete Ansied-

lungsabsichten und geplante Umbaumaßnahmen ver-

schiedener Betriebsstandorte verdeutlicht. Wasser-

stoff leistet  bspaf qcglc nmqgrgtcl Cddcirc _sd b_q

Clcpegcqwqrck Y¡[ cglcl ugafrgecl @cgrp_e xsp Cppcgċ

chung des energiepolitischen Zieldreiecks aus Wirt-

schaftlichkeit, Versorgungssicherheit und Klimaver-

rpêejgaficgrª &KUGBC LPU 0./78 /5/', 

Am Standort der Hüttenwerke Krupp-Mannesmann 

wird unter Leitung des Zentrums für Brennstoffzellen-

Technik der Universität Duisburg-Essen ein Innovati-

ons-Technologiezentrum Wasserstoff (kurz ITZ) er-

richtet und durch das Bundesministerium für Verkehr 

und Innovation gefördert. Universitäten und andere 

Forschungseinrichtungen unterstützen gemeinsam 

mit Unternehmen das Vorhaben. 

Neben dem ITZ sollen auch ein Campus H2 und ein 

Gewerbepark H2 auf einem alternativen Standort ge-

schaffen werden. Darüber hinaus planen die drei gro-

ßen Stahlwerke in Duisburg die Umstellung der 

Stahlerzeugung bzw. der Verarbeitungsprozesse mit 

dem Ziel der Fertigung von grünem Stahl, welcher 

ohne Kohle, dafür aber mit Wasserstoff erzeugt wird. 

Dies betrifft Thyssenkrupp steel, Arcelor Mittal und 

die Hüttenwerke Krupp-Mannesmann. 

Ergänzt wird dieser Prozess neben aktuellen Planun-

gen einer Wasserstoffleitung auch durch das Vorha-

ben der Steag, am Standort in Walsum einen Elektro-

lyseur zu errichten. Flankiert werden diese Maßnah-

men durch die bereits im Netzentwicklungsplan ver-

ankerte Schaffung eines größeren Umspannwerks in 

Walsum. 

Einhergehend mit dem Transformationsprozess ist die 

Wiedernutzung bisher brachliegender Betriebsberei-

che, da durch die Umbaumaßnahmen ein erheblicher 

Flächenbedarf ausgelöst wird. Auch der künftige Ver-

zicht auf den Betrieb konventioneller Kraftwerke so-

wie die eigentliche Wasserstoffproduktion lösen ei-

nen erheblichen Energiebedarf aus, welcher den o. g. 

Bau des Umspannwerks erforderlich macht. 

Stadtverträgliche Verkehrsplanung 

Duisburg bildet eine zentrale Schnittstelle des europä-

ischen Schienen-, Fernstraßen- und Wasserstraßen-

netzes. Der Duisburger Hauptbahnhof wird von zahl-

reichen ICE-, IC-, Regionalexpress-, Regionalbahn- 

und S-Bahnlinien bedient. Fünf Autobahnen durch-

queren das Stadtgebiet und sichern die überregionale 

und internationale Anbindung der Stadt. Ebenso ist 

Duisburg ein bedeutender Knotenpunkt nationaler 

und europäischer Wasserstraßen und verfügt über 

den größten Binnenhafen der Welt. Duisburg ist im 

Schnittpunkt wichtiger Straßen-, Wasser- und Schie-

nenverkehrswege eine trimodale Logistikdrehscheibe 

und der größte Hinterland-Hub Europas. 

In den vergangenen drei Jahrzehnten ist das gesamt-

städtische Verkehrsaufkommen um rund 4,4 Prozent 

gewachsen. Treiber dieser Entwicklung war v. a. der 

Verkehr auf den Duisburger Autobahnen, der zwi-

schen 1993 und 2019 um insgesamt neun Prozent zu-

legte (vgl. Stadt Duisburg, Amt für Stadtentwicklung 

und Projektmanagement 2020: 14). Den Stellenwert 

des motorisierten Verkehrs in Duisburg bildet der Mo-

dal Split ­ eine Kenngröße zur Aufteilung der Ver-

kehrsnachfrage auf verschiedene Verkehrsmittel ­ ab. 
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Im Jahr 2015 lag der Anteil des motorisierten Indivi-

dualverkehrs (MIV)
38

 am gesamtstädtischen Verkehrs-

aufkommen bei über 57 Prozent. Rund 16 Prozent al-

ler Wege wurden mit dem ÖPNV bzw. zu Fuß zurück-

gelegt. Der Radverkehrsanteil lag bei 11 Prozent (vgl. 

Stadt Duisburg, Amt für Stadtentwicklung und Pro-

jektmanagement 2016b: 13 ff.). Ein Blick auf benach-

barte Großstädte zeigt, dass der MIV- sowie der Rad-

verkehrsanteil in Duisburg hoch, der ÖPNV- sowie der 

Fußgänger-Anteil bei der Verkehrsmittelwahl hinge-

gen niedrig ist (vgl. ebd.). Auf Stadtbezirksebene sind 

teils erhebliche Abweichungen hinsichtlich der Ver-

kehrsmittelwahl festzustellen: So weist der Bezirk 

Mitte mit 45 Prozent einen geringen MIV-Anteil auf. 

Im Bezirk Homberg / Ruhrort / Baerl liegt dieser hin-

gegen bei über 68 Prozent (vgl. ebd.). 

Duisburg steht vor der Herausforderung, eine nach-

haltige, bedarfsgerechte und bezahlbare Mobilität für 

alle zu sichern. Es gilt, die bestehende Verkehrsinfra-

struktur an aktuelle und künftige Anforderungen an-

zupassen. In diesem Zusammenhang wurden in der 

jüngeren Vergangenheit bzw. werden aktuell und zu-

künftig zahlreiche Autobahnen in Duisburg ertüchtigt 

und ausgebaut. Zu den überregional bedeutsamen 

Maßnahmen zählen dabei exemplarisch der Neubau 

der A 40-Rheinbrücke, der Ausbau der A 59 sowie der 

Ausbau des Autobahnkreuzes Kaiserberg. Insbeson-

dere der Wirtschaftsverkehr muss künftig stadtver-

träglicher organisiert werden. Dies geschieht erstens 

durch gezielte Verkehrslenkung und zweitens ­ auf 

der Ebene der Stadtentwicklung ­ durch eine konse-

quente Abstimmung von Flächennutzung und Ver-

kehrsinfrastruktur. Einen wesentlichen Beitrag hierzu 

leisten Lückenschlüsse im Verkehrsnetz. Die soge-

nannte Logistikdiagonale ist in diesem Zusammen-

hang von besonderer Bedeutung, indem sie Wirt-

schaftsverkehre stadtverträglich auf das übergeord-

nete Straßennetz führt und somit verkehrsinduzierte 

Konflikte für Wohnsiedlungsbereiche reduziert.  

Wenngleich die Mobilität in Duisburg derzeit noch 

stark vom motorisierten Individualverkehr geprägt ist 

und die städtischen Infrastrukturen darauf ausgelegt 

 
38
 Pkw-Nutzung als Fahrer bzw. als Beifahrer 

sind, werden aktuell im Sinne der Mobilitätswende 

zahlreiche Projekte zur Attraktivitätssteigerung des 

ÖPNV und SPNV diskutiert: Der 3. Nahverkehrsplan 

der Stadt Duisburg sieht eine Straßenbahnanbindung 

des linksrheinischen Stadtgebietes vor. Im Zuge des 

Stadtentwicklungsprojektes 6 Seen Wedau ist eine 

Reaktivierung der seit den 1980er Jahren stillgelegten 

Ratinger Weststrecke geplant. Hierdurch würden ei-

nerseits weitere Duisburger Siedlungsbereiche an den 

Schienenverkehr angebunden, zugleich entstünde 

eine Alternativstrecke für den stark befahrenen Bahn-

korridor zwischen Duisburg und Düsseldorf. Ergän-

zend zur Ratinger Weststrecke wird aktuell der Bau 

einer urbanen Seilbahn diskutiert, welche den Haupt-

bahnhof mit den Duisburger Dünen und dem geplan-

ten Campusstandort in Wedau verbinden soll. Zudem 

soll der Duisburger Norden wieder an den SPNV an-

gebunden werden. Gemäß Zielnetz 2040 des Ver-

kehrsverbundes Rhein-Ruhr soll eine Reaktivierung 

der Walsumbahn (Oberhausen <> Wesel) sowie der 

Strecke zwischen Meiderich und Moers erfolgen. 

Leuchtturmprojekt der regional wachsenden Bedeu-

tung des Radverkehrs ist der Radschnellweg Ruhr 

(kurz RS 1). Dieser wird die Region zwischen Hamm 

und Moers auf einer Gesamtlänge von rund 110 Kilo-

metern queren. Auf Duisburger Stadtgebiet soll der 

RS 1 den Sportpark, die Duisburger Dünen, die Innen-

stadt sowie Teile Hombergs erschließen. Neben dem 

RS 1 werden weitere Radschnellwege in Richtung 

Dinslaken und Düsseldorf geprüft.  

Erklärtes Ziel all dieser Projekte ist es, attraktive Alter-

nativen zum motorisierten Individualverkehr zu schaf-

fen und diesen sukzessive und nachhaltig zu reduzie-

ren. Zugleich bieten die genannten Verkehrsprojekte 

Potenziale für die Erschließung weiterer Bauflächen 

im Sinne des Flächenrecyclings sowie Potenziale für 

den Stadtumbau. Aufgrund der bislang nicht vorhan-

denen oder lediglich geringen Planreife bzw. bislang 

nicht begonnener Planfeststellungsverfahren sind die 

genannten Verkehrsprojekte größtenteils aktuell nicht 

Bestandteil der Planzeichnung des FNPs. Eine Aus-

nahme bildet der Verlauf des RS 1:  Dieser wird als in 
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Aussicht genommene Planung und aufgrund der stra-

ßenrechtlichen Gleichstellung zu Landesstraßen ge-

mäß Regionalplan Ruhr im FNP vermerkt. Weitere ­ 

bereits bestehende ­ regional bedeutsame Freizeit-

radwegeverbindungen wie die HOAG-Trasse werden 

als Grünverbindungen im FNP dargestellt. Eine eigene 

Darstellungskategorie für Rad- und auch Fußwegean-

lagen sieht der FNP vor dem Hintergrund des gewähl-

ten Maßstabs nicht vor. Aus diesem Grund sind auch 

Maßnahmen, die im Sinne von Fußgängerinnen und 

Fußgängern durchgeführt wurden bzw. werden ­ wie 

bspw. die Einrichtung von Shared Space-Bereichen ­ 

nicht im FNP ablesbar. 

Wandel und Entwicklung von Handelslagen 

Der Einzelhandel unterliegt einem starken Wandel. 

Insbesondere der stationäre Einzelhandel ist von Ver-

änderungen und Trends im Konsumverhalten (Online-

handel), demografischen Entwicklungen sowie verän-

derten Kundenansprüchen betroffen. Ein Resultat die-

ser Entwicklungstrends sind Leerstände insbesondere 

in den Zentren. 

Damit langfristig die Funktion der Duisburger Innen-

stadt sowie der Nahversorgungs- und Nebenzentren 

erhalten bleibt und diese über einen ausgewogenen 

Mix aus Einzelhandel, Dienstleistung, Gastronomie, 

Kultur und Wohnen verfügen, muss die Zentrenent-

wicklung gesamtstädtisch gesteuert werden. Zugleich 

gilt es, auch außerhalb der Zentren eine flächende-

ckende und fußläufig erreichbare Grund- und Nahver-

sorgung bereitzustellen. 

Mit dem 2019 vom Rat der Stadt beschlossenen Ein-

zelhandels- und Zentrenkonzept (EHZK) liegt ein städ-

tebauliches Entwicklungskonzept vor, welches Ziele 

und Steuerungsmöglichkeiten zu räumlichen Einzel-

handelsentwicklungen aufzeigt. Ein Ziel des EHZKs ist 

es, die Einzelhandels- und Funktionsvielfalt der Innen-

stadt sowie der übrigen zentralen Versorgungsberei-

che zu erhalten und zu stärken. Um dieses Ziel zu er-

reichen, erfolgte im Rahmen des EHZKs eine räumli-

che Konzentration des zentren- und nahversorgungs-

relevanten Einzelhandels.  

Das EHZK sowie der neue FNP schaffen die Vorausset-

zung für die Steuerung von Einzelhandelsansiedlun-

gen im Sinne funktionsfähiger Zentren und einer flä-

chendeckenden Nahversorgung (siehe Teil 2, Kapitel 

3).  

Schützenswert: Freiraum, Umwelt, Natur und 

Klima! 

Die Uferbereiche entlang des Rheins, die Duisburger 

Gewässer- und Seenlandschaft, der Stadtwald und 

der Volkspark Rheinhausen, weitläufige Grünflächen 

wie der Landschaftspark Duisburg-Nord, der sprich-

wörtliche Park um die Ecke oder auch Kleingartenan-

lagen: Diese und weitere Duisburger Freiräume über-

nehmen wichtige ökologische, klimatische und sozi-

ale Funktionen für das Stadtgebiet und seine Bewoh-

nerinnen und Bewohner. Eine zentrale Aufgabe des 

FNPs ist es, regional, gesamtstädtisch und teilräumlich 

bedeutsame Freiflächen als Lebensräume für Flora 

und Fauna bzw. als Freizeit- und Erholungsmöglich-

keiten zu sichern und nach Möglichkeit zu erweitern. 

Erhalt und Ausbau des Biotopverbundsystems leisten 

einen Beitrag zur Sicherung der Artenvielfalt. Auch 

mit Blick auf eine Stärkung der Mobilität im Umwelt-

verbund stehen der Erhalt bestehender sowie die 

Schaffung neuer Grünverbindungen im Fokus des 

FNPs (siehe Teil 2, Kapitel 8).  

Kommunaler Umweltschutz leistet einen wichtigen 

Beitrag zur Schaffung von gesunden Lebens- und Ar-

beitsverhältnissen. Aufgrund der industriellen Prä-

gung und Duisburgs Funktion als Verkehrsknoten-

punkt bestehen innerhalb des Stadtgebietes zahlrei-

che räumliche Konfliktlagen sowie städtebauliche Zä-

suren. Einzelne Wohnquartiere sind von erheblichen 

Lärm-, Luft- sowie bioklimatischen Belastungen be-

troffen. Die Stadtentwicklung kann einen zentralen 

Beitrag sowohl zur Entzerrung solcher Konfliktlagen 

als auch zum Abbau räumlicher Barrieren leisten, in-

dem sie unverträgliche Nutzungen räumlich trennt 

oder aber einer Nutzung Vorrang einräumt. Besonde-

res Augenmerk widmet der FNP in diesem Zusam-

menhang der sogenannten passiv-planerischen Stör-

fallvorsorge (siehe Teil 2, Kapitel 9). 
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Durch die Darstellung neuer Bauflächen impliziert das 

Instrument FNP eine Neuinanspruchnahme von Böden 

für Siedlungs- und Verkehrszwecke. Zugleich ist auf-

grund der industriellen Prägung Duisburgs der Anteil 

naturnaher und schutzwürdiger Böden im Stadtgebiet 

gering. Eine (weitere) bauliche Inanspruchnahme sol-

cher Böden führt zu einem (weiteren) Verlust natürli-

cher Bodenfunktionen und natürlicher Lebensräume 

für Tiere und Pflanzen. Wenngleich der Fokus der Flä-

chenentwicklung auf eine konsequente Wiedernut-

zung von baulich vorgeprägten Flächen und Brachflä-

chen gerichtet ist, so kann unter Berücksichtigung der 

Wohnbauflächen- und Wirtschaftsflächenbedarfe auf 

eine Inanspruchnahme von Freiflächen und somit bis-

lang unversiegelter Böden nicht gänzlich verzichtet 

werden. Denn: Gänzlich auf eine Neuinanspruch-

nahme von Böden zu verzichten, würde bedeuten, 

dass der Flächenbedarf im regionalen Kontext an an-

derer Stelle gedeckt werden muss. Geschieht dies 

bspw. im ländlichen Umland, so besteht die Gefahr, 

dass Siedlungsbereiche mit mäßiger Infrastruktur (u. 

a. schlechte Nahversorgung, fehlender Bahnan-

schluss) entwickelt werden. Insofern ist es sowohl lo-

kal als auch regional verantwortungsbewusst, die be-

stehenden Infrastrukturen der Großstadt Duisburg für 

eine nachfrageorientierte Siedlungsentwicklung zu 

nutzen. 

Im Rahmen der Strategie für Wohnen und Arbeiten 

(SWA) wurde ­ die Nullerjahre betreffend ­ festge-

qrcjjr* b_qq s, _,  Y¡[ bgc Tcpepûåcpsle bcp Umfldjêċ

che pro Einwohner sowie die verstärkte Eigentumsbil-

bsle Y¡[ª &Qr_br Bsgq`spe* ?kr dāp Qr_brclrugaiċ

lung und Projektmanagement 2011: 138) zu einer ho-

hen Inanspruchnahme von Böden geführt hat, trotz 

bcp R_rq_afc* b_qq  Y¡[ bgc @ctûjicpsleqx_fj gk ejcgċ

afcl Xcgrp_sk ecqslicl gqrª &c`b,', ?irscjjc Djêafclċ

entwicklungen deuten bezüglich der Pro-Kopf-Wohn-

fläche (noch) keine Trendwende an. Jedoch zeigt sich, 

dass insbesondere die großen Duisburger Stadtent-

wicklungsprojekte mit ihrer hohen städtebaulichen 

Dichte einen entscheidenden Beitrag zur Wohnbau-

flächenbedarfsdeckung leisten und somit die Chance 

bieten, die Inanspruchnahme von Freiflächen zu redu-

zieren.  

Im Vergleich zu den Teilräumlichen Strategiekonzep-

ten (TSK) und zum FNP-Vorentwurf wurde die Flä-

chenauswahl angepasst. Zudem wurden Flächenzu-

schnitte im Sinne einer Reduzierung der Konfliktinten-

sität angepasst (siehe Teil 2, u. a. Kapitel 1). Für die 

erneute Offenlage wurde die Flächenkulisse abermals 

modifiziert. Nach erneuter Überprüfung der sied-

lungsstrukturellen Eignung und im Sinne einer weite-

ren Reduzierung der Umweltkonfliktintensität wird 

auf eine Darstellung weiterer Entwicklungsflächen als 

Bauflächen verzichtet. 

Gemäß Siedlungsflächenmonitoring des Regionalver-

bands Ruhr (RVR) wurden zwischen 2011 und 2019 

fast 90 Prozent aller Gewerbeflächen auf baulich vor-

genutzten Flächen bzw. auf Brachflächen entwickelt 

(vgl. RVR 2015; 2018a; 2021). Auf diese Weise 

konnte die Inanspruchnahme bisher ungenutzter Flä-

chen im Außenbereich minimiert werden. Eine ähnli-

che Flächenrecyclingquote wird auch für die künftige 

Wirtschaftsflächenentwicklung angestrebt. Ziel ist es, 

die Flächenbedarfe weitestgehend im Bestand zu de-

cken und auf die Inanspruchnahme hochwertiger 

Freiflächen im landschaftsbezogenen Freiraum zu ver-

zichten (siehe Teil 2, Kapitel 2). 

Der Klimawandel, die Corona-Pandemie sowie        

Extremwetterereignisse der jüngeren Vergangenheit 

sind Rahmenbedingungen des Lebens in unserer 

Stadt, auf die auch mit Mitteln der Stadtentwick-

lungspolitik reagiert werden muss. Solche Reaktionen 

werden zusammengefasst als Maßnahmen zur Stär-

kung der Urbanen Resilienz. Urbane Resilienz be-

schreibt die Fähigkeit eines städtischen Systems, wi-

derstandsfähig zu reagieren, sich anzupassen und sich 

im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung umzu-

gestalten. Es ist zu erwarten, dass klimaadaptive Maß-

nahmen künftig die beschriebene bereits bestehende 

Flächenkonkurrenz weiter verschärfen werden (vgl. 

BMI 2021: 95). 

Bereits im Rahmen der Flächennutzungsplanung ­ bei 

der Darstellung von Bauflächen und Freiflächen 

gleichermaßen ­ ist zu beachten, dass Duisburg zahl-

reichen potenziellen und realen Klimarisiken ausge-

setzt ist. Zu diesen Klimarisiken zählen u. a. Hitze- und 
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Starkregenereignisse sowie Hoch- als auch Niedrig-

wasserstände. Anhand dieser Klimarisiken lassen sich 

jedoch auch Zielkonflikte anschaulich verdeutlichen: 

Hitzeereignisse werden u. a. durch eine hohe Bebau-

ungsdichte begünstigt. Eine hohe Bebauungsdichte 

wiederum führt ­ wie beschrieben ­ zu einer geringe-

ren Flächeninanspruchnahme. Dieses vereinfacht skiz-

zierte Dilemma lässt sich auf Ebene des FNPs nicht ab-

schließend lösen. Auf Ebene der verbindlichen Bau-

leitplanung sind jedoch entsprechende Qualitätsan-

forderungen an Städtebau und Architektur sowie neu 

zu schaffende siedlungsbezogene Freiräume abschlie-

ßend zu definieren sowie Minderungs-, Ausgleichs- 

und Kompensationsmaßnahmen zu benennen.  

Aktuell stellt sich die Stadt Duisburg mit Blick auf den 

Umwelt- und Klimaschutz gesamtstädtisch und teil-

räumlich breit auf: Im Jahr 2017 fasste der Rat der 

Stadt Duisburg den Beschluss zur Umsetzung des Kli-

maschutzkonzeptes Duisburg.Nachhaltig. Am 

09.02.2023 hat der Rat der Stadt das Klimawandel-

Anpassungskonzept (KLIAS) zur Kenntnis genommen 

und die Verwaltung mit der Konkretisierung der für 

die Stadt Duisburg abzuleitenden Maßnahmen und 

der dafür erforderlichen Ressourcen beauftragt. Unter 

dem Titel UrbanZero soll der Hafenstadtteil Ruhrort 

bis zum Jahr 2029 umweltneutral werden. Neben 

dem Thema Klimaschutz widmet sich eine entspre-

chende Projektinitiative der Sicherung der Biodiversi-

tät sowie dem Schutz der Böden und Gewässer im 

Stadtteil. Ab 2029 soll menschliches Wirken die Um-

welt in Ruhrort nicht mehr negativ beeinträchtigen, 

stattdessen mehr Lebensqualität vor Ort bewirken so-

wie die wirtschaftliche und soziale Situation verbes-

sern (vgl. Website Urbanzero). 

Ein weiterer wichtiger Baustein zur Minderung der 

Folgen des Klimawandels und zur Anpassung an die 

damit verbundenen Folgen ist die Förderung regene-

 
39
 Hier sind neben dem EEG und Wind an Land Gesetz insbesondere das BauGB 

auf Bundesebene sowie der LEP auf Landesebene zu nennen. 
40
 Gem. § 35 Abs. 1, Satz 5 BauGB sind Windenergieanlagen im Außenbereich 

privilegiert, wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen. Öffentliche Belange 
stehen einem Vorhaben nach Absatz 1 Nummer 2 bis 6 in der Regel auch dann 
entgegen, soweit hierfür durch Darstellungen im Flächennutzungsplan oder als 
Ziele der Raumordnung eine Ausweisung an anderer Stelle erfolgt ist.  

rativer Energien. Hierzu gibt es eine fortlaufende, um-

fangreiche Gesetzesinitiative, mit dem Ziel, die Reali-

sierung entsprechender Vorhaben zu erleichtern.
39

 

Vor dem Hintergrund des hohen Siedlungsflächenan-

teils und der einzuhaltenden Abstände waren im 

Stadtgebiet von Duisburg bisher keine Potentiale für 

größere Windkraftanlagen (WKA) vorhanden. Ent-

sprechend bestand auch kein Steuerungsbedarf durch 

die Darstellung von Konzentrationszonen für Wind-

energie.
40

 Da die erforderlichen Abstände zu Wohn-

bauflächen inzwischen reduziert wurden, ergeben 

sich ggf. zukünftig Potentiale für WKA. Jedoch wurde 

mit der 2. Änderung des LEP die Steuerung auf den 

Regionalplan verlagert. Vor diesem Hintergrund ist 

weder eine Flächenanalyse noch eine Darstellung von 

Konzentrationszonen Gegenstand des FNPs. 

Seit Januar 2023 sind auch Freiflächen-Solaranlagen 

in bestimmten Gebietskulissen im Außenbereich privi-

legiert.
41

 Damit können Anlagen ohne Darstellung im 

FNP im vorgegebenen Rahmen bereits jetzt realisiert 

werden. Mit der 2. Änderung des LEP
42

 wurden die 

rechtlichen Grundlagen für darüberhinausgehende 

raumbedeutsame Anlagen neu gefasst. Auf Basis der 

hier getroffenen Regelungen kann zukünftig auch die 

Darstellung von entsprechenden Flächen im FNP ge-

prüft werden, ist jedoch, um weitere Verzögerungen 

zu vermeiden, kein Gegenstand der Neuaufstellung.  

41
 Gem. § 35 Abs. 1, Satz 8 sind Freiflächen-Nfmrmtmjr_gi_lj_eclč³`'č_sdčcglcpč
Djðafcčjðleqčtmlč__'č?srm`_flclčmbcpč``'čQafgclcluceclčY¶[čslbčglčcglcpčClrČ
fernung zu diesen von bis zu 200 Metern, gemessen vom äußeren Rand der Fahr-
`_flčY¶[§čxsjðqqge,č 
42
 Änderung des Landesentwicklungsplans NRW für den Ausbau der Erneuerbaren 

Energien 
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2.2 Zwischen Schrumpfung und Wachs-

tum ­ Planen in Zeiten einer dynami-

schen Bevölkerungsentwicklung 

Die Zusammensetzung und die Entwicklung der Be-

völkerung sind wichtige Faktoren des künftigen Flä-

chen- und Infrastrukturbedarfs. Aus der demografi-

schen Entwicklung, die einerseits durch Geburten und 

Sterbefälle, andererseits durch Wanderungsbewe-

gungen bestimmt wird, lassen sich u. a. Erkenntnisse 

zu künftigen Wohnbauflächenbedarfen oder bspw. 

hinsichtlich der Schulentwicklungsplanung ­ mit ent-

sprechenden Konsequenzen für die Darstellungen im 

FNP ­ ableiten. Die Neuaufstellung des Duisburger 

FNPs wird von der Besonderheit begleitet, dass sich 

die Bevölkerungsentwicklung im laufenden Planungs-

prozess ­ u. a. bedingt durch weltpolitische Ereignisse 

­ anders vollzogen hat, als es Prognosen vermuten lie-

ßen, die zu Beginn des Planungsprozesses erstellt 

wurden.  

Zwischen kommunaler Neugliederung und den 

2000er Jahren 

Nach der kommunalen Neuordnung im Jahr 1975 

zählte Duisburg über 600.000 Einwohnerinnen und 

Einwohner. In den folgenden Jahrzehnten ­ mit Aus-

nahme der späten 1980er / frühen 1990er Jahre ­ ver-

lor Duisburg durch teils massive Wanderungsverluste 

sowie eine anhaltende negative natürliche Bevölke-

rungsentwicklung kontinuierlich an Einwohnern. Im 

Jahr 2012 lebten in Duisburg knapp unter 487.000 

Menschen (vgl. Stadt Duisburg, Stabsstelle für Wah-

len und Informationslogistik 2021). 

Die Bevölkerungsentwicklung ab den späten 2000er 

Jahren ist für die Nachvollziehbarkeit des Stadtent-

wicklungsprozesses Duisburg2027, welcher die infor-

melle Grundlage für die Neuaufstellung des FNPs dar-

stellt, von zentraler Bedeutung. Sie bildet die Basis für 

die Inhalte strategischer Ziele sowie für Annahmen 

und Vorausberechnungen. Aufgrund nicht prognosti-

zierbarer Entwicklungen ab Mitte der 2010er Jahre 

haben sich die Rahmenbedingungen während der 

Neuaufstellung des FNPs massiv geändert.  

Prognose zu Beginn von Duisburg2027:                

Duisburg schrumpft stark! 

Basis für die Stadtentwicklungsstrategie Duis-

burg2027 war eine stadteigene Bevölkerungsvoraus-

berechnung aus dem Jahr 2008. Diese ging je nach 

Prognosekorridor von Bevölkerungsverlusten in Höhe 

von 14.000 bis 58.000 Einwohnerinnen und Einwoh-

ner bis zum Jahr 2027 aus. Der Prognosekorridor mit 

der größten Wahrscheinlichkeit sah einen Bevölke-

rungsrückgang von rund 49.100 Einwohnerinnen und 

Einwohner vor. Für das Jahr 2027 wurde demnach 

eine Bevölkerungszahl von ca. 446.500 vorausberech-

net (vgl. Stadt Duisburg, Amt für Stadtentwicklung 

und Projektmanagement 2016a: 26 ff.). 

Trendumkehr und temporärer Einwohnergewinn 

Die tatsächliche Bevölkerungsentwicklung hat sich 

seit 2011 ­ zunächst begründet durch die EU-Oster-

weiterungen ­ anders dargestellt, als ursprünglich 

prognostiziert. Während sich die natürliche Bevölke-

rungsentwicklung weiterhin negativ gestaltete, stieg 

die Einwohnerzahl durch Wanderungsgewinne an. 

Diese Entwicklung hat die Stadt Duisburg 2014 zum 

Anlass genommen, ihre Bevölkerungsprognose zu 

überarbeiten. Auch diese Prognose ging von einem 

Bevölkerungsrückgang aus. Jedoch fiel dieser im Ver-

gleich zur Prognose von 2008 geringer aus. Die für 

das Jahr 2027 prognostizierte Bevölkerungszahl lag 

mit insgesamt 455.800 Einwohnerinnen und Einwoh-

nern deutlich über dem im Jahr 2008 ermittelten Wert 

(vgl. Stadt Duisburg, Amt für Stadtentwicklung und 

Projektmanagement 2016a: 26 ff.). 

Ein weiterhin starker Zuzug aus Osteuropa sowie die 

ab 2015 einsetzende Zuwanderung aus Krisengebie-

ten führten zu erheblichen Veränderungen der Bevöl-

kerungszahl. Während die städtische Prognose für 

das Jahr 2015 ursprünglich 483.000 Einwohner vo-

rausberechnete, lag die tatsächliche Bevölkerungszahl 

zum Ende dieses Jahres bei rund 494.400. Im Folge-

jahr überstieg Duisburg bedingt durch einen positiven 

Wanderungssaldo von über 9.000 Zuzüglern erstmals 

seit dem Jahr 2005 wieder die Marke von 500.000 

Einwohnerinnen und Einwohnern. Ende 2019 zählte 

Duisburg als zwischenzeitlichen Höchststand 502.969 



Flächennutzungsplan Duisburg 

35 
 

Einwohnerinnen und Einwohner. Zum 31.12.2020 lag 

die Bevölkerungszahl schließlich wieder knapp unter 

der Marke von 500.000 bei 499.854. Ausgelöst durch 

den Krieg in der Ukraine, stieg die Bevölkerungszahl 

zuwanderungsbedingt bis Ende 2022 auf über 

507.000 (vgl. Stadt Duisburg, Stabsstelle für Wahlen 

und Informationslogistik 2021 und 2023).  

Wanderungsbewegungen und natürliche Bevölke-

rungsentwicklung 

Der Zuzug aus dem Ausland ist die zentrale Ursache 

für das temporäre Duisburger Bevölkerungswachstum 

der vergangenen Jahre. Zwischen 2013 und 2018 zo-

gen durchschnittlich 10.000 Personen pro Jahr nach 

Duisburg. Eine Ausnahme bildet das Jahr 2015: In die-

sem Jahr verzeichnete Duisburg einen Auslandszuzug 

von über 17.000 Menschen. Die Wanderungsbewe-

gungen der vergangenen Dekade bilden sich in der 

Bevölkerungsentwicklung einzelner Stadtteile ab. So 

ist allein im Stadtteil Marxloh die Bevölkerungszahl 

zwischen 2010 und 2021 von 17.500 auf rund 

21.500 gestiegen (vgl. Stadt Duisburg, Stabsstelle für 

Wahlen und Informationslogistik 2022a, 2022e und 

2022f). 

Im Jahr 2020 lebten knapp über 222.000 Menschen 

mit Migrationshintergrund in Duisburg. Mit 44,5 Pro-

zent ist deren Anteil an der Gesamtbevölkerung im 

Vergleich zum Jahr 2010 ­ vornehmlich aus bereits 

genannten Gründen ­ um knapp zwölf Prozent ge-

stiegen. Den aktuell größten Anteil an Menschen mit 

Migrationshintergrund verzeichnet der Stadtbezirk 

Hamborn (58,7 %), den niedrigsten Anteil weist mit 

29,1 Prozent der Stadtbezirk Süd auf. Die Gruppe der 

Menschen mit Migrationshintergrund setzt sich zu-

sammen aus 113.698 Ausländern und 108.660 deut-

schen Einwohnern, die eingebürgert worden bzw. als 

(Spät-)Aussiedler zugezogen sind (vgl. Stadt Duisburg, 

Stabsstelle für Wahlen und Informationslogistik 

2022c). 

Neben der Auslandszuwanderung lohnt ein Blick auf 

die Entwicklung der Wanderungsbewegungen mit 

dem Umland. Die städtische Statistik erfasst solche 

Bewegungen zwischen Duisburg und den Städten 

Düsseldorf, Essen, Krefeld, Mülheim an der Ruhr, 

Oberhausen sowie den Kreisen Wesel, Kleve und 

Mettmann. Generell ist festzuhalten, dass der Wan-

derungssaldo ­ d. h. die Differenz zwischen Zu- und 

Fortzügen ­ mit dem Umland seit Erfassung in den 

1980er Jahren über alle Dekaden hinweg negativ ist. 

In den Jahren 1997 und 1998 verzeichnete Duisburg 

den bislang größten negativen Wanderungssaldo mit 

rund -4.000 Einwohnern. In den 2000er Jahren sind 

sinkende Fortzüge bei zunächst konstanten und an-

schließend steigenden Zuzügen aus dem Umland zu 

beobachten. Im Jahr 2019 verzeichnete Duisburg mit 

-675 ein moderates negatives Wanderungssaldo mit 

dem Umland (7.319 Zuzüge gegenüber 7.994 Fortzü-

gen). Hervorzuheben ist der Wanderungssaldo mit 

der Landeshauptstadt Düsseldorf: Dieser ist über die 

vergangenen Jahre hinweg positiv und erreichte im 

Jahr 2017 mit +373 seinen zwischenzeitlichen 

Höchststand. Es bleibt abzuwarten, ob und inwiefern 

sich der beschriebene Trend ­ gerade vor dem Hinter-

grund laufender Stadtentwicklungsprojekte und einer 

damit einhergehenden Ausweitung des Wohnraum-

angebotes ­ bestätigen wird (vgl. Stadt Duisburg, 

Stabsstelle für Wahlen und Informationslogistik 

2022a; 2022k und 2022l). 

Neben den Wanderungsbewegungen mit dem Aus-

land und dem Umland hat die natürliche Bevölke-

rungsentwicklung einen maßgeblichen Anteil an der 

Entwicklung der Einwohnerzahl. Während die Stadt 

Duisburg zu Beginn des Stadtentwicklungsprozesses 

ein jährliches Geburtendefizit von rund 2.000 (rund 

4.000 Geburten gegenüber 6.000 Sterbefällen) auf-

wies, so gleichen sich die Zahl der Geburten und der 

Sterbefälle seit 2013 zunehmend an. Im Jahr 2019 be-

trug das Geburtendefizit 1.111. Im Folgejahr 2020 ist 

es jedoch bedingt durch eine gestiegene Zahl an Ster-

befällen auf 1.739 angewachsen. Unklar ist, in wel-

chem Umfang die gestiegenen Sterbefälle (6.583 im 

Jahr 2020 gegenüber 6.106 im Jahr 2019) auf die 

Corona-Pandemie zurückzuführen sind (vgl. Stadt  

Duisburg, Stabsstelle für Wahlen und Informationslo-

gistik 2022b). 
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Fortschreibung der Bevölkerungsvorausberech-

nung  

Die tatsächliche ­ sämtlichen Prognosen zuwiderlau-

fende ­ Bevölkerungsentwicklung der vergangenen 

Dekade war zu Beginn des Stadtentwicklungsprozes-

ses Duisburg2027 nicht absehbar. Ursprünglich prog-

nostizierte Entwicklungstrends wurden nicht nur ab-

geschwächt, sondern ­ teils temporär ­ ins Gegenteil 

verkehrt.  

Unabhängig von der Frage, ob und in welchem Aus-

maß die vor über zehn Jahren prognostizierten 

Schrumpfungstrends möglicherweise zeitversetzt ein-

treten werden: Die Ausgangslage ist heute jedenfalls 

­ rein quantitativ betrachtet ­ eine andere. Gemäß 

Bevölkerungsprognose von 2008 hätte die Einwoh-

nerzahl Duisburgs schon im Jahr 2017 bei knapp un-

ter 470.000, gemäß aktualisierter Prognose von 2014 

bei rund 475.000 liegen sollen.  

 

 

 
43
 Die Bevölkerungsvorausberechnung erfolgte auf Basis der Jahre 2017 bis 2019, 

da dieser Zeitraum laut Stabsstelle für Wahlen und Informationslogistik einen re-
präsentativen Verlauf der Duisburger Bevölkerung ohne besondere Effekte abbil-
det. In der Tabelle wird die Einwohnerzahl des Jahres 2019 genannt. 
44
 ohne Berücksichtigung der in Realisierung befindlichen bzw. geplanten Stadt-

entwicklungsprojekte (Stand 2019) 

 

Die auf Basis der Bevölkerungsprognosen von 2008 

und 2014 getroffenen Annahmen zur Bevölkerungs-

entwicklung, die der Neuaufstellung des FNPs zu-

grunde liegen, sind folgerichtig zu aktualisieren.  

Erste Hinweise über künftige Entwicklungstrends lie-

fern neue Berechnungen (Stand Dezember 2018) von 

IT.NRW zur Bevölkerungsentwicklung zwischen 2018 

und 2040/2060. Grundsätzlich wird erwartet, dass 

das Bevölkerungswachstum des Landes Nordrhein-

Westfalen gegenüber der letzten Bevölkerungsvo-

rausberechnung länger andauern wird. Das Maximum 

der landesweiten Bevölkerungszahl wird voraussicht-

lich im Jahr 2032 erreicht (vgl. IT.NRW 2019a: 12). 

Ausgehend von den seitens IT.NRW erfassten 

498.100 Einwohnern zum 01.01.2018 wird für Duis-

burg zum 01.01.2040 eine Bevölkerungszahl von 

474.000 vorausberechnet. Gemäß dieser Vorausbe-

rechnung würde Duisburg in den kommenden beiden 

Dekaden 4,8 Prozent seiner Einwohner verlieren (vgl. 

IT.NRW 2019a: 19).  

45
 mit Berücksichtigung der in Realisierung befindlichen bzw. geplanten Stadtent-

wicklungsprojekte (Stand 2019) 
46
 In dieser Zeile keine Vorausberechnung; lediglich Vergleich zwischen Einwoh-

nerzahl 2020 und der unter Berücksichtigung der Stadtentwicklungsprojekte vo-
rausberechneten Einwohnerzahl für das Jahr 2035 

Urheber der Vorausbe-
rechnung 

Jahr der               
Vorausberechnung 

Ausgangsbevölke-
rung 

Zieljahr 
Einwohnerinnen und Ein-

wohner im Zieljahr 

Relative Abnahme der Be-
völkerung im Vergleich 

zur Ausgangsbevölkerung 

Stadt Duisburg 2008 492.870 2027 446.500 -9,9 % 

Stadt Duisburg 2014 487.839 2027 455.800 -6,7 % 

IT.NRW 2015 486.855 2030 

2040 

474.900 

463.000 

-2,5 % 

-4,9 % 

IT.NRW 2018 498.100 2040 474.000 -4,8 % 

Stadt Duisburg 2019 502.96943 2035 490.93644 

501.17245 

-2,4 % 

-0,4 % 

Stadt Duisburg46 2020 499.854 - 501.172 + 0,3 % 

Tabelle 1: Entwicklung der Bevölkerungsvorausberechnung zwischen 2008 und 2020 (eigene Darstellung; vgl. Stadt Duisburg, Amt für Stadtent-
wicklung und Projektmanagement 2016a: 26 ff.; vgl. Stadt Duisburg, Stabsstelle für Wahlen und Informationslogistik 2021; vgl. IT.NRW 2019a) 
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Deutlich wird jedoch, dass sich die Schrumpfung der 

Stadt, anders als im Jahr 2008 vorausberechnet, laut 

IT.NRW vergleichsweise moderat gestalten wird. Pa-

rallel zu der für Duisburg prognostizierten moderaten 

Schrumpfung wird für die Stadt Düsseldorf ein 

Wachstum von +14 Prozent vorausberechnet (vgl. 

ebd.). Es ist davon auszugehen, dass sich die starke 

Bevölkerungszunahme der Landeshauptstadt auch in 

den angrenzenden Kommunen bemerkbar machen 

wird. Gestützt wird diese Annahme durch die Wan-

derungsbewegungen der vergangenen Jahre. Ent-

sprechende Annahmen sind Bestandteil einer stadtei-

genen Bevölkerungsvorausberechnung. 

Die stadteigene Bevölkerungsvorausberechnung aus 

dem Jahr 2019 bestätigt zunächst ohne Berücksichti-

gung zahlreicher Stadtentwicklungsprojekte einen 

abgeschwächten Schrumpfungstrend. Erwartet wer-

den ein durchschnittlicher jährlicher Bevölkerungsver-

lust von rund 600 Personen sowie eine Bevölkerungs-

zahl von knapp 491.000 im Jahr 2035. Unter Berück-

sichtigung bereits in Realisierung befindlicher sowie 

geplanter Stadtentwicklungsprojekte und damit ein-

hergehenden geschätzten Wanderungsbewegungen 

mit dem Umland wird eine Bevölkerungszahl von über 

501.000 vorausberechnet. Im Vergleich mit der Bevöl-

kerungszahl des Jahres 2020 würde Duisburg bis in 

die Mitte der 2030er Jahre einen leichten Zuwachs 

verzeichnen (vgl. Stadt Duisburg, Stabsstelle für Wah-

len und Informationslogistik 2021: 5 ff.).  

Im Rahmen der fortgeschriebenen Bevölkerungsvo-

rausberechnung wird die Entwicklung der Altersstruk-

tur auf gesamtstädtischer Ebene bis zum Jahr 2035 

betrachtet. Zusammenfassend zeigt sich, dass die Al-

tersgruppe der 0- bis 18-Jährigen leicht, die der 65- 

bis 74-Jährigen stark ansteigen wird. Der Anteil der 

Einwohnerinnen und Einwohner im erwerbsfähigen 

Alter (zwischen 18 und 64 Jahren) an der Gesamtbe-

völkerung wird hingegen sinken. Die skizzierten Ent-

wicklungen sind darauf zurückzuführen, dass die Al-

tersgruppe der derzeit 30- bis 45-Jährigen vergleichs-

weise schwach vertreten ist. Der Anteil der Personen 

zwischen 50 und 60 Jahren an der Gesamtbevölke-

rung ist aktuell hingegen vergleichsweise hoch (vgl. 

Stadt Duisburg, Stabsstelle für Wahlen und Informati-

onslogistik 2021: 6f.). 

Hinweis: Es ist derzeit nicht absehbar, welchen Ein-

fluss der Krieg in der Ukraine und die hierdurch aus-

gelöste Zuwanderung im Jahr 2022 langfristig auf die 

Bevölkerungsentwicklung der Stadt Duisburg haben 

werden. Somit unterliegt auch die aktuelle Bevölke-

rungsvorausberechnung einem Unsicherheitsfaktor. 

Entwicklung der Haushaltszahlen 

Neben der Bevölkerungsentwicklung ist die Anzahl 

der Haushalte entscheidend u. a. für die gegenwär-

tige und künftige Nachfrage nach Wohnraum. Zu Be-

ginn des Stadtentwicklungsprozesses Duisburg2027 

zählte die Stadt 245.700 Haushalte. Wie in der Be-

gründung zum Vorentwurf des FNPs beschrieben, 

uspbc xslêafqr cpu_prcr* b_qq  bcp _`qcf`_pc @ctûjċ

kerungsrückgang [.] in Duisburg [.] nicht länger durch 

eine Erhöhung der Haushaltszahlen kompensiert 

[wird], sondern [.] sich bereits weit vor dem Jahr 2020 

auch in einem Rückgang der Haushalte nie-

bcpYqafjêer[ª &Qr_br Bsgq`spe* ?kr dāp Qr_brclrugaiċ

lung und Projektmanagement 2016a: 29f.). Die tat-

sächlichen Entwicklungen der vergangenen zehn 

Jahre widerlegen diese Annahme. Nach zwischenzeit-

lich über 249.000 Haushalten vermeldet Duisburg für 

das Jahr 2020 insgesamt 247.616 Haushalte. Hervor-

zuheben sind die Einpersonenhaushalte, deren Zahl 

von 106.338 im Jahr 2010 auf 114.580 im Jahr 2020 

gestiegen ist (vgl. Stadt Duisburg, Stabsstelle für Wah-

len und Informationslogistik 2022d). 

Auch IT.NRW stellt in der Bevölkerungsvorausberech-

nung für Nordrhein-Westfalen 2018 bis 2040/2060 

dar, wie sich die Zahl der Privathaushalte zwischen 

2018 und 2040 verändern wird. Für Duisburg wird ein 

Rückgang der Privathaushalte um rund 4,5 Prozent 

vorausberechnet (vgl. IT.NRW 2019b: 10 ff.). Unter 

Rückgriff auf die seitens der Stadt Duisburg für das 

Jahr 2018 ermittelte Anzahl der Haushalte (249.017) 

wird somit ein Rückgang um rund 11.000 Haushalte 

auf insgesamt 238.000 Haushalte prognostiziert. Hin-

sichtlich der künftigen Zusammensetzung der Privat-

haushalte werden für Duisburg nur geringfügige Ver-

schiebungen erwartet. Laut städtischem Wohnbericht 
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2017 ist und bleibt die Nachfrage nach barrierefreiem 

Wohnraum und Wohnungen für kleine Haushaltsgrö-

ßen hoch. (vgl. Stadt Duisburg, Amt für Soziales und 

Wohnen 2018: 75). 

Bei der Interpretation der vorausberechneten Haus-

haltszahlen ist zu beachten, dass Einflussfaktoren wie 

Stadtentwicklungsprojekte bzw. die Ausweisung und 

Entwicklung von Baugebieten unberücksichtigt blei-

ben. Wahrscheinlich ist ferner, dass ein künftig wei-

terhin möglicher Rückgang der Haushaltszahlen nicht 

linear verlaufen wird: Laut IT.NRW bzw. Haushaltsmo-

dellrechnung steigt die Zahl der Privathaushalte lan-

desweit bis Mitte der 2040er Jahre (vgl. IT.NRW 

2019a: 33). Folgerichtig kann auch für Duisburg ein 

temporärer Anstieg der Haushaltszahlen analog zu 

der seitens der Stadt Duisburg vorausberechneten Be-

völkerungszahl ­ ggf. bis in die 2030er Jahre hinein ­ 

nicht ausgeschlossen werden. Stadteigene Zahlen zur 

Verifizierung dieser Annahme lagen bei Redaktions-

schluss nicht vor. 

Entwicklung der Schülerzahlen 

Aus den aktuellen und prognostizierten Bevölke-

rungszahlen lassen sich die Schülerzahlen und somit 

die erforderlichen Schulraumkapazitäten für die ein-

zelnen Jahrgänge ableiten. Die Entwicklung der Nach-

frage nach Schulplätzen in Duisburg spiegelt die vo-

rangehend beschriebenen Trends der Bevölkerungs-

entwicklung. Lange war die Schulentwicklung in Du-

isburg durch einen stetigen Rückgang der Schülerzah-

len gekennzeichnet. Dies erforderte ein ständiges An-

passen der Schullandschaft. Besonders Grundschulen, 

aber auch Hauptschulen und Realschulen mussten 

wegen sinkender Schülerzahlen geschlossen werden. 

Seit etwa 2014 haben sich diese Rahmenbedingun-

gen stadtweit grundlegend geändert. Hauptursache 

ist auch hierfür eine starke Zuwanderung, die durch 

Flüchtlinge aus den Krisenregionen der Welt noch-

mals erhöht wird. Im gesamten Stadtgebiet wurde der 

Schülerrückgang abgebremst und ins Gegenteil ver-

kehrt.  

Diese veränderten demografischen Rahmenbedin-

gungen wirken auf den Schulraum, der zur Verfü-

gung zu stellen ist. Der Zuwachs an Schülerinnen und 

Schülern, die zu beschulen sind, betrifft jede Schul-

form und jede Jahrgangsstufe. Zudem werden die zu-

künftigen Einschulungsjahrgänge stärker ausfallen, 

da auch die noch nicht schulpflichtigen Jahrgänge 

mehr potenzielle Schülerinnen und Schüler aufwei-

sen. Die Herausforderung für die Duisburger Schul-

landschaft ergibt sich dabei nicht nur bezüglich der 

absoluten Anzahl der neuen Schülerinnen und Schü-

ler sondern vor allem aus der Konzentration der be-

sonders hohen Zuwächse in einigen wenigen Ortstei-

len, mit der Konsequenz eines Überstrapazierens der 

lokalen Schulstandorte. Die Schullandschaft und die 

Schulplanung stellen sich auf die Situation ein und es 

ist nötig, Schulraumerweiterungen und -optimierun-

gen langfristig und möglichst flexibel zu konzipieren. 

Im Fokus steht dabei die Reaktivierung ehemaliger 

Schulstandorte und, da wo nötig und möglich, die Er-

weiterung bestehender Gebäude. 
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Der FNP ist Bestandteil des Stadtentwicklungsprojek-

tes Duisburg2027. Zusammen mit der FNP-Neuauf-

stellung wurde am 11.06.2007 vom Rat der Stadt be-

schlossen, eine informelle Strategie zur nachhaltigen 

Stadtentwicklung ­ die Stadtentwicklungsstrategie 

Duisburg2027 ­ als inhaltlich-strategische Grundlage 

für den FNP zu erarbeiten. Die Erarbeitung erfolgte im 

Zeitraum von 2008 bis 2015 in zwei aufeinander auf-

bauenden Planungsphasen und wurde von umfang-

reichen Beteiligungsprozessen innerhalb der Stadtver-

waltung, mit der Politik, mit Interessensvertretungen 

sowie mit Bürgerinnen und Bürgern begleitet. 

Zur Identifizierung von Handlungsfeldern und strate-

gischen Zielen wurden im Zusammenhang mit dem 

Stadtentwicklungsprojekt Duisburg2027 die nachfol-

gend genannten Fachkonzepte erarbeitet: Fachkon-

zept Wirtschaft, WohnVision 2010, Fachkonzept 

Stadtstruktur-Städtebau, Grünordnungs- und Frei-

raumentwicklungskonzept Duisburg (GFK), Fachkon-

zept Umwelt, Mobilitätsstrategie Duisburg2027, Ein-

zelhandels- und Zentrenkonzept 2010, Fachkonzept 

Bildung, Fachkonzept Technische Ver- und Entsor-

gung, Fachkonzept Sport, Fachbeitrag Gesundheit,  

Fachbeitrag Kultur, Leitlinien Interkulturelle Urbanität, 

Leitlinien Stadt der Gleichberechtigung der Frauen, 

Fachbeitrag Europäische Integration, Fachbeitrag Be-

völkerungsentwicklung in Duisburg bis 2027, Ergeb-

nisse der Bevölkerungsvorausberechnung 2008. Noch 

während der Neuaufstellung des FNPs wurden ein-

zelne Fachkonzepte fortgeschrieben bzw. überarbei-

tet (bspw. zur Bevölkerungsvorausberechnung; 

EHZK). 

Den ersten Teil der Stadtentwicklungsstrategie Duis-

burg2027 bildet die Strategie für Wohnen und Arbei-

ten (kurz SWA; Ratsbeschluss am 12.12.2011), der 

zweite Teil umfasst die Teilräumlichen Strategiekon-

zepte (kurz TSK; Ratsbeschluss am 21.09.2015). Beide 

Konzepte wurden zusammen als städtebauliches Ent-

wicklungskonzept gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB 

und als Grundlage für die FNP-Neuaufstellung be-

schlossen. Die in der Stadtentwicklungsstrategie Duis-

burg2027 formulierten strategischen und räumlichen 

Ziele bilden die Zielvorgaben für den neuen FNP. Zur 

Wirkungskontrolle soll ein Monitoring aufgebaut und 

implementiert werden. 
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Flächennutzungsplan  

3 Der Flächennutzungsplanung als finaler Baustein des 

Stadtentwicklungsprojektes Duisburg2027 

Tabelle 2: Schematische Darstellung des Stadtentwicklungsprojektes Duisburg2027 (eigene Darstellung) 
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Strategie für Wohnen und Arbeiten 

Die vom Rat der Stadt im Jahr 2011 beschlossene Stra-

tegie für Wohnen und Arbeiten (SWA) soll ein erstre-

benswertes Bild der Zukunft aufzeigen und einen re-

alisierbaren Weg vorschlagen. In acht Zukunftsbildern 

zeigt die SWA eine langfristige Perspektive für die 

Stadt Duisburg und benennt 40 strategische Ziele für 

eine nachhaltige Stadtentwicklung.  

Die strategischen Ziele leiten langfristig das Handeln 

der Stadt Duisburg in räumlicher, sachlicher und zeit-

licher Hinsicht für einen effizienten Ressourcenein-

satz. Sie sind dabei nicht vollständig widerspruchsfrei, 

sondern müssen auf der jeweiligen räumlichen Ebene 

und situativ gegeneinander abgewogen werden. 

Deutlich wird dies bei der Erläuterung der Planinhalte 

in Teil 2 der Begründung. 

Im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung ver-

folgt die SWA: 

Á einen integrierten gesamtstädtischen Ansatz, der 

die verschiedenen Handlungsfelder der Stadtent-

wicklung bei der Formulierung strategischer Ziele 

und Handlungsansätze sowie deren Umsetzung 

fachübergreifend berücksichtigt, 

Á die Ausrichtung an einer langfristigen finanziel-

len Tragfähigkeit von Aufgaben und Projekten, 

die die kommunale Leistungs- und Handlungsfä-

higkeit bei der Umsetzung der strategischen 

Ziele berücksichtigt, auch um stadtentwicklungs-

bedeutsame Schlüsselprojekte zukünftig selbst 

initiieren zu können, 

Á den sparsamen und effizienten Umgang mit der 

Ressource Fläche mit der Zielsetzung, neue Ent-

wicklungen vornehmlich auf bereits genutzten 

oder ehemals genutzten Flächen zu verwirkli-

chen, um keine weiteren Flächen im Freiraum in 

Anspruch zu nehmen, 

Á das Kriterium Qualität vor Quantität, indem es 

vorrangig auf qualitatives Wachstum bezüglich 

der räumlichen und infrastrukturellen Entwick-

lung der Stadt ankommt, 

Á einen beteiligenden und transparenten Ansatz, 

um die Zusammenarbeit mit der Stadtgesell-

schaft und anderen Akteuren durch eine aktive 

Weitergabe von Informationen und die gemein-

same Suche nach guten Lösungen zu unterstüt-

zen. 

Die 40 strategischen Ziele können wahlweise der Ver-

öffentlichung zur SWA oder der Anlage 1 entnom-

men werden. 

Teilräumliche Strategiekonzepte 

Die Teilräumlichen Strategiekonzepte (TSK) zeigen in 

neun thematischen und drei integrierten Karten die 

räumlichen Ziele und langfristigen Entwicklungsper-

spektiven sowohl für die Gesamtstadt als auch für die 

drei Teilräume Duisburg-Nord, -Mitte / -Süd und -

West. Ergänzt werden die Karten durch eine textliche 

Erläuterung zu den in den Kartenwerken dargestell-

ten räumlichen Zielen. 

In den TSK werden die strategischen Ziele der SWA 

räumlich konkretisiert. Die TSK bilden somit die ver-

schiedenen Anforderungen an die zukünftige Stadt-

struktur und Flächennutzungen, u. a. für Wohnen, 

Wirtschaft und Freiraum, ab.  

Mit den TSK werden sowohl Ziele für die zukünftige 

Entwicklung von neuen Bau- und Freiflächen als auch 

für bestehende Nutzungen benannt. Weiterhin wer-

den in den TSK die bedeutenden Infrastrukturen für 

Verkehr, Bildung und Sport dargestellt, die langfristig 

gesichert bzw. ausgebaut werden sollen. 

Im Zuge der Erarbeitung der TSK wurde eine umfang-

reiche und differenzierte Analyse der Wohnsiedlungs- 

und Wirtschaftsbereiche durchgeführt, um Stärken, 

Potenziale und Defizite der verschiedenen Stadträume 

zu ermitteln. Zudem wurde für das gesamte Stadtge-

biet eine systematische Flächensuche für mögliche 

potenzielle Bauflächen sowohl für Gewerbe als auch 

für Wohnen vorgenommen. In drei Stufen wurden 

mit Hilfe von Kriterien Flächen ermittelt, die als Bau-

land prinzipiell in Frage kommen: 
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Á In der ersten Stufe wurde ein genereller Such-

raum definiert, der für eine zukünftige Sied-

lungsentwicklung in Frage kommt. Hierfür 

wurde ein Puffer von 300 Metern um den beste-

henden Siedlungsraum (Wohnsiedlungs- und 

Wirtschaftsbereiche) gelegt.  

Á In der zweiten Stufe wurden Kriterien festgelegt, 

die sogenannte Tabubereiche umfassen, inner-

halb derer keine Siedlungsentwicklung erfolgen 

soll. Dazu gehören alle Natura2000-Gebiete, Na-

turschutzgebiete und geschützte Landschaftsbe-

standteile, Überschwemmungsgebiete sowie die 

Trinkwasserschutzzonen I und II. Der verblei-

bende Suchraum wurde anschließend in Potenzi-

alflächen unterschiedlicher Größen aufgeteilt.  

Á In der dritten Stufe wurden rund 400 Potenzial-

flächen anhand von vorab definierten Kriterien 

auf ihre siedlungsstrukturelle Eignung als zu-

künftiger Wohn- bzw. Wirtschaftsstandort ge-

prüft.  

Mit dem Ratsbeschluss zu den TSK wurden die identi-

fizierten Wohnbau- und Wirtschaftsflächen zur 

Grundlage für die Erarbeitung des FNP-Vorentwurfs 

gemacht. Der Ratsbeschluss zu den TSK stellt den po-

litischen Konsens zum damaligen Zeitpunkt dar. Das 

FNP-Verfahren und die Umweltprüfung bauen auf 

diesem vorgelagerten Prozess auf. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 10: Ausschnitt aus dem TSK Duisburg-West  
(eigene Darstellung) 
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TEIL 2 
Im zweiten Teil der Begründung werden die Darstellungen des FNPs ­ Flächendarstellun-

gen und Planzeichen ­ erläutert. Wo sollen neue Wohnbauflächen entstehen? Wie ver-

teilen sich Wirtschaftsflächen über das Duisburger Stadtgebiet? Wie lassen sich räumli-

che Konflikte lösen? Und welche Freiräume sollen gesichert und miteinander vernetzt 

werden? Antworten auf diese ­ exemplarischen ­ sowie weitere Fragen liefern die Kapi-

tel 1 bis 9. 

In Kapitel 10 wird bilanziert, in welcher Größenordnung der FNP die unterschiedlichen 

Nutzungsarten darstellt. Zudem wird dargelegt, in welchem Umfang der FNP eine zu-

sätzliche Freiraum-Inanspruchnahme vorbereitet. Wie viele Brachflächen können für eine 

bauliche Nutzung reaktiviert werden? Und welche Auswirkungen sind damit auf die Be-

lange des Klimaschutzes verbunden? 

Kapitel 11 umfasst Kennzeichnungen (Hinweis- und Warnfunktion), nachrichtliche Über-

nahmen (Planungen nach anderen gesetzlichen Vorschriften) und Vermerke (in Aussicht 

genommene Planungen nach anderen gesetzlichen Vorschriften). 
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Das folgende Kapitel liefert zunächst einen zusam-

menfassenden Überblick über den Duisburger Woh-

nungsmarkt zu Beginn der 2020er Jahre. Anschlie-

ßend wird der künftige Bedarf an Wohnbauflächen 

erläutert. Eine Wohnbauflächenübersicht liefert einen 

Überblick über die Entwicklungsflächen Wohnen, 

welche zur Bedarfsdeckung im FNP dargestellt wer-

den. Flächensteckbriefe bieten darüber hinaus detail-

lierte Informationen zur siedlungsstrukturellen Eig-

nung der jeweiligen Fläche und verdeutlichen, inwie-

fern eine Flächenentwicklung den politisch beschlos-

senen Zielen der Stadtentwicklungsstrategie Duis-

burg2027 (siehe Teil 1, Kapitel 3) entspricht.  

1.1 Ausgangslage und Eckdaten 

In Duisburg gibt es zum Stichtag 31.12.2020 ­ verteilt 

auf rund 80.000 Wohngebäude ­ einen Bestand von 

257.738 Wohnungen. 42 Prozent der Wohngebäude 

sind Mehrfamilienhäuser, 58 Prozent Ein- und Zweifa-

milienhäuser.  

Knapp acht Prozent des Duisburger Wohnungsbe-

standes sind Sozialwohnungen, von denen wiederum 

über 60 Prozent nördlich der Ruhr verortet sind.  

Im Jahr 2020 beträgt die durchschnittliche Größe ei-

ner Duisburger Wohnung 75,8 Quadratmeter. Die 

Pro-Kopf-Wohnfläche (die Wohnfläche je Einwohner) 

umfasst in Duisburg 39,1 Quadratmeter. Dieser Wert 

liegt unter dem landesweiten Durchschnitt von 44,7 

Quadratmetern, wobei grundsätzlich zu beachten ist, 

dass die durchschnittliche Wohnfläche je Einwohner 

mit zunehmender Größe einer Kommune sinkt. Im 

Vergleich der Duisburger Stadtbezirke untereinander 

ist die durchschnittliche Wohnfläche je Wohnung mit 

84,3 Quadratmetern im Bezirk Süd am höchsten, mit 

69,4 Quadratmetern im Bezirk Mitte am niedrigsten.  

 

1 Wohnen 

Abbildung 11: Blick auf 6 Seen Wedau  
(©: GEBAG/Michael Oberländer)  
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Auch die Pro-Kopf-Wohnfläche ist im Stadtbezirk Süd 

mit 43,6 Quadratmetern am höchsten, mit 34,3 

Quadratmetern in Hamborn am niedrigsten.  

Eine Duisburger Wohnung wird im Schnitt von 1,94 

Personen bewohnt. Im Stadtbezirk Hamborn ist die 

Belegungsquote mit 2,16 Personen am höchsten, im 

Bezirk Mitte mit 1,77 Personen am niedrigsten. 

 

 

 

Die Leerstandsquote liegt stadtweit bei 4,4 Prozent, 

was ca. 11.300 Wohneinheiten entspricht. Über 

9.500 dieser Wohneinheiten sind sogenannte struk-

turelle Leerstände, d. h. Wohneinheiten, die länger als 

sechs Monate leer stehen. Am höchsten ist die Leer-

standsquote mit 6,3 Prozent im Stadtbezirk Meide-

rich-Beeck, am niedrigsten mit 2,6 Prozent im Stadt-

bezirk Süd. Auf Quartiersebene ist der Leerstand in 

Obermeiderich-Hagenshof mit 14,8 Prozent am 

höchsten, in Alt-Walsum Nord mit 0,9 bzw. in Rahm-

 
47
 Mittelwert der Jahre 2018 bis 2020 

48
 Mittelwert 2016 bis 2018 

West mit einem Prozent am geringsten (vgl. vorange-

gangene Absätze Stadt Duisburg, Amt für Soziales 

und Wohnen 2020: 6; 17 ff.; 96 ff.; vgl. Stadt Duis-

burg, Stabsstelle für Wahlen und Informationslogistik 

2022g; 2022i; vgl. IT.NRW 2019c).  

Mieten und Kaufen 

Rund zwei Drittel des Duisburger Wohnungsbestan-

des sind Mietwohnungen. Im Jahr 2019 lag die durch-

schnittliche Angebotsmiete in Duisburg bei 6,00 Euro 

je Quadratmeter und somit unter dem landesweiten 

Durchschnitt von 6,92 Euro je Quadratmeter. Je nach 

Stadtteil variiert in Duisburg die mittlere Wiederver-

mietungsmiete für Bestandsangebote
47

. In vielen 

Stadtteilen nördlich der Ruhr sowie in einigen inner-

städtischen Stadtteilen liegt sie bei unter 5,50 Euro je 

Quadratmeter. Die höchsten durchschnittlichen Mie-

ten werden mit 7,00 bis 7,50 Euro je Quadratmeter in 

Baerl und Rahm aufgerufen. Die mittlere Angebots-

miete für Neubauwohnungen
48

 liegt stadtweit bei 

durchschnittlich 9,00 Euro je Quadratmeter. Im lan-

desweiten Vergleich ist der Duisburger Mietwoh-

nungsmarkt günstig. Sowohl bei den Bestandsange-

boten (landesweit durchschnittlich 7,25 Euro je Quad-

ratmeter) als auch bei Neubauwohnungen (landes-

weit durchschnittlich 10,00 Euro je Quadratmeter) 

liegt das Duisburger Mietpreisniveau unter dem Lan-

desdurchschnitt und deutlich unter dem Preisniveau 

der Nachbarstadt Düsseldorf, wo bei Wiedervermie-

tung im Bestand nahezu flächendeckend Mieten von 

über 9,00 Euro pro Quadratmeter aufgerufen wer-

den. Vergleichbar ist das Duisburger Mietpreisniveau 

hingegen mit dem der Stadt Oberhausen und Teilen 

des Kreises Wesel (vgl. AG Wohnungsmarkt Ruhr 

2021: 22; vgl. NRW.BANK 2019: 44 ff.; vgl. Stadt   

Duisburg, Amt für Soziales und Wohnen 2020: 36). 

Bei den mittleren Angebotspreisen für Eigenheime
49

 

zeigt sich ein ähnliches Bild wie bei den Mieten: Die 

Preisspanne variiert je nach Stadtteil und liegt mit 

durchschnittlich bis zu 400.000 Euro in Rahm und 

Mündelheim ­ also im Duisburger Süden ­ am höchs-

ten. Es folgen Baerl und Duissern mit bis zu 350.000 

49
 Median der Jahre 2015 bis 2017 

Stadtbezirk 
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Walsum 24.829 77,4 38,1 2,03 3,0  

Hamborn 34.909 74,2 34,3 2,16 5,9  

Meiderich-Beeck 37.669 69,8 36,2 1,93 6,3  

Homberg/ 

Ruhrort/Baerl 
21.122 81,1 41,9 1,94 5,1  

Mitte 61.876 69,4 39,3 1,77 4,6  

Rheinhausen 39.619 81,0 41,1 1,97 3,2  

Süd 37.714 84,3 43,6 1,93 2,6  

Duisburg gesamt 257.738 75,8 39,1 1,94 4,4  

Tabelle 3: Indikatoren zum Wohnungsbestand nach Stadtbezirken 
(eigene Darstellung; vgl. Stadt Duisburg, Amt für Soziales und 
Wohnen 2020: 6; 96 ff.; vgl. Stadt Duisburg, Stabsstelle für Wah-
len und Informationslogistik 2022i)  

 



Flächennutzungsplan Duisburg 

45 
 

Euro sowie Rumeln-Kaldenhausen und Bergheim mit 

bis zu 300.000 Euro. In weiten Teilen des Stadtgebie-

tes betragen die mittleren Angebotspreise bis zu 

200.000 Euro. Vergleichbar niedrige Kaufpreise fin-

den sich im direkten Umfeld der Stadt Duisburg in Tei-

len von Oberhausen und Moers sowie im nördlichen 

Kreis Wesel. In Düsseldorf liegen die mittleren Ange-

botspreise in nahezu allen Stadtteilen bei über 

400.000 Euro (vgl. NRW.BANK 2019: 54). 

Baualtersklassen und Bautätigkeit 

Im Vergleich mit den Städten und Kreisen der Metro-

pole Ruhr sowie dem Land NRW kennzeichnet sich 

Duisburg durch einen verhältnismäßig alten Woh-

nungsbestand. Über 50 Prozent aller Duisburger 

Wohnungen wurden vor 1959 errichtet. Innerhalb der 

Metropole Ruhr weisen lediglich Gelsenkirchen und 

Herne einen höheren Wert in dieser Baualtersklasse 

auf. Der Anteil an Wohnungen am Gesamtbestand, 

die zwischen den Jahren 2000 und 2019 errichtet 

wurden, liegt in Duisburg bei rund fünf Prozent und 

damit knapp unter dem Durchschnitt der Metropole 

Ruhr insgesamt, zugleich deutlich unter dem Anteil 

des benachbarten Kreises Wesel (rund zwölf Prozent). 

Auch die Nachbarstädte Oberhausen und Mülheim an 

der Ruhr weisen einen höheren Anteil an Wohnungen 

auf, die in den vergangenen beiden Dekaden errichtet 

wurden (vgl. AG Wohnungsmarkt Ruhr 2021: 37). 

Zwischen 1980 und der Jahrtausendwende wurden ­ 

mit wenigen Ausnahmen ­ in Duisburg jährlich weit 

über 1.000 Wohnungen fertiggestellt. Seit dem Jahr 

2002 wird dieser Wert kontinuierlich unterschritten. 

Mit Beginn des Stadtentwicklungsprozesses Duis-

burg2027 im Jahr 2008 wurde der erstmalige Tiefst-

stand von 595 realisierten Wohneinheiten vermeldet. 

In den Jahren 2015 und 2016 sank dieser Wert auf 

unter 400 Baufertigstellungen. Erst im Jahr 2017 

konnte ein signifikanter Anstieg mit insgesamt 790 

fertiggestellten Wohneinheiten vermeldet werden 

(vgl. Stadt Duisburg, Stabsstelle für Wahlen und Infor-

mationslogistik 2022h). 

Von IT.NRW aufbereitete Baugenehmigungsquoten 

ermöglichen eine regionale Einordnung der Bautätig-

keit in Duisburg: 2018 lag die Baugenehmigungs-

quote bei 12,3 genehmigten Wohnungen pro 

100.000 Einwohnern. Landesweit verzeichneten le-

diglich die Städte Krefeld und Gelsenkirchen sowie 

der Märkische Kreis noch niedrigere Werte (vgl. 

IT.NRW 2019d: 11 ff.). Zu Beginn der 2020er Jahre in 

Realisierung befindliche Projekte (u. a. 6 Seen Wedau 

mit rund 3.000 geplanten Wohneinheiten) lassen je-

doch erwarten, dass die Baugenehmigungsquote 

bzw. die Zahl der Baufertigstellungen steigen wird. 

Weitergehende Informationen zum Thema Wohnen 

liefern die verwendeten Quellen, insbesondere der 

Wohnbericht 2019, der Regionale Wohnungsmarkt-

bericht Ruhr 2021 sowie der Wohnungsmarktbericht 

NRW 2018. 

 

 

 

Abbildung 12: Klimasiedlung Vierlinden-Höfe  
Neuer Wohnraum auf einem ehemaligen Schulstandort: Die Vierlinden-
Höfe. Im FNP-Vorentwurf noch als Entwicklungsfläche dargestellt, mittler-
weile realisiert (siehe Kapitel 1.3, Bilanzfläche B 113-07a). 
(©: GEBAG/Sigurd Prinz)  
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1.2 Wohnbauflächenbedarfe 

Maßgeblich für die bedarfsgerechte Darstellung 

neuer Wohnbauflächen im FNP ­ sogenannter Ent-

wicklungsflächen Wohnen ­ ist die Bedarfsermittlung 

des RVR. Anhand dieser Bedarfsermittlung wird auf-

gezeigt, in welchem Umfang Wohnbauflächen im 

neuen FNP ausgewiesen werden sollten, um den rech-

nerischen Bedarf bis einschließlich 2034 zu decken. 

Einfluss auf den Duisburger Bedarf haben sogenannte 

­ von Seiten des RVR ermittelte ­ Reserveflächen 

ebenso wie eine im Zuge der Neuaufstellung des Re-

gionalplans Düsseldorf durchgeführte Bedarfsüber-

tragung aus der Landeshauptstadt Düsseldorf. 

Bedarfsermittlung
50

 

Der RVR hat im Rahmen der Neuaufstellung des Regi-

onalplans Ruhr ein Rechenmodell zur Bedarfsermitt-

lung erarbeitet, das einheitlich für alle Kommunen im 

Verbandsgebiet angewandt und bei Anfragen nach   

§ 34 LPlG zur Anpassung der Bauleitplanung an die 

Ziele der Raumordnung zugrunde gelegt wird. Me-

thodisch folgt der RVR bei der Ermittlung der Wohn-

bauflächenbedarfe den Vorgaben des LEP NRW (siehe 

Ziel 6.1-1 LEP NRW). Demnach setzt sich der zusätzli-

che Wohnbauflächenbedarf aus den Komponenten 

Neubedarf (Veränderung der Haushaltszahlen im Pla-

nungszeitraum gemäß Prognose von IT.NRW), Ersatz-

bedarf (abgerissene, zusammengelegte oder nicht 

mehr nutzbare Wohnungen; jährlich 0,24 Prozent des 

Wohnungsbestands) und einer Fluktuationsreserve 

(bis zu maximal drei Prozent des Wohnungsbestands; 

 
50
 Grundlage für die Berechnung des Wohnbauflächenbedarfs im Kontext der 

Stadtentwicklungsstrategie Duisburg2027 bzw. der TSK bildete zunächst abseits 
der RVR-Bedarfsermittlung das kommunale Handlungskonzept WohnVision Duis-
burg aus dem Jahr 2010. Im Rahmen dieses Handlungskonzepts wurde als jährli-
cher Neubaubedarf eine Spannweite von 600 bis 750 Wohneinheiten ermittelt. 
Die Stadt Duisburg hat sich zum damaligen Zeitpunkt gemäß ihren strategischen 
Zielsetzungen (u. a. Einwohnergewinnung, Zuzug einkommensstarker Haushalte) 
auf die zurückhaltende Bedarfsvariante von 9.000 Wohneinheiten mit einer auf-
gelockerten Bebauungsstruktur festgelegt. Daraus ergab sich ein zukünftiger 
Bruttowohnbauflächenbedarf in Höhe von 210 bis 450 ha je nach Verteilung auf 
die Segmente Einfamilienhäuser / Mehrfamilienhäuser. In den TSK sind ­ nach 
dem Wegfall einiger Flächen als Ergebnis der politischen Diskussion ­ rund 
280 ha neue Wohnbauflächen mit einem rechnerischen Potenzial für 8.690 
Wohneinheiten gemäß dem Ansatz einer geringen städtebaulichen Dichte darge-
stellt. Mit dem Ratsbeschluss vom 21.09.2015 zu den TSK wurden 44 Flächen als 
sogenannte Entwicklungsflächen Wohnen in den FNP-Vorentwurf überführt. Er-
gänzend wurden drei gemischte Bauflächen anteilig als neue Wohnbaufläche an-
gerechnet. Insgesamt wurden im FNP-Vorentwurf 209,1 ha für eine wohnbauli-

Gewährleistung eines Wohnungsangebots für Um- 

und Zuzugswillige) zusammen. Der so ermittelte Be-

darf an Wohneinheiten wird anhand siedlungsstruk-

turtypischer Dichtewerte in Fläche umgerechnet. Der 

RVR ordnet Duisburg der Raumkategorie höher ver-

dichtet zu und benennt eine anzustrebende Sied-

lungsdichte in Höhe von 44,2 Wohneinheiten je Hek-

tar. Der Quotient aus dem Bedarf an zusätzlichen 

Wohneinheiten und der anzustrebenden Siedlungs-

dichte ergibt den Nettowohnbauflächenbedarf (vgl. 

RVR 2016a: 5; 13 ff.). 

 

 

che Entwicklung vorgesehen. Darin enthalten waren FNP-Wohnbauflächenreser-
ven in Höhe 46,1 ha. Als neue Bruttosiedlungsfläche konnten folglich 163 ha an-
gerechnet werden. 
51
 Im Vorfeld der 3. Beteiligung im Verfahren zur Aufstellung des Regionalplans 

Ruhr wurden seitens des RVR die Datengrundlagen zur Ermittlung der Siedlungs-
flächenbedarfe für Wohnen und Gewerbe aktualisiert. Dabei wurden die Bevölke-
rungsprognose sowie die Haushaltsvorausberechnung von IT.NRW von März 
2022 berücksichtigt. Für Duisburg ergibt sich demnach ein leicht gestiegener Net-
tobedarf in Höhe von 154,3 Hektar. Die aktualisierten Bedarfswerte gelten für 
Anfragen nach § 34 LPlG NRW der Kommunen an die Regionalplanungsbehörde 
(Beratung und Anpassung der Bauleitplanung) ab dem 01.10.2022. Für laufende 
Bauleitplanverfahren können die bisher genannten Bedarfszahlen bis zum Ab-
schluss des Bauleitplanverfahrens bzw. bis zur Anpassung der Bauleitplanung an 
die Ziele der Raumordnung gemäß § 34 Abs. 5 LPlG NRW ihre Gültigkeit behal-
ten, maximal jedoch für sechs Jahre bzw. bei Neuaufstellungsverfahren oder Ge-
samtfortschreibungen von Flächennutzungsplänen für maximal neun Jahre. 
52
 Der Bruttobedarf ergibt sich durch eine Multiplikation des Nettobedarfs mit 

dem Faktor 1,43. 

Wohnbauflächenbedarfsberechnung  

Bedarf 2014 mit Reserveflächen 2017 

Nettobedarf Duisburg51  153 ha 

übertragener Nettobedarf aus Düsseldorf 71 ha 

anzurechnende Netto-Reserveflächen  - 87 ha 

Zwischensumme zusätzlicher Nettobedarf 137 ha 

zusätzlicher Bruttobedarf im FNP52 196 ha 

Bedarf an zusätzlichen Wohneinheiten Duisburg 6.763 

übertragener Bedarf an zusätzlichen Wohneinhei-

ten aus Düsseldorf 

3.140 

Gesamtbedarf an zusätzlichen Wohneinheiten 9.903 

anzustrebende Siedlungsdichte gemäß RVR 44,2 WE/ha 

Tabelle 4: Wohnbauflächenbedarfsermittlung gemäß RVR  
(eigene Darstellung; vgl. RVR 2016a: 15 f.; vgl. RVR 2018b: 35; 
vgl. Bezirksregierung Düsseldorf 2018: 54) 
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Die Bedarfsmodelle wurden seit der erstmaligen Er-

stellung im Jahr 2014 kontinuierlich angepasst. Für 

die Neuaufstellung des FNPs Duisburg ist die Bedarfs-

berechnung mit einem Prognosezeitraum bis zum 

Jahr 2034 relevant. 

Die Stadt Duisburg hat demnach gemäß RVR einen 

Nettowohnbauflächenbedarf in Höhe von 153 Hek-

tar. Ergänzt wird der Duisburger Nettowohnbauflä-

chenbedarf durch eine Bedarfsübertragung der Lan-

deshauptstadt Düsseldorf in Höhe von 71 Hektar. Ab-

züglich vorhandener Reserveflächen (u. a. bereits im 

FNP 1986 dargestellte Wohnbauflächen, die bislang 

nicht baulich entwickelt wurden / Stand 2017) in 

Höhe von 87 Hektar, ergibt sich ein Gesamt-Netto-

wohnbauflächenbedarf in Höhe von 137 Hektar. Mit 

den Reserveflächen, die den zusätzlichen Wohnbau-

flächenbedarf verringern, sind vorhandene Innent-

wicklungspotentiale, die bereits als Baufläche darge-

stellt und im Rahmen des kontinuierlichen Siedlungs-

monitoring Ruhr erhoben werden, in der Bedarfser-

mittlung berücksichtigt. Dazu zählen insb. Flächenpo-

tentiale im bestehenden Siedlungsbereich unterhalb 

der 2-Hektar-Darstellungsschwelle, die im Rahmen 

der FNP-Neuaufstellung nicht als Entwicklungsflächen 

(bzw. Prüfflächen in der Umweltprüfung) gesondert 

aufgeführt werden.  

Da die Neudarstellung von Bauflächen im FNP auf 

nicht parzellierten Flächen erfolgt, ist ein städtebauli-

cher Zuschlag für u. a. Verkehrsflächen oder Flächen 

für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu berücksich-

tigen. Der entsprechende Faktor, mit dem der Netto-

wohnbauflächenbedarf multipliziert wird, beträgt 

1,43. Im Ergebnis wird für Duisburg ein zusätzlicher 

Bruttobedarf in Höhe von gerundet 196 Hektar ermit-

telt. Der Bedarf an Wohneinheiten beläuft sich inklu-

sive Berücksichtigung des aus Düsseldorf übertrage-

nen Bedarfs auf 9.903. 

Die rechnerische Bedarfsermittlung des RVR liefert 

keinerlei Aussagen über qualitative Anforderungen an 

das Duisburger Wohnungsangebot. Hinweise dar-

über, welche Wohnraumangebote künftig zu schaf-

fen und welche Zielgruppen besonders zu berücksich-

tigen sind, liefern die Planungsziele der Stadtentwick-

lungsstrategie Duisburg2027 (siehe Teil 1, Kapitel 3 

bzw. Anlage 1). Weitere Hinweise liefern überregio-

nale Fachkonzepte wie das Wohnungsmarktgutach-

ten über den quantitativen und qualitativen Woh-

nungsneubaubedarf in NRW bis 2040 des Ministeri-

ums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstel-

lung sowie die Duisburger Wohnberichte der Jahre 

2017 und 2019.  

Das Gutachten des Landes begründet für Duisburg 

notwendige Neubauaktivitäten mehrheitlich mit einer 

qualitativen Neubaunachfrage. Bis zum Jahr 2040 

entfallen jährlich durchschnittlich 650 von insgesamt 

700 zu schaffenden Wohneinheiten in Duisburg auf 

diese qualitative Neubaunachfrage. Im Wohnbericht 

2017 wird festgestellt, dass das Wohnungsangebot 

und die Wohnungsnachfrage in Teilsegmenten des 

Duisburger Wohnungsmarktes auseinanderdriften. 

So wird ein Mangel an singlegerechten und barriere-

freien Wohnungen sowie qualitativ guten Wohnun-

gen in zentralen Lagen identifiziert (vgl. MHKBG 

2020: 21 ff.; Stadt Duisburg, Amt für Soziales und 

Wohnen 2018: 7).  

Hinweis: Mit Redaktionsschluss der vorliegenden Be-

gründung werden die Bauwirtschaft bzw. Bau- und 

Kaufwillige durch die Folgen der Corona-Pandemie 

sowie durch hohe Material- und Energiekosten in 

Folge des Kriegs in der Ukraine belastet. Es ist derzeit 

nicht absehbar, inwiefern sich die Situation der Jahre 

2022 und 2023 auf laufende und geplante Stadtent-

wicklungsprojekte bzw. auf die beschriebene Bedarfs-

situation auswirken wird. 

Reserveflächen 

Das beim RVR geführte Siedlungsflächenmonitoring 

(SFM) zur Ermittlung vorhandener Reserveflächen für 

Wohnen und Gewerbe sowie zur Ermittlung der Inan-

spruchnahmen durch Neubau wird regelmäßig alle 

drei Jahre aktualisiert. Als Basis werden Darstellungen 

des FNPs 1986 in seinem aktuellen Stand herangezo-

gen. Die Erhebung der Reserveflächen obliegt der je-

weiligen Stadt in enger Abstimmung mit dem RVR. 

Als Wohnbaureserveflächen werden ­ landesweit ein-
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heitlich ­ Flächen ab einer Größe von 0,2 Hektar an-

gerechnet, die im FNP 1986 bereits als Wohnbauflä-

chen planerisch gesichert sind, derzeit jedoch brach-

liegen bzw. unbebaut sind. Flächen unter 0,2 Hektar 

werden als Baulücken erfasst und sind kein Bestand-

teil der Bedarfsermittlung.  

Im Hinblick auf die Neuaufstellung des FNPs der Stadt 

Duisburg und die im Vorfeld beschlossenen TSK er-

folgte 2015 eine Anpassung der ermittelten Wohn-

baureserveflächen, da bereits erkennbar war, dass 

einzelne im FNP 1986 dargestellte Wohnbauflächen 

im Rahmen der Neuaufstellung des FNPs zurückge-

nommen werden sollen und daher nicht mehr als Re-

serve anzurechnen sind. In der Erhebung aus dem Jahr 

2015 betrugen die anzurechnenden Nettoreserveflä-

chen 88 Hektar. In Vorbereitung auf die Erstellung 

des FNP-Entwurfs wurde in Abstimmung mit dem RVR 

die Bedarfsberechnung auf den Prognosehorizont 

2034 erweitert. In diesem Zusammenhang wurde das 

SFM Ruhr zum Stand 01.01.2017 als Datengrundlage 

für die Bedarfsberechnung festgelegt. Demnach ver-

ringerten sich die anzurechnenden Wohnbaureser-

veflächen auf einen Wert von 87 Hektar. 

Im Falle einer Überlagerung der Reserveflächen mit ei-

ner Entwicklungsfläche im neuen FNP werden die An-

teile der Reserveflächen im Rahmen der Bilanzierung 

der Entwicklungsflächen gesondert ausgewiesen und 

in der Gesamtsumme verrechnet. Die Reserveflächen 

leisten keinen Beitrag zur Deckung des zusätzlichen 

Bruttobedarfs. 

Regionale Kooperation In und um Düsseldorf 

Im Rahmen der Neuaufstellung des Regionalplans für 

die Planungsregion Düsseldorf ergaben sich aus den 

Wachstumsprognosen für die Landeshauptstadt Düs-

seldorf Wohnbauflächenbedarfe, die sie innerhalb ih-

res Stadtgebietes nicht decken kann. Die Stadt Düs-

seldorf hat daraufhin im Jahr 2013 den regionalen Ko-

operationsprozess In und Um Düsseldorf initiiert. Ziel-

richtung dieses regionalen Kooperationsprozesses 

war es, den überhängigen Wohnraumbedarf mittels 

eines indikatorgestützten Flächenrankings regional-

verträglich auf die umliegenden Kommunen umzu-

verteilen. Die Stadt Duisburg wurde ­ wenngleich sie 

zur Planungsregion des RVR gehört ­ aufgrund ihrer 

direkten Nachbarschaft beteiligt. 

Die Stadt Duisburg hat im Jahr 2014 einige Wohnbau-

flächen gemeldet, die sich aufgrund ihrer Lage, ihrer 

Infrastruktur- und Freiraumausstattung sowie einer 

guten ÖPNV-Anbindung dazu eignen, das strategi-

sche Ziel 2.1.1 der SWA hinsichtlich der Einwohner-

gewinnung zu erreichen und einen Teil des Bedarfs 

der Stadt Düsseldorf auf Duisburger Stadtgebiet ab-

zudecken. Wenngleich sich die demografischen Rah-

menbedingungen (siehe Teil 1, Kapitel 2.2) im Ver-

gleich zum Beginn der regionalen Kooperation geän-

dert haben, so bildet Ziel 2.1.1 nach wie vor den po-

litischen Willen bezüglich der angestrebten Stadt- und 

Bevölkerungsentwicklung ab. Die Übernahme eines 

Düsseldorfer Teilbedarfs berücksichtigt die tatsächli-

che Entwicklung der Nachfrage vorzugsweise im     

Duisburger Süden, insbesondere vor dem Hintergrund 

der Wanderungssalden der vergangenen Jahre (siehe 

Teil 1, Kapitel 2.2). Wie bereits beschrieben, wird die 

Bedarfsübertragung bei der Wohnbauflächenbedarfs-

ermittlung von Seiten des RVR berücksichtigt. Gemäß 

Regionalplan Düsseldorf werden in Duisburg rechne-

risch 3.140 Wohneinheiten der gesamten Düsseldor-

fer Unterdeckung in Höhe von 11.000 Wohneinhei-

ten verortet (vgl. Bezirksregierung Düsseldorf 2018: 

54). Der anzurechnende Nettowohnbaulandbedarf 

umfasst entsprechend der angestrebten Siedlungs-

dichte 71 Hektar (siehe Tabelle 4).  

Mit der Übernahme eines Teilbedarfs aus Düsseldorf 

wird die Stadt Duisburg ihrer regionalen Verantwor-

tung zur Schaffung dringend benötigten Wohnraums 

gerecht. Der Düsseldorfer Bedarf wird zielgerichtet 

auf umliegende Kommunen verteilt, die über vorhan-

dene und grundsätzlich funktionsfähige Infrastruktu-

ren verfügen. Die Alternative zu dieser Vorgehens-

weise wären umfangreiche Siedlungserweiterungen 

in nicht-integrierten Lagen. Dies wiederum ist aus 

Gründen des Klima- und Freiraumschutzes abzu-

lehnen. Rein rechnerisch wird der Großteil des aus 

Düsseldorf übertragenen Bedarfs auf Brachflächen 

verortet. 
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1.3 Planinhalte 

Wohnnutzungen sind auf den dargestellten Wohn-

bauflächen und anteilig auf den gemischten Bauflä-

chen vorgesehen. Der FNP stellt sowohl bestehende 

Wohnsiedlungsbereiche (Übernahmen aus dem FNP 

1986, Bestandsanpassungen und Entfeinerungen) in 

Form von Wohnbauflächen und gemischten Bauflä-

chen als auch neue Entwicklungsflächen dar, die aus 

Sicht der Stadtentwicklung für eine Wohnbebauung 

im Sinne der Bedarfsdeckung geeignet sind.  

1.3.1 Wohnbauflächen 

Wohnbauflächen dienen vorrangig dem Wohnen ge-

mäß §§ 2 bis 4a BauNVO. Die der Wohnnutzung zu-

zuordnenden Nutzungen (z. B. Wohnbegleitgrün, 

Hausgärten, Garagenanlagen) gehen in der Darstel-

lung der Wohnbauflächen auf. Auch das Wohnen er-

gänzende Nutzungen, die der Versorgung der örtli-

chen Bevölkerung dienen, wie Kindertagesstätten, 

Grundschulen, Spiel- und Sportplätze, kleinere Park- 

und Kleingartenanlagen sowie weitere soziale, kirch-

liche, gesundheitliche oder kulturelle Einrichtungen, 

sind funktionaler Bestandteil der Wohnbauflächen 

und werden nicht gesondert dargestellt (siehe auch 

Teil 2, Kapitel 4, 5 und 8). Je nach besonderer Art der 

baulichen Nutzung sind der Versorgung des Gebietes 

dienende Läden, Schank- und Speisewirtschaften so-

wie nicht störende Handwerksbetriebe zulässig. Aus-

nahmsweise zulässige Nutzungen richten sich nach 

§§ 2 bis 4a BauNVO.  

Wie in Teil 1, Kapitel 1.3.2 dargelegt, werden Wohn-

bauflächen kleiner als 2 Hektar zukünftig nur noch 

dargestellt, wenn sie aufgrund ihrer räumlichen Lage 

keiner anderen Nutzungsart sinnvollerweise zugeord-

net werden können (isoliert gelegene Flächen, z. B. 

zwischen Industriegebiet und Verkehrstrasse).  

1.3.2 Gemischte Bauflächen 

Gemischte Bauflächen dienen dem Nebeneinander 

von Wohnen und nicht wesentlich störenden Gewer-

bebetrieben gemäß §§ 5 bis 7 BauNVO. Zulässig sind 

neben Wohngebäuden je nach Örtlichkeit / Gebiets-

charakter auch Geschäfts- und Bürogebäude, Verwal-

tungseinrichtungen, Anlagen für kirchliche, kulturelle, 

soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke, Ein-

zelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften 

sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes. Zudem 

können gemischte Bauflächen auch Bereiche umfas-

sen, die der Unterbringung von Wirtschaftsstellen 

land- und forstwirtschaftlicher Betriebe oder von Gar-

tenbaubetrieben dienen. 

In Abhängigkeit von der jeweiligen Örtlichkeit und 

den vorhandenen oder geplanten Nutzungsstruktu-

ren können gemischte Bauflächen den Charakter ei-

nes Dorfgebiets, eines Mischgebiets, eines Kernge-

biets oder eines urbanen Gebiets aufweisen. Auch bei 

den gemischten Bauflächen sind die eine Mischnut-

zung funktional ergänzenden Nutzungen unter 2 

Hektar eingestreut und werden nicht gesondert im 

FNP dargestellt. Dazu zählen die der Versorgung der 

örtlichen Bevölkerung dienenden Gemeinbedarfsein-

richtungen wie z. B. Kindertagesstätten, Grundschu-

len sowie Spiel- und Sportplätze, kleinere Park- und 

Kleingartenanlagen oder weitere soziale, kirchliche, 

gesundheitliche oder kulturelle Einrichtungen mit lo-

kaler Bedeutung. (Redaktionell ergänzt aufgrund der 

Verfügung der Bezirksregierung Düsseldorf vom 

25.08.2025.) 

1.4 Wohnbauflächenübersicht und  

 -bilanz 

Die sogenannten Entwicklungsflächen Wohnen leis-

ten den zentralen Beitrag zur Deckung des zusätzli-

chen Bruttobedarfs in Höhe von 196 Hektar. Bei den 

Entwicklungsflächen handelt es sich mehrheitlich um 

­ im Vergleich zum FNP 1986 ­ neu dargestellte 

Wohnbauflächen. Einige wenige Entwicklungsflächen 

wurden bereits im FNP 1986 teilweise oder vollum-

fänglich als Wohnbaufläche dargestellt, bislang je-

doch noch nicht entwickelt. Solche Flächen werden 

teilweise oder insgesamt als Reserveflächen bilanziert 

und leisten entsprechend einen anteiligen oder aber 

keinen Beitrag zur zusätzlichen Bedarfsdeckung.  
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Zu den Entwicklungsflächen Wohnen zählen alle Neu-

darstellungen sowie Übernahmen bislang unbebauter 

Flächen aus dem FNP 1986 mit einer Flächengröße 

von über 2 Hektar. Den Status einer Entwicklungsflä-

che haben zudem für eine Bebauung vorgesehene 

Flächen unter 2 Hektar, wenn sie im Übergang zwi-

schen Siedlungsraum und Freiraum liegen.  

Für jede Entwicklungsfläche wird eine Umweltprü-

fung im Rahmen des Umweltberichts durchgeführt. 

Darin werden die voraussichtlichen erheblichen Aus-

wirkungen der Planung auf die verschiedenen Um-

weltbelange dargelegt (siehe Teil 3, Umweltbericht).  

Eine Erstauswahl der Entwicklungsflächen erfolgte ­ 

wie in Teil 1, Kapitel 3 beschrieben ­ im Rahmen der 

Erstellung der TSK in drei Stufen bzw. anhand vorab 

definierter Kriterien. Per Ratsbeschluss wurden diese 

Flächen im FNP-Vorentwurf aufgenommen. Unter Be-

rücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 

zum FNP-Vorentwurf wurde die Flächenbewertung 

für den neuen FNP fortgeschrieben. Zugleich wurden 

Stellungnahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbe-

teiligung ausgewertet und berücksichtigt. Im Ergebnis 

stellt der FNP alle für eine Bedarfsdeckung relevanten 

bzw. generell für eine Wohnnutzung geeigneten Flä-

chen als Entwicklungsflächen dar. In zahlreichen Fäl-

len weichen die Darstellungen dabei vom FNP-Vorent-

wurf ab. So wurden vereinzelt Entwicklungsflächen 

ergänzt oder hinsichtlich ihres Flächenzuschnitts an-

gepasst. Ebenso wurden Entwicklungsflächen u. a. 

aufgrund von Restriktionen (bspw. Konflikte mit Zie-

len der Raumordnung, sehr erhebliche Konfliktinten-

sität mit Umweltschutzgütern) oder zwischenzeitlich 

geänderten planerischen Zielsetzungen zurückge-

nommen. Nach der ersten Offenlage wurden weitere 

Entwicklungsflächen zurückgenommen (siehe Tabelle 

8b). Die Entscheidung über die tatsächliche bauliche 

Entwicklung der abschließend im FNP dargestellten 

Entwicklungsflächen obliegt dem Rat der Stadt Duis-

burg. 

 

 
53
 Häufig werden im FNP 1986 dargestellte Mischgebiete im neuen FNP entspre-

chend der strukturbestimmenden Nutzung als Wohnbaufläche dargestellt. 

Abbildung 13 stellt alle Wohnbauflächen im Stadtge-

biet dar. Als bestehende Wohnbauflächen werden 

darin unverändert aus dem FNP 1986 übernommene 

Wohnbauflächen sowie infolge von Bestandsanpas-

sungen
53

 und Entfeinerungen dargestellte Wohnbau-

flächen beurteilt. Explizit hervorgehoben werden die 

Entwicklungsflächen Wohnen als baulich entwickel-

bare Neudarstellungen bzw. als bislang nicht entwi-

ckelte Übernahmen / Flächenpotenziale aus dem FNP 

1986. Ebenfalls dargestellt werden sogenannte Bi-

lanzflächen, anteilig (wenn die Fläche teils als Reser-

vefläche beurteilt wird) oder vollständig anrechenbare 

Neudarstellungen von Wohnbauflächen, die bilanziell 

einen Beitrag zur Bedarfsdeckung leisten. Es handelt 

sich hierbei u. a. um Flächen, die im FNP-Vorentwurf 

den Status einer Entwicklungsfläche hatten, für die 

mittlerweile jedoch ein rechtskräftiger Bebauungsplan 

vorliegt. Bilanziell berücksichtigt werden ebenfalls Flä-

chen, die während der Neuaufstellung des FNPs nach 

§ 34 BauGB entwickelt wurden / werden und ­ sofern 

nicht als Reservefläche beurteilt ­ zugleich einen Bei-

trag zur Bedarfsdeckung leisten. Bestehende (Über-

nahmen aus dem FNP 1986, Bestandsanpassungen 

und Entfeinerungen) sowie neue gemischte Bauflä-

chen, die anteilig zu Wohnzwecken dienen, sind 

ebenfalls Bestandteil von Abbildung 13. 

Tabelle 5 listet alle Entwicklungsflächen Wohnen mit 

der entsprechenden Prüfflächennummer, Bezeich-

nung und Flächengröße auf. Sofern zutreffend, wird 

ein entsprechender SFM-Anteil genannt. Dieser Anteil 

leistet keinen Beitrag zur Bruttobedarfsdeckung, da es 

sich hierbei bilanziell gesehen um keine Neudarstel-

lung handelt. Es folgen Hinweise zur kalkulierten An-

zahl an realisierbaren Wohneinheiten bzw. konkrete 

Aussagen zu Wohneinheiten, wie sie jeweils bereits 

laufenden Bebauungsplanverfahren zu entnehmen 

sind. Darüber hinaus wird die rechnerische städtebau-

liche Dichte benannt.  Die drei rechten Spalten der Ta-

belle zeigen im Sinne einer transparenten Prozessdo-

kumentation an, ob die jeweilige Entwicklungsfläche 

unverändert aus dem FNP-Vorentwurf übernommen 

oder angepasst wurde, oder ob es sich im Vergleich 
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zum FNP-Vorentwurf um eine Neudarstellung han-

delt.  
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Abbildung 13: Erläuterungskarte Wohnbauflächen (eigene Darstellung). Hellrote Flächen: bestehende Wohnbauflächen (Übernahme aus dem 
FNP 1986; Bestandsanpassung und Entfeinerung); dunkelrote Flächen: gemischte Bauflächen (Übernahme aus dem FNP 1986; Bestandsanpas-
sung und Entfeinerung); blauer Umring: Entwicklungsfläche inkl. Flächennummer; oranger Umring: Bilanzfläche inkl. Flächennummer. 
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54
 Stand 2017 

55
 Für Entwicklungsflächen, für die gegenwärtig ein Bebauungsplan aufgestellt 

wird, werden die Wohneinheiten gemäß Begründung des jeweiligen Bebauungs-
plans genannt. Die Anzahl der Wohneinheiten resultiert aus dem jeweiligen städ-
tebaulichen Konzept, welches dem entsprechenden Bebauungsplan zugrunde 
liegt. Geringfügige Änderungen in Bezug auf die Anzahl der Wohneinheiten sind 
nicht auszuschließen. Die Auswirkungen auf die gesamtstädtische Bedarfsde-
ckung wären jedoch marginal. 
56
 Tlw. bereits als Wohnbaufläche dargestellt, nicht jedoch als Prüffläche im Rah-

men der Umweltprüfung betrachtet. 

 

  

57
 Bei der Ermittlung der rechnerischen städtebaulichen Dichte wurde die Fläche 

422-12a berücksichtigt. 
58
 Die tatsächlich realisierbare Anzahl an Wohneinheiten kann aufgrund des lau-

fenden Planverfahrens abweichen. 
59
 Bei der Ermittlung der rechnerischen städtebaulichen Dichte wurden die Flächen 

580-01a, c und e berücksichtigt. 
60
 Bei der Ermittlung der rechnerischen städtebaulichen Dichte wurde die Fläche 

652-06a berücksichtigt. 
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Entwicklungsflächen Wohnen  

120-03 Walsum Wohnen nördlich der Herzogstraße 2,3 2,1 54 23  x  

131-22 Walsum Wohnen westlich des Sandbergwegs 0,4 0,4 10 25  x  

321-02a M/B Wohnen am Hallenbad Beeck 2,4  68 28  x  

330-04 M/B Wohnen an der Haus-Knipp-Straße (Be-

eckerwerth) 

0,8  30 38   x 

330-05a M/B Deichhöfe Beeckerwerth 4,5  300 67   x 

422-12 H/R/B Trajekt Promenade ­ ehemaliges 

Schmitz & Söhne Gelände 

4,7  250 44
57

 x   

441-03 H/R/B Wohnen östlich Schulstraße 0,4 0,4 10 25 x   

441-06 H/R/B Wohnen am Lohmannsmühlenweg 2,1  45 21  x  

572-04 Mitte Wohnquartier ehemalige Theisen-Kabel-

werke 

2,6  250 96   x 

580-01b Mitte RheinOrt ­ Innovativer Stadtraum Hoch-

feld ­ zentrales Wohnquartier 

9,8  1.500
58

 99
59

  x  

591-04 Mitte Wohnen am Waldfriedhof 1,1  25 23 x   

610-01 RH Wohnen an der Gustav-Mahler-Straße 0,3  35 117   x 

632-03 RH Wohnen am Toeppersee ­ Meerfeld/Jä-

gerstraße 

3,5 3,3 110 31 x   

632-07 RH Wohnen in den Peschen 1,5  50 33   x 

632-08 RH Wohnen an der Meisenstraße 1,3  38 29   x 

632-12 RH Wohnen an der Ritterstraße (Bergheim) 1,2  35 29   x 

633-01 RH Wohnen im Burgfeld 2,2 2,0 42 19 x   

633-03 RH Wohnen in Oestrum/Eichenstraße 2,1 0,7 110 52   x 

652-06b RH Wohnen auf der ehemaligen Zeche Fritz 7,8 7,8 270 30
60

 x   

652-07 RH Wohnen an der Potmannstraße 3,0 1,8 80 27  x  

652-08a RH Wohnen an der Kirchstraße 1,0 0,4 25 25  x  

652-09 RH Wohnen an der Dorfstraße 0,9  30 33   x 

653-01 RH Wohnen an der Nedleburg 5,4 4,6 125 23  x  

742-06 Süd Neues Wohnen Kaiserswerther 

Straße/Angertaler Straße 

1,1 1,0 40 36 x   

751-02a Süd Wohnen am Großenbaumer See 3,1  300 97   x 

762-02 Süd Wohnen im Rahmerbuschfeld 3,3  95 29  x  

762-03 Süd Wohnen am Stadtwald - Donaustraße 1,8  30 17  x  

801-01 Süd Wohnen am Rheinbogen Mündelheim 4,5 0,3 100 22 x   

803-07 Süd Wohnen im Dorf ­ Am Lindentor, Serm 

Nordwest 

5,4  120 22 x   

803-11 Süd Wohnen im Dorf ­ Am Kollert, Serm 1,5  45 30 x   

Tabelle 5: Entwicklungsflächen Wohnen (eigene Darstellung) 
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 Stand 2017 

62
 Die Prüffläche wurde im FNP-Vorentwurf als Wohnbaufläche und nicht als ge-

mischte Baufläche dargestellt. Am Flächenzuschnitt wurde keine Änderung vorge-
nommen. 

 

 

  

63
 Gemäß Programm des Siegerentwurfs des städtebaulichen Wettbewerbs von 

2021; die tatsächliche Anzahl an Wohneinheiten kann sich im Zuge der verbindli-
chen Bauleitplanung ändern. 
64
 Stand 2017 

65
 Es wird auf Fußnote 55 verwiesen. Die tatsächlich realisierte Anzahl an 

Wohneinheiten kann abweichen. 
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Entwicklungsflächen Gemischte Bauflächen mit Wohnanteil  

422-12a H/R/B Trajekt-Promenade ­ ehemalige Plange-Mühle 1,0  in 422-12  x
62

  

572-02 Mitte Duisburger Dünen ­ gemischte Baufläche 8,1  1.488
63

   x 

580-01a Mitte RheinOrt - Innovativer Stadtraum Hochfeld ­ ge-

mischte Baufläche (Baufelder B1+C1) 

2,3  in 580-

01b 

 x  

580-01c Mitte RheinOrt - Innovativer Stadtraum Hochfeld ­ ge-

mischte Baufläche (Baufeld A) 

2,1  in 580-

01b 

 x  

580-01e Mitte RheinOrt - Innovativer Stadtraum Hochfeld ­ ge-

mischte Baufläche (Baufeld D) 

0,9  in 580-

01b 

 x  

652-06a RH Wohnen und Arbeiten auf der ehemaligen Zeche 

Fritz 

1,1 0,5 in 652-

06b 

 x  
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Bebauungsplan  

Bilanzflächen Wohnen/gemischte Bauflächen mit Wohnanteil, (dienen bilanziell der Bedarfsdeckung;  

Entwicklung gemäß § 34 BauGB; bereits bebaut oder rechtskräftiger Bebauungsplan oder absehbarer Satzungsbeschluss)  

B 111-04 Walsum Am Weißen Stein (gemischte Baufläche) 1,4  39 Nr. 1246 (rV) 

B 113-07a Walsum Wohnen Goerdeler Straße - Vierlindenhöfe 2,1  98 entwickelt nach § 34 BauGB 

B 242-10 Hamborn Wohnen an der Dörnbergstraße (St.Barbara) 3,9  289 Nr. 1244 (rV) 

B 242-11 Hamborn Wohnen am Bruckmannshof 1,8  in 242-10 Nr. 1244 (rV) 

B 243-11 Hamborn Wohnquartier Almastraße 1,0 0,4 100 Nr. 1273 (in Bearbeitung) 

B 351-18 M/B Gartsträucherstraße 1,0  40 Nr. 1262 (in Bearbeitung) 

B 361-23 M/B Wohnen an der Borkhofer Straße 0,7  25 Nr. 1250 (Sb.) 

B 362-01 M/B Wohnen an der Steinstraße/Hoher Weg 2,4  98 Nr. 2041 (rV) 

B 424-01 H/R/B Dietrich-Bonhoeffer-Straße 0,7  15 Nr. 1238 (rV) 

B 424-08 H/R/B Wohnen Sportanlage Halener Straße 3,1  105 Nr. 1077 (rV) 

B 441-01 H/R/B Wohnen an der Mühlenstraße 2,0 1,8 49 Nr. 1247 (rV) 

B 511-01a Mitte Mercatorviertel Wohnbaufläche 1,8  200 Nr. 1146 (rV) 

B 511-01b Mitte Mercatorviertel gemischte Baufläche 0,8  100 Nr. 1146 (rV) 

B 571-01 Mitte St. Vincenz Krankenhaus 1,6  350 nach § 34 BauGB 

B 720-04 Süd Wohnen an der Sechs-Seen-Platte 31,8  3.000 Nr. 1061 II (rV) 

B 743-02 Süd Wohnpark Neuenhof 1,5  42 Nr. 965 A 1. Änderung (rV) 

B 773-03 Süd Wohnen am alten Angerbach 11,0 10,4 279 Nr. 1234 (rV) 

Tabelle 6: Entwicklungsflächen gemischte Bauflächen mit Wohnanteil (eigene Darstellung) 

Tabelle 7: Bilanzflächen Wohnen / gemischte Bauflächen mit Wohnanteil (eigene Darstellung) 
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Fl.-Nr. Bezirk Bezeichnung  ha Grund für die Rücknahme  

Rücknahme von Entwicklungsflächen Wohnen im Vergleich zum FNP -Vorentwurf  

R 151-01a Wal-

sum 

Wohnen auf dem ehemaligen 

Schacht Wehofen 

5,8 Fortführung der gewerblichen Nutzung 

R 322-07 M/B Wohnen an der Möhlenkampstraße 2,1 Konflikte mit Zielen der Raumordnung; Fläche liegt außerhalb des 

Allgemeinen Siedlungsbereichs 

R 373-29 M/B Wohnen am Rhein-Herne-Kanal 3,1 Lage im angemessenen Abstand zu einem Störfallbetrieb (siehe 

auch Kapitel 9) 

R 421-13 H/R/B Wohnen am Stadtpark Hochheide ­ 

Alte Baumstraße 

3,1 Lage im angemessenen Abstand zu einem Störfallbetrieb (von der 

Darstellung ausgenommene Fläche) 

R 441-18 H/R/B Wohnen am Uettelsheimer See 5,4 Konflikte mit Zielen der Raumordnung; Fläche liegt außerhalb des 

Allgemeinen Siedlungsbereichs 

R 441-19 H/R/B Wohnen im Niederfeld 11,7 Konflikte mit Zielen der Raumordnung; Fläche liegt außerhalb des 

Allgemeinen Siedlungsbereichs; zudem insgesamt sehr erhebliche 

Konfliktintensität mit Umweltschutzgütern 

R 621-01a RH Wohnen am Dreieck 0,2 Immissionsschutz 

R 742-01a Süd Wohnen Beim Knevelshof 1,5 Erhalt und Erweiterung des Schulstandortes 

R 751-05 Süd Wohnen zwischen Großenbaumer 

und Rahmer See 

4,8 Fortführung der gewerblichen Nutzung 

R 772-01 Süd Wohnen am Angerbogen 2,0 Erhalt des Schulstandortes 

R 803-08 Süd Wohnen im Dorf ­ Am Lindentor, 

Serm 

4,4 Rücknahme im Sinne der passiv-planerischen Störfallvorsorge: Lage 

im Achtungsabstand zu einem Störfallbetrieb; Stand September 

2023 tlw. Lage im angemessenen Abstand (siehe auch Kapitel 9) 

Tabelle 8: Rücknahmen von Entwicklungsflächen Wohnen zur ersten Offenlage des FNP-Entwurfs (eigene Darstellung) 
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Fl.-Nr. 

Be-

zirk  Bezeichnung  ha Grund für die Rücknahme  

Rücknahme von Entwicklungsflächen Wohnen im Vergleich zur ersten Offenlage  

R 330-05 M/B Grabeland an der 

Rheinklinik Be-

eckerwerth 

0,9 In der abschließenden Abwägung führen siedlungsstrukturelle und städtebauliche 

Gründe zu einer Rücknahme der Darstellung. Aufgrund der Lage am äußersten Sied-

lungsrand des Ortsteils Beeckerwerth und daraus resultierenden Distanzen zu Nahver-

sorgung sowie Betreuungs- bzw. Bildungseinrichtungen entfällt die Darstellung als 

Wohnbaufläche. Zudem werden in Beeckerwerth zwei weitere Wohnbauflächen darge-

stellt. Dazu zählt auch die Fläche 330-05a Deichhöfe Beeckerwerth. Diese Fläche weist 

zwar nur unwesentlich geringere Distanzen zu Wohnfolgeeinrichtungen auf, eignet sich 

jedoch aufgrund ihrer teils baulichen Vorprägung besser zu Wohnzwecken als die Flä-

che 330-05. Die Fläche wird fortan als Grünfläche (Freizeitgärten) dargestellt.  

R 634-03 RH Wohnen am Bahn-

hof Trompet 

1,0 Bei der Fläche handelt es sich um gewidmete Eisenbahnbetriebsanlagen. Die für eine 

Umwidmung erforderliche Prüfung und Freigabe durch die Deutsche Bahn liegt bislang 

nicht vor. Von einer Darstellung der Fläche als Wohnbaufläche wird abgesehen. Die 

Fläche wird fortan als Fläche für Bahnanlagen dargestellt.  

R 634-04 RH Wohnen an der 

Baumschule 

2,8 In der abschließenden Abwägung überwiegen die Umweltbelange gegenüber sied-

lungsstrukturellen und städtebaulichen Gründen sowie gegenüber dem ermittelten 

Wohnbauflächenbedarf. Wenngleich die Fläche aufgrund ihrer sehr guten SPNV-Anbin-

dung und der Nähe zu Betreuungs- und Bildungseinrichtungen gut für eine Entwicklung 

zu Wohnzwecken geeignet ist, so ist die insgesamt erhebliche Konfliktintensität mit 

Umweltschutzgütern, bedingt durch eine potenzielle Inanspruchnahme von naturnahen 

Böden in einem siedlungsgliedernden Pufferraum mit Gehölzbeständen, ausschlagge-

bend für die Rücknahme der Wohnbauflächendarstellung. Die Fläche wird fortan als 

Fläche für die Landwirtschaft dargestellt.  

R 642-05 RH Wohnen am 

Kruppsee 

5,0 In der abschließenden Abwägung überwiegen die Umweltbelange gegenüber sied-

lungsstrukturellen und städtebaulichen Gründen sowie gegenüber dem ermittelten 

Wohnbauflächenbedarf. Eine Nutzung der Fläche zu Wohnzwecken führt zu einer ins-

gesamt erheblichen Konfliktintensität mit den Umweltschutzgütern insbesondere auf-

grund des hohen Freiraumverbrauchs sowie der Inanspruchnahme von naturnahen und 

landwirtschaftlich genutzten Böden. Wenngleich siedlungsstrukturelle Gründe ­ Nähe 

zum zentralen Versorgungsbereich Friemersheim, Nähe zu Betreuungs- und Bildungs-

einrichtungen ­ für eine Wohnnutzung sprechen, wird auf eine Darstellung als Wohn-

baufläche verzichtet. Die Fläche wird fortan als Fläche für die Land wirtschaft dar-

gestellt.  

R 752-03 Süd Wohnen am Stadt-

wald - Weierstraße 

5,1 In der abschließenden Abwägung überwiegen die Umweltbelange gegenüber sied-

lungsstrukturellen und städtebaulichen Gründen sowie gegenüber dem ermittelten 

Wohnbauflächenbedarf. Wenngleich die Fläche insbesondere aufgrund ihrer Nähe zu 

Betreuungs- und Bildungseinrichtungen für eine Entwicklung zu Wohnzwecken geeig-

net ist, so ist die insgesamt erhebliche Konfliktintensität mit Umweltschutzgütern aus-

schlaggebend für die Rücknahme als Wohnbaufläche. Eine potenzielle Nutzung der Flä-

che zu Wohnzwecken führt zu einem hohen Freiraumverbrauch sowie zu einer Inan-

spruchnahme eines landschaftlichen Pufferraums mit naturnahen Böden und landwirt-

schaftlichen Nutzflächen. Die Fläche wird fortan als Fläche für die Landwirtschaft 

dargestellt.  

R 762-01 Süd Wohnen am Rah-

mer Bach 

5,1 In der abschließenden Abwägung überwiegen die Umweltbelange gegenüber sied-

lungsstrukturellen und städtebaulichen Gründen sowie gegenüber dem ermittelten 

Wohnbauflächenbedarf. Wenngleich die Fläche aufgrund ihrer sehr guten SPNV-Anbin-

dung gut für eine Entwicklung zu Wohnzwecken geeignet ist, so ist die insgesamt er-

hebliche Konfliktintensität mit Umweltschutzgütern bedingt durch eine potenzielle Inan-

spruchnahme schutzwürdiger und ertragreicher Böden sowie aufgrund der potenziellen 

Inanspruchnahme von Feldgehölzen und einer Kompensationsfläche ausschlaggebend 

für die Rücknahme der Wohnbauflächendarstellung. Die Fläche wird fortan als Flä-

che für die Landwirtschaft dargestellt.  

R 803-04a Süd Wohnen im Dorf ­ 

Dorfstraße Serm 

Süd 

0,9 In der abschließenden Abwägung führen siedlungsstrukturelle und städtebauliche 

Gründe sowie Umweltbelange zu einer Rücknahme der Wohnbauflächendarstellung. 

Ursprünglich diente die Fläche 803-04a einer teilweisen Kompensation der Rücknahme 

der Fläche R 803-08 (siehe Tabelle 8). Die verbleibenden Entwicklungsflächen in Serm 

(803-07 und 803-11) sind vor dem Hintergrund der begrenzten Verfügbarkeit von Infra-

strukturen im Ortsteil Serm ausreichend. Die Schaffung von maximal 25 zusätzlichen 

Wohneinheiten steht in einem Missverhältnis zum Planungsaufwand bzw. zur Schaf-

fung von Planungsrecht. Im Zuge einer potenziellen Wohnbauflächenentwicklung wür-

den naturnahe Böden innerhalb eines Landschaftsschutzgebietes in Anspruch genom-

men werden. Die Fläche wird fortan als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt.  

Tabelle 8b: Rücknahmen von Entwicklungsflächen Wohnen zur erneuten Offenlage des FNP-Entwurfs (eigene Darstellung) 
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Wohnbauflächenbilanz 

Im neuen FNP werden insgesamt 166,1 Hektar Ent-

wicklungsflächen Wohnen (Wohnbauflächen inkl. an-

teilig zu Wohnzwecken gemischte Bauflächen) sowie 

bilanziell zu berücksichtigende Flächen dargestellt. 

Abzüglich der Reserveflächenanteile in Höhe von 37,9 

Hektar dienen insgesamt 128,2 Hektar zur Deckung 

des durch den RVR ermittelten zusätzlichen Bruttobe-

darfs. Dieser kann folglich nicht vollumfänglich ge-

deckt werden. Es besteht eine Unterdeckung in Höhe 

von 67,8 Hektar. 

Gemäß den überschlägig realisierbaren Wohneinhei-

ten, der konkreten Zahl geplanter Wohneinheiten ge-

mäß Bebauungsplan oder entsprechend der bereits 

realisierten Bebauung ermöglichen die Entwicklungs- 

und Bilanzflächen die Schaffung von insgesamt rund 

10.500 Wohneinheiten (rechnerisch 10.539). Dieser 

Wert liegt über dem seitens des RVR ermittelten Be-

darfs in Höhe von 9.903 Wohneinheiten. Zu beachten 

ist jedoch, dass in diesen 10.500 Wohneinheiten auch 

solche Wohneinheiten enthalten sind, die auf Reser-

veflächen errichtet wurden / werden und somit nicht 

der Deckung des zusätzlichen Bruttobedarfs dienen. 

 

 

Eine eindeutige Differenzierung in Wohneinheiten auf 

bilanziell anrechenbaren Flächen einerseits und Reser-

veflächen andererseits ist im Rahmen der Neuaufstel-

lung des FNPs nicht durchführbar. Deutlich wird dies 

am Beispiel der Fläche 652-07 Wohnen an der Pot-

mannstraße. Die Entwicklungsfläche umfasst 3,0 Hek-

tar, wo von wiederum 1,8 Hektar als Reservefläche zu 

bewerten sind. 40 Prozent der Fläche (1,2 Hektar) die-

nen folglich der Deckung des zusätzlichen Bruttobe-

darfs, 60 Prozent (1,8 Hektar) jedoch nicht. Insgesamt 

sollen auf der Fläche 80 Wohneinheiten entstehen. 

Rechnerisch könnten entsprechend der Flächenanteile 

32 Wohneinheiten zur Deckung des zusätzlichen 

Bruttobedarfs bilanziert sowie 48 Wohneinheiten der 

Reservefläche zugeschlagen werden. Diese rechneri-

sche Aufschlüsselung entspricht jedoch nicht der 

möglicherweise tatsächlichen Flächenentwicklung 

hinsichtlich Bauweise und Baudichte. 

Eine Ausnahme bilden die Flächen 131-22, 441-03 

und 652-06b. Diese Flächen sind vollständig als Reser-

vefläche zu beurteilen. Die dort realisierbaren 

Wohneinheiten leisten keinen Beitrag zur Deckung 

des zusätzlichen Bruttobedarfs.  

 

   

 Bedarf 
anrechenbar zur Be-

darfsdeckung  
Unterdeckung/       
Überdeckung 

rechnerischer Grad der 
Bedarfsdeckung   

Bruttowohnbaufläche 196,0 ha 128,2 ha -67,8 ha 65,4 % 

Wohneinheiten 9.903 WE 9.665 WE -238 WE 97,6 % 

 Anzahl Fläche insgesamt in ha davon Reservefläche in ha 
Fläche zur Deckung des zu-
sätzlichen Bruttobedarfs in 

ha 

Entwicklungsflächen Wohnen 30 82,0 24,8 57,2 

Entwicklungsflächen gemischte Bauflächen 
mit Wohnanteil 

6 15,5 0,5 15,0 

Bilanzflächen Wohnen / gemischte Bauflä-
chen mit Wohnanteil 

17 68,6 12,6 56 

Gesamtsumme  166,1 37,9 128,2 

Tabelle 9: Flächenbilanz Wohnen (eigene Darstellung) 

Tabelle 10: Rechnerischer Grad der Bedarfsdeckung Wohnen (eigene Darstellung) 
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Unter Berücksichtigung entsprechender Reserveflä-

chenanteile lässt sich bilanzieren, dass insgesamt 

rechnerisch 9.665 Wohneinheiten auf Flächen errich-

tet werden können, die zur Deckung des zusätzlichen 

Bruttobedarfs dienen. Der rechnerische Bedarf an 

Wohneinheiten kann somit trotz eines Flächendefizits 

in Höhe von rund 68 Hektar zu knapp 98 Prozent ge-

deckt werden. Einen entscheidenden Beitrag für diese 

Bedarfsdeckung leisten insbesondere die großen städ-

tebaulichen Entwicklungsprojekte wie 6 Seen Wedau, 

RheinOrt sowie die Duisburger Dünen. Die dort vor-

gesehene städtebauliche Dichte liegt weit über der 

von Seiten des RVR angestrebten Siedlungsdichte in 

Höhe von 44,2 Wohneinheiten je Hektar. Für die Pro-

jekte RheinOrt und Duisburger Dünen gilt jedoch zu 

beachten, dass es im Rahmen der verbindlichen Bau-

leitplanung zu Verschiebungen hinsichtlich der ge-

planten Anzahl an Wohneinheiten kommen kann. 

Dies wiederum hätte aufgrund der räumlichen Di-

mension dieser beiden Projekte Auswirkungen auf die 

gesamtstädtische Bedarfsdeckung. 

Mit den Reserveflächen in Höhe von 87 ha sind die 

vorhandene Innentwicklungspotentiale, die bereits als 

Baufläche dargestellt und im Rahmen des kontinuier-

lichen Siedlungsmonitoring Ruhr erhoben werden, in 

der Bedarfsermittlung berücksichtigt und verringern 

den zusätzlichen Wohnbauflächenbedarf. Dazu zäh-

len insbesondere auch Flächenpotentiale im beste-

henden Siedlungsbereich unterhalb der 2-Hektar-Dar-

stellungsschwelle, die im Rahmen der FNP-Neuauf-

stellung nicht als Entwicklungsflächen (bzw. Prüfflä-

chen in der Umweltprüfung) gesondert aufgeführt 

werden. 

Änderungen im Vergleich zum FNP 1986 

Der neue FNP stellt eine Vielzahl an potenziellen 

Wohnbauentwicklungsflächen im Stadtgebiet ­ 

schwerpunktmäßig in den Bezirken Rheinhausen und 

Süd ­ dar. Im Abgleich mit dem FNP 1986 ist aber 

auch festzustellen, dass der neue FNP insbesondere 

im Bezirk Rheinhausen umfassende Rücknahmen bis-

lang nicht entwickelter Wohnbauflächen vorsieht. 

 
66
 Im Vorgriff auf den neuen FNP werden diese Flächen im Siedlungsflächenmoni-

toring nicht mehr als Reserveflächen eingestuft. 

Konkret handelt es sich dabei bspw. um Flächen in 

Rumeln-Kaldenhausen (Bereich Potmannstraße, Ned-

leburg, Schacht Fritz und Dreverbach) sowie in Berg-

heim zwischen Meerfeld und Rumelner Bach sowie im 

Bereich Burgfeld.
66

 Überschlägig umfassen die Rück-

nahmen bislang unbebauter Wohnbauflächen aus 

dem FNP 1986 stadtweit rund 40 Hektar.  

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 13b: FNP 1986 ­ Planausschnitt Rumeln-Kaldenhausen 
Abbildung 13c: FNP neu ­ Planausschnitt Rumeln-Kaldenhausen 
Der neue FNP sieht umfassende Rücknahmen potenzieller Wohn-
bauflächen im Siedlungsrandbereich vor. 
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Änderungen im Vergleich zur ersten Offenlage 

Wie in Tabelle 8b beschrieben, wird im Vorfeld der 

erneuten Offenlage auf die Darstellung von sieben 

Wohnbauflächen verzichtet. Diese sieben Flächen 

umfassen insgesamt 20 Hektar zur Bedarfsdeckung 

anrechenbare Flächen bzw. rechnerisch 535 

Wohneinheiten. Wie beschrieben, erhöht sich zwar 

das Maß der flächenseitigen Unterdeckung, der Be-

darf an Wohneinheiten kann jedoch trotz der um-

fangreichen Rücknahmen zu 98 Prozent gedeckt wer-

den. Grund dafür ist die Tatsache, dass die geplante 

Wohndichte im Bereich der zurückgenommenen Flä-

chen unter dem seitens des RVR angestrebten Dichte-

werts lag. 

Städtebauliche Dichte 

Aus Sicht der Stadtentwicklung ist eine an die lokalen 

Gegebenheiten angepasste hohe städtebauliche 

Dichte begrüßenswert. Tabelle 5 verdeutlicht, dass die 

rechnerische städtebauliche Dichte je nach Entwick-

lungsfläche stark variiert. Wie beschrieben, liegt die 

vorgesehene städtebauliche Dichte der großen Stadt-

entwicklungsprojekte deutlich über dem von Seiten 

des RVR zugewiesenen Dichtewert. Ausschlaggebend 

dafür sind die auf den betreffenden Entwicklungsflä-

chen geplanten Bautypologien. So sind bspw. auf den 

Entwicklungsflächen 330-05a Deichhöfe Beecker-

werth (rechnerische städtebauliche Dichte 67 

Wohneinheiten je Hektar) und 751-02a Wohnen am 

Großenbaumer See (rechnerische städtebauliche 

Dichte 97 Wohneinheiten je Hektar) ausschließlich 

Geschosswohnbauten bzw. Mehrfamilienhäuser ge-

plant. Mit 184 Wohneinheiten je Hektar wird die 

höchste rechnerische städtebauliche Dichte auf der 

Fläche 572-02 Duisburger Dünen erzielt. Bei Entwick-

lungsflächen am Siedlungsrand liegt die rechnerische 

städtebauliche Dichte hingegen teils deutlich unter-

halb des vom RVR angestrebten Dichtewerts. Aus 

Sicht der Stadtentwicklung wäre es im Sinne eines 

sparsamen Umgangs mit der Ressource Fläche ziel-

führend, die städtebauliche Dichte auf solchen Flä-

chen im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung zu 

modifizieren und bestenfalls zu erhöhen. Dies würde 

bedeuten, dass auch am Siedlungsrand ­ neben klas-

sischen Ein- und Zweifamilienhäusern ­ künftig stär-

ker als bislang, in einem lokal verträglichen Maß so-

wie unter Berücksichtigung der jeweiligen Nachfrage 

Geschosswohnungsbau in den Fokus rückt, um die 

wenigen geeigneten Wohnbauflächen am Siedlungs-

rand möglichst effizient zu nutzen. Ob künftig eine 

wünschenswerte Siedlungsdichte am Siedlungsrand 

erreicht werden kann, ist auf der nachfolgenden Pla-

nungsebene, der verbindlichen Bauleitplanung, auf 

Grundlage von städtebaulichen Konzepten für die je-

weilige Entwicklungsfläche, festzulegen. 

1.5 Innenentwicklungsprogramm 

Parallel zur Neuaufstellung des FNPs hat die Stadt   

Duisburg im Rahmen des Sozialberichts 2023 / Hand-

lungskonzeptes Wohnen ein Innenentwicklungspro-

gramm (kurz IEP) erarbeitet, welches eine informelle 

Grundlage sowohl zur Qualifizierung bestehender als 

auch zur Schaffung neuer Wohnangebote innerhalb 

bestehender Siedlungsbereiche bildet. Das IEP bildet 

fortan neben dem neuen FNP das zentrale Instrument 

der Duisburger Siedlungsentwicklung. Mit dem IEP 

verfolgt die Stadt Duisburg das Ziel, parallel zur Ent-

wicklung neuer ­ im FNP dargestellter ­ Flächen die 

(Weiter-)Entwicklung des Siedlungsbestandes zu för-

dern und die Lagegunst vorhandener Siedlungsräume 

zu nutzen. Es gilt, ergänzend zur Flächennutzungspla-

nung, die als reine Flächenplanung zu verstehen ist 

und die keine Zielsetzungen für bereits bestehende 

Siedlungsbereiche hinsichtlich des Maßes der bauli-

chen Nutzung treffen kann, eine strukturierte Innen-

entwicklungsplanung als festen Bestandteil der Duis-

burger Stadtentwicklung zu implementieren.  

Innenentwicklung ist eine städtebauliche Strategie zur 

Reduzierung der Neuinanspruchnahme von Freiflä-

chen für die Siedlungsentwicklung. Durch die Nut-

zung und Fortentwicklung integrierter, bereits er-

schlossener und (teils) bebauter Siedlungsbereiche soll 

eine Neuinanspruchnahme von Freiflächen und das 

Maß der Flächenversiegelung reduziert bzw. einer 

Ausdehnung von Bauflächen in den Siedlungsrandbe-

reichen Einhalt geboten werden. Das Baugesetzbuch 
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formuliert als Grundsatz der Bauleitplanung, dass die 

städtebauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnah-

men der Innenentwicklung erfolgen soll (sog. Innen- 

vor Außenentwicklung; §1 Abs. 5 BauGB). Darüber 

hinaus kann Innenentwicklung dazu beitragen, Funk-

tionsverluste von Stadträumen abzumildern oder 

durch entsprechende bauliche Maßnahmen einen 

Beitrag zur Lösung räumlicher Konflikte leisten. Zu-

gleich können Maßnahmen der Innenentwicklung 

spezifische Standortqualitäten, wie bspw. die Nähe zu 

zentralen Versorgungsbereichen oder SPNV-Halte-

punkten, aufgreifen. 

Durch bauliche Maßnahmen der Innenentwicklung 

und Nachverdichtung kommt es vielfach zum Verlust 

innerstädtischer Grünflächen oder bislang ungenutz-

ter Baulücken. Im Sinne einer doppelten Innenent-

wicklung ist ergänzend zu einer baulichen Nachver-

dichtung innerhalb bestehender Siedlungsbereiche 

auch eine Weiterentwicklung wohnortnaher und 

städtischer Grünflächen zu betreiben. 

Unter Berücksichtigung aktueller Rahmenbedingun-

gen definiert das IEP Ziele für die Siedlungsentwick-

lung der kommenden Jahrzehnte. Darüber hinaus be-

nennt es Raumtypen und konkrete Aktionsräume ­ 

bestehende Quartiere, in denen Entwicklungspotenzi-

ale und Herausforderungen mit unterschiedlicher In-

tensität aufeinandertreffen. Es zeigt auf, welche be-

stehenden Siedlungsbereiche sukzessive und unter 

Einbeziehung aller relevanten Akteure (insb. Woh-

nungsgesellschaften / -genossenschaften, Eigentü-

mer, Mieterverbände) exemplarisch umzugestalten 

und anzupassen sind. Folgende Ziele werden mit dem 

IEP verfolgt: 

Á Brachflächenrevitalisierung weiterhin im Fo-

kus behalten 

Á Städtebauliche Dichte zugunsten des Flä-

chensparens fördern 

Á Wohnen in zentralen Lagen stärken 

Á Wohnen an der Schiene stärken 

Á Strukturelle Leerstände und problematische 

Immobilien erfassen und reduzieren 

Mit dem ersten IEP, das 2023 erarbeitet wurde, wurde 

abgeleitet aus diesen Zielen eine erste Auswahl an ge-

eigneten Raumtypen definiert und es wurden mögli-

che Aktionsräume für die Umsetzung konkreter Maß-

nahmen benannt. Das IEP ist als dynamisches Pla-

nungsinstrument zu verstehen. Es wird in regelmäßi-

gen Abständen fortgeschrieben. Bei jeder Fortschrei-

bung werden je nach Bedarf weitere bzw. neue in-

haltliche Schwerpunkte gesetzt.  

Auch der vorliegende FNP nutzt bestehende Innen-

entwicklungspotenziale, in dem er geeignete, bislang 

unbebaute, Reserveflächen als Bauflächen bestätigt.  
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1.6 Flächensteckbriefe    

 Entwicklungsflächen 

Entwicklungsfläche 120 -03 

Wohnen an der Herzogstraße  

 

FNP 1986 Wohnbaufläche; tlw. Grünfläche 

FNP-VE Wohnbaufläche 

FNP neu Wohnbaufläche 

Größe 2,3 ha 

davon SFM-Anteil 2,1 ha 

Anzahl WE 54 

Planungsstand 2022  

Bebauungsplan Nr. 1236 ­ Overbruch ­  Lûpbjgaf Fcpċ

xmeqrp_åcª9 j_sdclbcq Tcpd_fpcl 

Zusammenfassende Bewertung der  

Umweltauswirkungen  

erheblich 

Beurteilung der siedlungsstrukturellen und  

städtebaulichen Eignung  

Die Fläche 120-03 eignet sich trotz der insgesamt erheb-

lichen Konfliktintensität mit Umweltschutzgütern für 

eine behutsame Arrondierung des vorhandenen Wohn-

siedlungsbereichs zwischen Herzogstraße, Ottweiler-

straße und Friedrich-Ebert-Straße / B 8 im Ortsteil Over-

bruch. Die siedlungsstrukturelle Eignung der Fläche re-

sultiert aus der Nähe zu Nahversorgungsangeboten und 

zu sozialer Infrastruktur (Grundschule und diverse Kin-

dertagesstätten) sowie aus der unmittelbaren Anbin-

dung an die Autobahn A 59. Zudem ist der Haltepunkt 

Watereck der Straßenbahnlinie 903 fußläufig erreichbar. 

Der im Umfeld gewachsene Wohnsiedlungsbereich hält 

eine verkehrliche Anbindung des innenliegenden Be-

reichs vor. 

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung sind Maß-

nahmen zur Vermeidung bzw. Minderung der insgesamt 

erheblichen Konfliktintensität mit Umweltschutzgütern 

zu prüfen bzw. durchzuführen. 

Entwicklungsfläche 131 -22 

Wohnen westlich des Sandbergwegs  

 

FNP 1986 Wohnbaufläche 

FNP-VE Wohnbaufläche 

FNP neu Wohnbaufläche 

Größe 0,4 ha 

davon SFM-Anteil 0,4 ha 

Anzahl WE ca. 10 

Planungsstand 2022  

Bebauungsplan Nr. 803 C ­ Alt-Walsum; rechtskräftiges 

Verfahren; Satzung über örtliche Bauvorschriften (1988) 

Zusammenfassende Bewertung der  

Umweltauswirkungen  

gering 

Beurteilung der siedlungsstrukturellen und  

städtebaulichen Eignung  

Die Fläche 131-22 bietet die Möglichkeit einer straßen-

begleitenden Siedlungsarrondierung auf Teilen einer 

derzeit ackerbaulich genutzten Fläche entlang der Hau-

erstraße im Ortsteil Alt-Walsum. Eine Nutzung zu Wohn-

zwecken ergänzt das seit den 1980er Jahren entwickelte 

Wohnquartier um wenige gezielte Angebote. 

Hinweis: Im Vergleich zum FNP-Vorentwurf wurde die 

Entwicklungsfläche deutlich reduziert. Die ursprüngliche 

Entwicklungsfläche lag gemäß angrenzendem Bebau-

ungsplan Nr. 803 D I innerhalb eines nicht überbaubaren 


